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Vorwort.

Vgts kann nicht bezweifelt werden, daß der allgemeine Sinn für heraldischen Schmuck
überhaupt und speziell in Deutschland während der letzten Jahrzehnte einen erheb¬

lichen Aufschwung genommen hat. Durch die mannigfachen Anregungen, die von
künstlerischer und wissenschaftlicher Seite gegeben wurden, sind nach verschiedenen Richtungen
hin sehr anerkennenswerthe Resultate erzielt.

Auch in Mecklenburg hat man schon vor vielen Jahren das Bedürfniß empfunden,
die Heraldik dieses Landes etwas mehr zu beleuchten und das richtige Verständniß derselben

zu fördern, wie dies die vielfachen derartigen Abhandlungen in den vom Verein für Mecklen-
burgische Geschichte und Alterthumsknnde in Schwerin herausgegebenen Jahrbüchern beweisen.
Lin zusammenhängendes Werk über das Mecklenburgische Wappenwesen ist aber bisher nicht
erschienen; die Städtewappen wurden niemals ausführlich behandelt, und doch bieten gerade
sie eine große Menge des Interessanten für den Geschichtsfreund und Heraldiker. Überdies
fehlt es gänzlich an leicht zugänglichen, guten Vorbildern in zeichnerischer Einsicht. — Die
Wappen des Mecklenburgischen Adels sind zwar durch Masch in seinem „Mecklenburgischen
wappenbuch" edirt; das in demselben gleichfalls enthaltene Mecklenburgische Landeswappen
entspricht aber durchaus nicht den späteren Forschungen und den auf Grund derselben erfolgten
offiziellen Feststellungen.

Verfasser glaubt daher einem von allen Interessenten schon längst empfundenen Mangel
abzuhelfen, wenn er es im Nachstehenden unternimmt, eine Arbeit über Alecklenburgische
Landes-, Städte- und Flecken-Wappen in die (Öffentlichkeit einzuführen.

Selbstverständlich mußte ich mich dabei fast ausschließlich an die offiziell gutgeheißenen
und resp. festgestellten Forinen und Farben halten. Rücksichtlich der Wappen der Städte und
Flecken war es mir ermöglicht, ein zuverlässiges und größtentheils offizielles Material durch
dankenswerthe Bereitwilligkeit der Behörden u. s. w. zusammen zu bringen; einen anderen
ergiebigen Stoff lieferten die Mecklenburgischen Urkundenbücher sowie Milde und Masch's
„Mecklenburgische Siegel des Mittelalters aus den Archiven der Stadt Lübeck". Ferner gelang



es mir durch Oermittelung der verehrlichen Behörden und durch Mitwirkung hervorragender
Fachleute und Siegelsammler eine außergewöhnlich große, nahezu erschöpfende Sammlung
Mecklenburgischer Städte- k. Siegel zusammen zu bringen. Außerdem standen mir in mate¬

rieller Einsicht noch die umfangreichen Sammlungen des verstorbenen Archivraths, Pastors
Masch sowie die durch die Geheimen Archivräthe Lisch und Wigger zusammengebrachte
bedeutende Anzahl von Gipsabgüssen Mecklenburgischer Siegel zu Gebote. — Meine anfäng¬
liche Absicht, vollständige Siegeltafeln zu geben, änderte sich nach eingehender Prüfung sehr
bald, denn fast die sämmtlichen besonders in's Gewicht fallenden mittelalterlichen Siegel find
bereits anderweitig zur Abbildung gelangt; es mußte deshalb ausreichend sein, in den Ver-
zeichnissen die betreffende Stelle anzuführen. — Vorwiegend ist es allerdings meine Absicht,
den ktinstlerischen und kunstgewerblichen Areisen, sowie dem interessirenden Publikum über¬
haupt, ein ebenso instruktives als ansprechendes Buch in die Band zu geben; wenn der Text
häufig etwas gedehnter ausgefallen sein mag, als es vielleicht für eine streng heraldische Arbeit
nöthig gewesen wäre, so möge der Sachkundige mir dies aus vorstehendem Grunde nachsehen.

Gegenwärtige Arbeit kann natürlich nicht den Zweck verfolgen, eine populäre Ent¬
wickelungsgeschichte der Heraldik zu geben, denn das wäre beim Vorhandensein mehrerer
gediegener Schriften dieser Art (z. B. Bitter von Maxer, heraldisches A-B-E; von hefner,
Handbuch der Heraldik; von Sacken, Aatechismus der Heraldik; Warnecke, heraldisches Hand¬
buch u. s. w.) eine ganz vergebliche Mühe. Allein es schien mir recht wünschenswerth, nicht
nur die äußeren Einflüsse, welchen das Mecklenburgische Wappenwesen seine Entstehung ver¬
dankt, und die weitere Ausbildung desselben, sondern auch die heraldischen Eigenarten über¬
haupt in kurzen, klaren Umrissen hervorzuheben, um dadurch die Normen, nach denen man
sich heute zu richten haben wird, desto mehr klar zu stellen.

Indem ich mich hierdurch der angenehmen Pflicht entledige, den verehrlichen Behörden,
welche so bereitwilligst durch Beiträge mancherlei Art meine Arbeiten unterstützten, sowie allen
denjenigen Herren — ich ziehe es vor, hier keine Namen zu nennen —, welche mir mit
Material und guten Bath auf das Liebenswürdigste zur Seite standen, imgleichen auch den
hochlöblichen Mecklenburgischen Landständen und den s. t. Herren Subskribenten für die wesent¬
liche Förderung des Unternehmens, meinen verbindlichsten und ergebensten Dank zu sagen,
habe ich für das Buch selbst den bescheidenen Wunsch, daß es seinen von mir heabsichtigten
Zweck, die fach- und stxlgemäße Darstellung und die richtige Erkenntniß der Wappen auch in
größeren Areisen vermitteln 511 Helsen, erfüllen möge.

Neustrelitz, U- Mai J885.
C. TrsKy.
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rappen, sagt Warnecke in seinen! heraldischen pandbuche treffend und kurz, sind bleibende, nach bestimmten

Regeln festgestellte Abzeichen einer Person, Familie oder Körperschaft. Geführt wurden diese Abzeichen

ursprünglich aus dem Schild, später auch als Aleinod auf dem Pelm; sie wurden also auf den Massen 0
überhaupt angebracht. Die Entstehung des Wappenwesens ist auf die Zeit der Areuzzüge zurückzuführen.

Die Aenntniß der Regeln der Wappendarstellung und der Wappensührung bezeichnet man mit Wappen¬

kunde, mit Wappenkunst die Anwendung der ersteren und beide mit Heraldik (abgeleitet von „perold").

i)

2)
3n Mecklenburg begegnen uns die Anfänge der peraldik — zu Ende des \2. Jahrhunderts — ganz

natürlicher Weise um mehrere Jahrzehnte später, wie im mittleren und südlichen Deutschland; erst zu einer Zeit,

in welcher das Tand größtentheils germanisirt war und deutsche Sitten überall angenommen und nachgeahmt

wurden. Die Entwickelung des Wappenwesens ging hier ziemlich genau denselben Weg, den sie in anderen

deutschen Ländern nahin; zuerst erscheint nur der Schild als die Waffe, in welcher das Bild geftihrt wurde; peline

mit Aleinodien koinmen zuerst gegen Ende des (5. Jahrhunderts auf den Siegeln 3) vor.

3» der zweiten pälfte des >4. 3ahrhunderts wird der Gebrauch der Wappenhelme häufiger, durch die

Ritter-Turniere veranlaßt; der Aampfhelm hatte nur in selteneren Fällen ein Aleinod. Die Blüthe des Wappen-

wesens währte bis gegen Ende des I5. Zahrhunderts; in dieser Periode war der Wappenschild von dem Aampf-

schild nicht unterschieden; im j6. Zahrhundert hörte der wirkliche Gebrauch des Schildes auf, das lebendige

Wappenwesen verfiel und machte der todten peraldik, dem Systeme, Platz.
Sämmtliche Theile des heraldischen Schmucks richteten sich in ihrer Ausbildung zu allen Zeiten nach der

gerade in der Baukunst herrschenden Verziernngsweise, jedoch war die Baukunst der peraldik meistens um einige

Zahrzehnte voraus. Wan unterscheidet also ziemlich streng frühgothische ($. Zahrhundert), spätgothische (\5. Zahr-

hundert), Renaissance- (>6. Zahrhundert) und Barock-, Zopf- oder moderne (p. bis (h. Zahrhundert) Formen?)
Wohl den ärgsten Stoß erlitt die deutsche peraldik durch die Wirren des dreißigjährigen Aricges; sie hat

sich zwar über dieselben hinaus und bis zur Gegenwart lebensfähig zu erhalten gewußt, allein wie die ganze zu so

hoher Blüthe gelangte mittelalterliche Aunst gcrieth auch die peroldskunst seitdem in großen Verfall, der mit den

Zähren stetig zunahm; daneben wurde die alte wahre peroldskunde auf das Erbärmlichste gemißhandelt, nicht

selten verkannte inan ihre einfachsten Grundregeln. Erst in neuerer Zeit, mit der allseitigen Erforschung des

Mittelalters, hat man auch den Wappen wieder mehr Sorgfalt zugewendet und das Bestreben, wirklich Gutes

und Geschmackvolles unter Berücksichtigung alter, gediegener Vorbilder zu schaffen, ist nicht ohne Erfolg geblieben.

Ls kann allerdings keinem Zweifel unterliegen, daß das Nachbilden mittelalterlicher Gegenstände jeglicher Art zur

Zeit mehr oder weniger als einfache, wenn auch berechtigte Modesache zu betrachten ist, die, wenn sie übertrieben

i) Line ähnliche Verwandschaft der Ausdrücke findet man fast in allen Sprachen; so im französischen armoiries — armes,

italienisch arma (Waffen und Wappen), englisch arms, schwedisch vapen, lateinisch arma — armorum insignia. — s
) Dem Herold

lag die Ueberwachung und Bestimmung der Regeln des Waxpenwefens im Mittelalter ob. — *) Gemeinschaftliches Sekret Heinrichs I.

und seines Sohnes Heinrich II. ,30o (M. U. B. IV. 2627), Helmsiegel des Grasen Heinrich III. von Schwerin (300 (Ist. U. B. IV. 2599),
Siegel des Ritters Johann Kabold ;275 (M. U. B. II. 1367) :c. — *) Ueber die verschiedenen Formen von Schild und Helm während

dieser Zeitepochen (Dreiecksschild, halbrunder Schild, Stechschild oder Tartsche rc.; Topshelm, Kübelhelm, Stechhelm, Spangenhelm rc.)

siehe Warnecke, H. H. S. 9 ff. und S. ;5 ff., von Sacken, K. d. H. S. 9 ff. und S. 8» ff.
i



wird, unbedingt zur Aarikatur, also wiederum zu einem s. g. Zopf ausarten muß; aber gerade die Heraldik hat
vermöge ihres Ursprunges und ihrer Blüthezeit während des Mittelalters mehr wie jede andere bildnerische Aunst
Anspruch auf eine strenge Behandlung nach mittelalterlicher Styliftif. Ganz insbesondere wünschenswert!) und
meistens durchaus erforderlich ist es, die eingerissene gänzliche Styllosigkeit in der Darstellung von Wappen zu
verlassen und alles das aus ihnen zu entfernen, was ihren urwüchsigen Eigenschaften zuwiderläuft. Auch in
Mecklenburg, welches reich ist an guten, oft ganz vorzüglichen mittelalterlichen heraldischen Borbildern, namentlich
in den alten siegeln, ist dies sehr wohl angebracht.

In Vorstehendem ist bereits erwähnt, daß der Gebrauch, Wappen zu führen, im heutigen Mecklenburg
zu Ende des (2. Jahrhunderts Eingang fand. Von dem letzten ((64 getauften Wendenkönig j?ribislav II. (gest. ((78)
ist noch kein wappenartiges Sinnbild bekannt; dagegen gebrauchte der älteste Lohn dieses Herrschers, Heinrich
Borwin I., Fürst von Mecklenburg — Magnopolitarum princeps et dominus — (((8(—(227), als erster einen
Greifen in seinem Liege!, von dem sich ein Abdruck, leider nur zum kleinsten Theile erhalten, unter einer Urkunde,
welche ums Jahr (200 fallen wird, vorfindet. *) Man sieht auf diesem Liegelbruchstück deutlich ein Ltück des
Halses, die Brust und die Fänge eines nach links-) schreitenden Greifen; von der Umschrift sind noch die Buch¬
staben LKW (was als [S]LKW[Iö] oder [S]LKW[ORVM] zu ergänzen sein wird,) erhalten. Das zweite, (2(9
benutzte runde Liege! mit der Umschrift

* SIGILLVÖl : BVRWMI : MKGHI: POLOIIQMSIS
zeigt ebenfalls den links gekehrten Greifen?) Ein Vetter hemricb Borwins I., Nicolaus I. von Rostock (gest.
(20(), ist der einzige Mecklenburgische Fürst, welcher sich eines Reitersiegels bedient; auf dem Lchilde des mit
erhobenem Lchwerte nach links sprengenden Reiters ist ein Wappenbild nicht erkennbar?)

Lchon bei Lebzeiten hatte Heinrich Borwin I. seinen beiden Löhnen Theile des Landes zur Verwaltung
eingeräumt. Der älteste, heimicb Borwin II. ((2(9— (226), nannte sich de Rostock und gebrauchte das väterliche
Wappenbild, den Greifen, fort; so auf seinem ersten (2(9 vorkommenden schildförmigen Siegel«) mit der Umschrift* SIGILLVM • IiQIHRICI - IVVaillS • III • ROSTOCK
Auf dem zweiten, ebenfalls schildförmigen, aber kleineren Liege! ((222) ti) mit der Umschrift* SI6ILLV01 - HGMROÜOI • Dst ROZTOCH
läßt er den Greifen nach rechts schreiten.

Der jüngere Sohn Nicolaus II. ((2(9—(225) wählte zuerst den Ltierkopf als Bild seines Siegels; letzteres,
von schildförmiger Gestalt, hat einen ganz einfachen Ltierkopf, der von einem glatten Aronenreifen unterhalb der
Dörner umgeben ist;«) die Umschrift lautet

* SIGILLV01 : 11KT0LKI : IlILII BVRWIIII
Nachdem die beiden letzteren Fürsten noch vor ihrem Vater gestorben waren, wurden die Lande nach

dessen Tode in vier verschiedene Herrschaften unter seine vier Enkel, die Söhne Heinrich Borwins II., getheilt; sie
waren beim Tode ihres Großvaters noch minderjährig und standen deshalb unter Vormundschaft.

Auf dem Siegel dieser Vormundschaft«) erscheint wiederum der Greif, wie ihn Heinrich Borwin II. auf
seinem zweiten Siegel darstellt.

Sobald die einzelnen Brüder volljährig wurden, zweigten sie sich zur Regierung der ihnen bestimmten
Landestheile ab; diese erste Mecklenburgische Landestheilung war schon (229 in Wirklichkeit geschehen?«) Es
erhielten in derselben

Johann ((227—(267) die Herrschaft Mecklenburg,
Nicolaus ((255—(277) die Herrschaft Werle,
Heinrich Borwin ((257—(278) die Herrschaft Rostock,
pribislaw ((258— (270) die Herrschaft Richenberg.

') in. U. B. I. n>7. — ä
) Die heraldischen Bezeichnungen rechts und links gelten vom Träger des Schildes; inan hat sichalso den Standpunkt des Schildträgers zu dem vorgehaltenen Schilde dabei zu denken, vom Standpunkt des Beschauers ist mithin

der heraldische Ausdruck links gleich rechts und unigekehr». — 3
) ITT. 11. B. I. 25+, 268 , 28+. — *) M. U. B. I. ;+7. — °) M. U. B. I.258, 268. — ") IN. II. B. I. 28+, 2;y. — ’) Die heraldischen Thiere sind in der Regel nach rechts gekehrt; diese Stellung wird

deshalb nicht ausdrücklich blasonirt, letzteres geschieht vielmehr nur da, wo das Tbier von solcher Reael abweicht. — 8
) IN. U. B. I.

258, 268 , 28+. — ») IN. u. B. I. 28 ;. — ">) B. G. IN. I. S. ;oz ff.; IN. 3. B. X. s.; ff.



Für jede dieser Herrschaften bildete sich im Lause des Mittelalters ein eigenes oder doch von dem andern

durch irgend ein Beizeichen sich unterscheidendes fürstliches wappenbild; es ist daher für das allgemeine Verständniß

erforderlich, die Wappen dieser einzelnen Herrschaften auch einzeln zu erläutern. Vorher erscheint es jedoch zweck-

mäßig, der Bedeutung und der Verleitung der beiden bis jetzt zur Sprache gekommenen heraldischen Sinnbilder,

des Greifen und des Stierkopfes, näher zu treten.

Der Greif ist nach einer sehr alten Ansicht das allgemeine Zeichen slavischer Fürsten. Damit kann aber

keineswegs gesagt sein, daß der Greis als eine nur der slavischen Einbildung entsprossene mythologische Figur zu

betrachten wäre. Vielmehr steht als ziemlich sicher anzunehmen, daß dieses Bild, welches bereits die alten Griechen

häufig auf Baudenkmälern anwendeten, durch den regen Verkehr mit dem Morgenlande zur Zeit der Areuz¬

züge im Abendlande bekannt wurde, oder daß die Slaven cs durch die griechischen Aaufleute, die bis zur Stadt

Iumne (? bei wollin) kamen, kennen lernten; daß Griechen dort verkehrten, berichtet schon der Geschichtsschreiber

Adam von Bremen (um s075).
Der Greis ging aus einer Verbindung des Adlers mit dem Löwen hervor, indem man von ersterem

Aopf (hier mit aufgerichteten Ohren), Hals, Brust, Flügel und Fänge, von letzterem aber den Leib, die Hinterfüße

und den Schweif nahm. 2)
Man kann auch in den Greifen auf den ältesten Mecklenburgischen Fürstensiegeln kaum ein wappenbild

im wahren Sinne des Wortes verstehen, sondern sie waren anfangs das Symbol slavischer Fürsten überhaupt,

ebenso wie Adler und Löwe ursprünglich einfach als fürstliche Standeszeichen (etwa wie heute die Rangkroncn),
nicht als zur Unterscheidung von Fürstengeschlechtern dienend, aufzufassen sind. Der Greif ist allerdings schon

frühzeitig, indem er dauernd von einer Linie des fürstlichen Dauses sowohl in den Siegeln als auch auf den

Waffen geführt wurde, zu einem wirklichen wappenbilde geworden.

Den Sticrkopf anlangend, so ist der Ursprung desselben geschichtlich nicht zu erweisen. Die Tradition

bringt ihn zwar mit dem Stierkops auf der Brust des in: Ten:pel zu Rhetra verehrten heidnischen Gottes Radegast

in Verbindung und sie wird durch die in: Großherzoglichen Alterthums -Tabinet zu Neustrelitz aufbewahrte 5amm-

lung der s. g. prillwitzer Idole 3) bestätigt. Die Achtheit derselben ist aber nicht über jeden Zweifel erhaben, von

berufener Seite sogar entschieden bestritten und die ältesten Geschichtsschreiber, welche diesen Gegenstand berühren,

— Thietmar von Merseburg, Adan: von Bremen und Helmold — sprechen sich über die Gestalt des Gottes nicht

genauer aus. — Ueberdies ist das ganze Mecklenburgische Wappenwesen durchaus gcrinaittschcn Ursprunges, so

daß es den Wappenherren sicher nicht in den Sinn gekonunen ist, aus ein altes wendisches Götzenbild und

dessen Wahrzeichen bei Annahme eines Schildbildes zurückgreifen zu wollen. Masch's Ansicht/) daß der Stierkopf

das Zeichen des eigentlichen Obotritenlandes gewesen sei, ist ebenfalls unwahrscheinlich; wie erwähnt, führte ihn

zuerst Nicolaus II., welcher zwar de,: westlichen Theil des Landes mit der Stammburg Mecklenburg inne hatte;

allein die Sinnbilder für einzelne Länder sind später erst aus den Symbolen der Herrscher hervorgegangen, nicht

umgekehrt. Man kann also in den: Stierkopf zunächst nur das persönliche Schild- oder Siegelzeichen des Fürsten

Nicolaus erblicken, und als solches hat er denn auch eine hervorragende Bedeutung, vermuthlich wollte dieser

Fürst dadurch, daß er sich gerade des Stierkopfes bediente, feine königliche Abstannnung dokumentiren, denn der

Stier ist das uralte Symbol und Thier des germanischen Aönigthums?) Frühere Herrscher des Landes, so sicher

der zu Lübeck residirende Heinrich (1(05—((2(), werden nicht selten Aönige genannt/) erst nachden: sie des größeren

Theils ihrer alten Stammlande verlustig gegangen waren, nennen sich ihre Nachkommen einfach Herren (äomim)
des Landes. Tine größere Wahrscheinlichkeit gewinnt diese Verinuthung noch dadurch, daß das Bild von Anfang

an gekrönt erscheint. Die alten königlichen Aronen bestanden anfangs und bis ins (4. Jahrhundert hinein aus

einem glatten einfachen Reifen, etwa mit Edelsteinen oder perlen geschmückt, welcher später mit 4 bis 8 Zinken

(5 resp. 5 in zeichnerischer Darstellung sichtbar) versehen wurden, und ganz diesen Entwickelungsgang hat die Arone

auf den: Mecklenburgischen Stierkopf genonnnen. Der Gebrauch dieser Aronen zun: allgen:einen Abzeichen für

den niederen Adel, als welches sie heute gelten, beginnt frühestens in: (7. Jahrhundert. Es giebt zwar Heraldiker,

') Line erhebliche Anzahl f. g. gemeiner heraldischer Figuren berechtigt zu der Vermuthung, daß ihre Vorbilder im Grient

zu suchen seien. So hat der Universitätsprofessor Dr. Karabacek in Wien durch seine auf der dortigen heraldischen Ausstellung ((878)

ausgelegten sarazenischen wappcnblätter den Beweis erbracht, daß der österreichische s. g. Bindenschild, die französische Lilie, die Schlange

der Mailänder Familie Visconti rc. morgenländischcn Ursprungs sind. — 2) Line sehr interessante Nachweisung über diese Entstehung

des Greifenbildes giebt Grote a. a. G. S. 56-Z ff. So sind beispielsweise die Schildhalter des heutigen Kaiser!. Gesterrcichischen

Wappens nicht eigentlich Greife, sondern gelbe Löwen, denen man den schwarzen Adler über den Kops zog. — a
) M. I. B.

XIX. ;S8, XX. 208, 22\. — *') Ist. II. m. ;. 5. 3. — °) Grimm, deutsche Rechtsalterthümer s. 262. — °) m. I. B. XI. 5, 2»7.



welche die einem Thierbild aufgesetzte Arone nicht als ein hoheits-, sondern als ein Abhängigkeitszeichen auffassen
wollen; allein das trifft in diesem Falle und in so alter Zeit sicher nicht zu. Merkwürdig ist dabei, daß die vor (223
gegründete Stabt Gadcbusch in ihrem ältesten schildförmigen Siegel den Stierkopf ungekrönt fiihrt; dieses Siegel,
welches sicher in die Gründungszeit der Stadt zurückreicht, ist gleichwohl wenigstens um mehrere Jahre jünger,
wie das Siegel des Fürsten Nicolaus. Als letzterer das Land Gadebusch, früher zur Grafschaft Ratzcburg gehörig,
erwarb, war die Stadt in demselben noch nicht vorhanden. Alan hat zwischen dem Siegelbilde des Fürsten selbst

und demjenigen einer von ihm gestifteten Stadt also einen beachtenswerthen Unterschied durch das Fortlassen der
Arone auf letzteren: gemacht?)

Es sollen nun die einzelnen Mappen, wie sie nach der Landestheilung von (229 für jede Herrschaft sich
bildeten, näher behandelt werden. — Außer den vier den Nachkommen der ursprünglichen Laiidesfürsten verbliebenen
Herrschaften bestanden aber zu Anfang des (3. Jahrhunderts, also zur Zeit der Entstehung Mecklenburgischen
Mappenwesens, diejenigen Gebiete, welche heute die beiden Großherzogthüiner bilden, noch aus sieben — im
Ganzen also aus elf — getrennte» Landestheilen.-) Der Einfachheit wegen ist es vorzuziehen, daß die Mappen
der Beherrscher der letzteren, soweit sie auf die Alecklenburgische Heraldik und speziell aus die Siegelzeichen der
Städte von Einfluß gewesen sind, gleich mit zur Besprechung gelangen.

Herrschaft Mecklenburg.
(Nach der alten unweit des heutigen Dorfes Mecklenburg belegencn Stammburg benannt.)

Johann I. (1227—(267), dem durch die Landestheilung etwa die Gebiete zufielen, welche Nicolaus II.
besessen hatte, und namentlich auch das Land Gadebusch, behielt wohl aus diesem Grunde das von seinem genannten
Oheim geführte Wappenbild, den Stierkopf, bei. Auf dein ersten runden Siegel dieses Fürsteit ((229) 8) erscheint
der Aopf nrit dreizinkiger,- lilienbesteckter Aroite, aus den: Maule ragen Eberhauern ähnliche Zähne hervor;
letztere fehlen auf den: zweiten, sonst im Bilde gleichen Siegel ((248)?) Heinrich I., der Pilger, (gest. (>>02) fügte
den: Stierkopf zuerst das denselben von dem nachherigen Merle'schen Mappenbilde unterscheidende Halsfell hinzu,
und zwar erscheint er so auf dem zweiten Siegel dieses Fürsten ((260) unter einer Urkunde feines Vaters Johann I. 5)
Das Halsfell — ein Stück halshaut, dem heraldischen Eharakter entsprechend, bogenförmig ausgeschnitten — ist
seitdem als für den Mecklenburgischen Stierkopf eigenthümlich verblieben. Zn dem ersten großen Siegel der
Vormundschaft Albrechts II. (geb. etwa (3(7, zur herzogswürde erhoben (348, gest. (379) 'st der Stierkopf mit
Halsfell, fünfzinkiger Arone und heraushangender Zunge dargestellt; 8) das zweite große Siegel desselben Fürsten
und das dritte (Herzogs-) Siegel zeigen ihn ähnlich, beide mit aufgerissenem und mit Zähnen besetztem Maul?)

Das Helmkleinod dieser Linie findet sich zuerst auf dem gemeinschaftlichen Sekret-Siegel Heinrich I. und
seines Sohnes Heinrich II., von welchem ein Abdruck aus dem Jahre (300 vorkommt; 8) es besteht aus einem
Schirmbrett oder ausgebreiteten Fächer mit einen: aus demselben hervorbrechenden Busch von Pfauenfedern; hinter
das Schirinbrett ist eii: noch zur Hälfte sichtbarer kleiner Dreiecksschild mit dem Stierkopf 8) gesteckt, welcher die
untere Spitze nach hinten kehrt. Das helnckleinod giebt ein aus der Darguner Alosterkirche herrührendes, in:
Jahre (479 vollendetes Glasfenster, den Mappenhein: Herzogs Heinrich IV. und seiner Söhne darstellend, als
Schinnbrett von 3 pfählen, roth und gelb abwechselnd tingirt, dahinter den gelben Schild mit schwarzen: Stierkopf
und natürlich gefärbten: Pfauenschwanz; die Decken des Stechhebns sind rechts blau-gelb, links roth-gelb. — Nach
dem Aussterben der Linie Rostock erscheint in den Sekreten häufig der Rostocker hebn mit den Stierhörnern über
den: Alecklenburgische» Schilde. 10)

2. Herrschaft Merle.
Nicolaus I. ((233—(277) nannte sich anfangs, als er die selbstständige Regierung eines Landestheils über-

nahn:, Herr von Rostock; später aber, nachdem auch die beiden jüngeren Brüder volljährig geworden waren und
die Verwaltung ihrer Herrschaften selbst angetreten hatten, Herr zu Merle (nach der Burg Merle bei Miek unweit

>) vid. Wappen der Stadt Gadebusch. — *) B. G. IN. I. S. zoz ff. — 3
) M. U. B. I. zro. — *) IN. U. 15. I. 609 . —

6
) m. u. B. II. 872, IV. 2627. — 0

) m. u. B. VIII. 5056. — 9 IN. u. L. VIII. 5676, X. 69:4 . — 9 m. u. L. IV. 2627. — ») Manwird sich diesen Schild, da der kjelm hier seitwärtsgekehrt ist, auf beiden Seiten zu denken haben; er »nterstiitzt so gewissermaßen
das Schirnibrett in Zusammenhaltung des pfauenbusches. vid. Titelblatt. — 10

) IN. U. B. IX. 6550, X. 6875, 6g28 , X. 707Y.



Schwaan). Er gebrauchte beständig als Wappen den Stierkopf; auf seinem ersten schildfönnigen Siegel ((235),
wo er sich »äominus 6« Ro/thok“ nennt, 1) hat der Kopf ganz dieselbe Gestalt, wie auf dein ersten Siegel seines

Bruders Johann I. von Mecklenburg, später (schon (240) 2
) läßt auch er die Eberhauer weg. Die folgenden

werle'schen Fürsten führen sämmtlich den einfachen Stierkops mit geschlossenem Maul; die herausgesteckte Zunge
des Bildes findet sich bereits frühzeitig ((287).«) Fürst Balthasar ((400—(42() hatte sich im Jahre (4(8 durch
den Bischof Otto von Havelberg dokumentiren lassen, daß er diesem seine Abstammung aus königlichem Geschlecht

(äs regia, stirpe) nachgewiesen habe. 1) Er sowohl, wie sein ihm succedirender Bruder Wilhelm — der letzte

Herrscher dieses Hauses, mit dem es am 7. September (456 ausstarb — nannten sich seitdem Fürsten zu wenden;«)
später ist dieser Titel in dem der Herzoge und in der Landeseintheilung (wendischer Kreis) fortgeftihrt.

Helmschmuck dieser Linie sind zwei, an kreuzweise übereinander gelegten Stäben befestigte runde Scheiben,

mit Pfauenaugen besteckt (Federrosettcn). Er erscheint zunächst aus den Siegeln der Fürstinnen; so >284 bei
Sophie, Gemahlin Johann I. von werle;«) (505 bei Rixa, der Tochter Heinrich I. von werle, Gemahlin Herzog
Albrechts von Braunschweig; 7

) (3(8 bei Mechtild von Braunschweig, der Gemahlin Johann II. von werle 8) u. s. w.
In den Sekreten der werle'schen Fürsten selbst findet man ihn bei Johann V. ((574), bei Nicolaus V. (>402) und
bei Lhristoph (gest. (426). Nicolaus III. von werle-Güstrow gebraucht (544 ans seinem Sekret«) ein dem Mecklen-
burgischen ähnliches Kleinod, indem er den halben werle'schen Schild mit dem Stierkops auf den Helm setzt und
ihn ringsherum mit Pfauenfedern besteckt; das Mecklenburg eigenthümliche Schirmbrett läßt er fort.

5. Herrschaft parchim -Nichenberg.
pribislav I. ((258—(270) residirte Anfangs in parchim; sicher seit dem Jahre (249 nennt er sich nach

der von ihm an der Warnow nahe bei Kritzow erbauten Burg Richenberg. Das Wappenbild der Fürsten dieses

Hauses ist ebenfalls einzig und allein der einfache Stierkopf mit geschlossenem Maul. Als ein Beizeichen desselben

findet sich (258 aus dem in Bruchstücken erhaltenen ersten Siegel 1«) Pribislavs I. ein zwischen die Hörner gesetzter

Ring; 11) ob der Kopf gekrönt gewesen oder nicht, läßt sich aus den Siegelresten nicht mit Sicherheit entnehmen,
pribislav I. bediente sich nachher, allein unter allen Mecklenburgischen Fürsten, eines sogenannten Majestätssiegels,
wo er sich selbst, mit langem, gelockten Haupthaar und in faltigem Gewände, aus einem Throne sitzend darstellt;
dies (249 vorkommende Siegel 1 «) enthält keinen Wappenschild; mit der rechten Hand erfaßt der Fürst das auf dem
Schooße ruhende Schwert, die Linke erhebt er wie gebietend. — Nach einer unglücklich bestandenen Fehde mit dem
Bischof Rudolf von Schwerin ((257) mußte pribislav die Regierung aufgeben; er zog sich nach Pommern zurück,

erwarb dort die Herrschaft wollin und verzichtete (270 gänzlich anf seine Stammlande. 1«) Bon den beiden Söhnen
Pribislavs bediente sich der jüngere pribislav III., Herr zu Daber und Belgard in Pommern, im Jahre (289 '-'Zu¬

falls eines großen runden Siegels") mit seinem eigenen Bilde: auf dem Thron sitzend, mit der Rechten das Schwert
über die Schulter haltend, die Linke auf einen Dreieckschild, worin ein einfacher gekrönter Stierkopf, stützend. Diese

Majestätssiegel der beiden pribislav haben nun eine große Verwirrung angerichtet; 1«) durch sie hat sich anscheinend

schon Ernst von Kirchberg 1«), welcher ums Jahr (578 eine Mecklenburgische Reimkronik in mittelhochdeutscher

Sprache verfaßte, verleiten lassen, in Cap. CXXIX zu sagen

her vurte eyn jungfrawin bilde
gemalt an syme schilde.

Der Heraldiker Rixner (um (550), welcher sehr wohl zu zeichnen verstand, materiell jedoch größteirtheils nur seiner

Phantasie Entsprungenes bringt, bildete, möglicherweise auf Kirchberg fußend, als Wappen für die Herrschaft

Richenberg ein splitternacktes stehendes Weibsbild mit einem fliegenden Schleier um Hand und Hüften, und West

phalen") ahmte ihm blindlings hierin nach; selbst Rudloff 1
«) konnte sich von dieser jeder Begründung entbehrenden

Tradition noch nicht ganz losmachen.
Ein Helmkleinod dieser Linie ist nicht bekannt geworden.

') M. U. B. I. 435. — 9 m. u. B. I. BK, II. 1347. — ") M. U. B. III. ;y36. — 9 M. 3. B. XI. S. 207. - 9 viel. v. kiitzow,

p. G. in. 2. s. 166 ff. — 9 m. u. B. III. ;758. — 9 in. u. B. X. 7247. — 9 m. II. B. VI. 3993. — 9 m. 11. B. IX. 6436. —
»9 m. u. B. I. 476, 522. — *9 Dieses Beizeichen erscheint bei dem Stierkopfe in den Siegeln der durch pribislav gegründeten

Städte nicht. - '9 M. U. B. I. 633. - '9 B. ‘<5. M. I. 5. M, «2; M. 3. B. X. S. 27. - «) M. U. B. III. 20,9. - ») HT. 3. B. X.
s. 28, 29. — >9 HI. 3. B. XII. 36 ff. — *9 v. Ivestpbalen, mon. ined. IV. Taf. 8, No. U- vid. 4. Bein, ad Gadebusch. — “) Rudloff,
in. <8 . II. S. ;28, ;29. Grote, Stammtafeln S. 2(3 bezeichnet einen wilden Mann (?) als zuweilen vorkommendes IDappenbild von parchim.
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Die in den verschiedenen Linien des Fürstenhauses in Wappen und Siegeln geführten Stierköpfe sind

selbstverständlich eines Ursprunges; sie nahmen aber, wie nachgewiesen, in jeder einzelnen Linie während

des Wittelalters charakteristische Formen an. Der Mecklenburgische Stierkopf, schon frühzeitig durch

die Hinzufügung des Halsfells gekennzeichnet, ist feit Albrecht II. außergewöhnlich kurz und breit und

er hat — mit aufgerissenem, gezähntein Maul und herausgeschlagener Zunge — ein wildes Aussehen;

man findet für diese Gestalt den alten Ausdruck „Blarrkopf"?) Der Werle'sche Stierkopf dagegen ist

meistens länglicher gebildet und erscheint — mit geschlossenen: Maul und herausgesteckter Zunge —
zahn: und ruhig. Der Richenbergische, sowie derjenige, welcher anfangs von den Rostocker Herren

geführt wurde, gleichen einander vollständig; es sind kräftig gebildete gekrönte Köpfe mit geschloffenem

Maul, ohne irgend welches Anhängsel. Die Färbung dieser Wappenbilder ist stets schwarz in goldenen:

Felde gewesen; die Hörner wurden meistens silbern, hin und wieder auch wohl schwarz (so bei

Kirchberg) gefärbt. Die Krone findet sich in den ältesten farbigen Darstellungen imn:er als eine goldene,

durch scharfe Konturen von: Felde abgegrenzte; 2) die rothe Darstellung derselben kon:n:t zuerst in Rixner's
Fürstlich Mecklenburgischer Genealogie und Heraldik von (550 vor, doch hielt sich die goldene Krone
neben der rothen noch fast zwei Jahrhunderte hindurch in Gebrauch; letztere nahn: erst in: (8. Jahr-
hundert allenthalben überhand.

Herrschaft Rostock.
Wie all 2 gesagt, nannte sich Nicolaus I., der spätere fjerr zu Werke, anfangs nach der Herrschaft

Rostock; da er beständig den Stierkopf führte, so muß dieser auch als das älteste Wappenbild für die Herrschaft

Rostock betrachtet werden?) Heinrich Borwin III. ((257—1278) übernahm, nachdem er volljährig geworden, selbst

die Verwaltung dieses ihn: bestimmten Landestheils; er erscheint schon in: Anfang des Jahres (256 unter den:

Titel „dominus de Rozstok“, in: Jahre (257 besiegelt er bereits selbstständig auftretend eine Urkunde?) Gr
behielt allein von den vier Brüdern als Bild seines Siegels den von seinen: Vater und Großvater geführten

Greifen bei; das runde Siegel von (257 5) zeigt den Greifen nach rechts schreitend. In dieser Gestalt kommt er

beständig bei seinen Nachfolgern vor; noch Nicolaus das Kind, mit welchen: (5(4 diese Linie des Fürstenhauses

erlosch, bedient sich des schreitenden Greifen in seinen: ersten Siegel (286;") nur das zweite (2h4 vorkommende

runde Siegels dieses Fürsten hat ihn aufsteigend.
Das Helmkleinod der Rostocker Herren sind zwei init Pfauenfedern besteckte Stierhörner, wie sie auf den:

Sekret Nicolaus des Kindes um (509*0 erscheinen.

Die schon bei Kirchberg sich findende Färbung des Rostocker Greifen mit gold in blau ist seither nie

verändert worden.

5. Grafschaft Schwerin.
Als Kaiser Konrad III. in: Jahre ((-(7 den zweiten Kreuzzug nach Palästina unternahm, beschlossen die

norddeutschen christlichen Fürsten einen ähnlichen Zug gegen ihre Nachbarn, die heidnischen Slaven in: heutigen

Mecklenburg und Ponnnern; zu den Häuptern dieser Unternehmung gehörte insbesondere herzog Heinrich der Löwe
von Bayern und Sachsen?) Gs gelang den verbündeten Fürsten bald, sich des größten Theils der wendischen Lande

zu bemächtigen; nachdem aber Herzog Heinrich den Zorn Kaiser Friedrichs I. sich zugezogen und durch seine wachsende

Macht den Neid der Reichsfürsten hervorgerufen hatte, mochte er es wohl für das Vortheilhasteste halten, mit den

Wenden Frieden zu schließen; er gab den: Fürsten pribislav den größten Theil seines Landes zurück, init Ausnahme
jedoch von Schwerin nebst der «inliegenden Landschaft, mit welcher er, etwa ums Jahr ((60, einen seiner Heer¬

führer, Gunzel Gdlen von hagei:, unter dein Titel einer Grafschaft belehnte?") Die Grafen theilten sich später in
n:ehrere Linie,:, sie führten verschiedene Wappen- oder Siegelbilder, nämlich:

>) m. ». IN. S. 4. — *) m. u. m. s. 5; IN. 7. 23 . XXV. s. 89, XVII. 5. 580. — -) Als solches findet er sich denn auch in
den alten Siegeln der meisten in der früheren Herrschaft Rostock belegencn Städte. — 4

) Dt. I. B. X. S. (9. — 6
) Ist. U. B. I. 465.

— °) 21t. 11. 23 . III. ,868. — 0 11t. 11 . 23 . III. 2277. — ») 11t. 1123 . V. 33::. — *) 23 . G. HT. I. s. 69 ff. — -°) 23 . G. IN. I. s. 90 ff.;
M. 5 . 23 . XXVIII. :59 ff.



a. neben einem Baum zwei abgekehrte rückwärts schauende Lindwürmer,
d. ein schreitendes Pferd und
c. einen einfach quer getheilten Schild.

Lisch') hat die Ansicht ausgesprochen und zu begründen versucht, daß die beiden ersteren Zeichen nur als
symbolische Siegelbilder anzusehen seien, der quer getheilte Schild aber als das eigentliche Grafschaftswappen
betrachtet werden müsse. Dem widerspricht jedoch rücksichtlich des Baumes init den Lindwürmern, daß dieses
Bild am häufigsten in schildförmigen Siegeln gefunden wird und daß das runde (zweite) Siegel des Grafen
Nicolaus 1.2) dasselbe im Schilde enthält; Beweis genug, daß es wirkliches Wappen war. Für die Mecklen¬
burgische Heraldik kommt vorzugsweise nur der getheilte Schild in Betracht. Er erscheint zuerst auf den Siegeln
der Gräfinnen im ersten Viertel des (q. Jahrhunderts; 3

4*

) dann findet man ihn im Sekret Heinrichs jjj um ^zzock)
Auf dein Schilde des letzteren steht auch der bereits in den Sekreten Heinrichs III. ((300) 8) und Gunzels V.

((506) 6

*

) allein gebrauchte Hebn mit dem Kleinod der Schweriner Grafen: zwei zu beiden Seiten des Helms
angebrachten Flügeln (einem geöffneten Flug). Neben diesem Helmzeichen bedienten sich die Grasen noch eines
anderen in Gestalt einer quadratisch ausgespannten Decke oder eines an Stangen befestigten ausgebreiteten Netzes/)
von welchen, Darstellungen jedoch nur in den angezogenen Siegeln gefunden sind. Die Grafschaft wurde in,
Jahre (358 durch die Mecklenburgischen Herzöge Albrecht II. und seinen Sohn Heinrich (III.) von den Grafen
Nicolaus und Otto von Schwerin und Teklenburg käuflich erworben.")

Die Tinkturen des quer getheilten Schweriner Grafenschildes sind: oben roth, unten golden; sie koinmen
häufig uingekehrt vor. Wohl die älteste bekannte Darstellung des Schildes ist diejenige in, ersten Siegel der Stadt
Trivitz;'') der Schild ist hier in seiner oberen Hälfte schrasfirt (farbig), unten leer (metallen).'") Kirchberg giebt
übrigens die wirklichen Farben (oben roth, unten gold) in der Fahne zuerst.

6. Grafschaft Danneberg.
Mit Herzog Heinrich den, Löwen kam auch Gras Bolrad zu Danneberg in die Slavenländer; er erscheint

wiederholt in den Urkunden des Herzogs zwischen ((58 und ((7^ und bekam wahrscheinlich schon von ihn, diejenigen
Landstriche nördlich der Elbe zu Lehn, in deren Besitz später seine Nachkommen sich befinden. Die Grafen
Danneberg") führten in ihren Siegeln meistens einen Löwen; die Linie Dömitz aber beständig einen Löwen neben
einer auf einem Berge stehenden Tanne'"), also außer dem Löwen noch ein redendes Bild. Die Grafen Danneberg
verschwinden etwa seit dem Jahre (307 aus der Geschichte; schon im (3. Jahrhundert hatten die Grafen von
Schwerin, die Markgrafen von Brandenburg und die Herzoge von Sachsen Theile der Grafschaft in Besitz
genominen, bis schließlich noch im ((. Jahrhundert die Mecklenburgischen Herzoge die ganze diesseits der Elbe
belegene Grafschaft an sich brachten.

7. Bisthurn Schwerin
und

8. Bisthuin Ratzeburg.
Beide Bisthümer, Ratzeburg ((54 gestiftet, Schwerin ((7( von Mecklenburg dorthin verlegt, waren Diözesen

des Erzbisthums Hainburg. Die Bischöfe bedienten sich in ihren Siegeln, wie alle höheren geistlichen Würdenträger,
lange Zeit hindurch ihres eigenen Bildes; später erscheinen in denselben Heiligenbilder. Erst in, (4. Jahrhundert

-) m. J. B. XXXIV. S. ,47, XXXV. s. 95 . - °) m. u. B. III. 20,3. — *) m. 11. B. VI. 3907, VII. 472,, VII. 4733. —
4
) m. 11 . B. VIII. 5,75. — ») in. II. B. IV. 2599. — «) in. u. B. V. 3098. — *) in. u. B. VI. 3645, Heimsiege! Gunzels VI. (-f,327),
VII. 472,, erstes Siegel Nicolaus II. (f ,349), IX. 6437, drittes Siegel des vorigen. — s

) in. J. B. XXIV. S. ,97, ,99, 207. —
9
) vid. Wappen der Stadt Lrivitz. — ,0

) Die Abwechselung zwischen Farbe und Metall wurde bei einfachen Schildtheilungen
(Heroldsfiguren) anfangs oft auf diese weise bezeichnet. Die s. g. heraldischen Schraffirungen: senkrechte Schrafsirung l | — roth
wagerechte Schrafsirung I > blau, senkrecht und wagerecht sich kreuzend ist-«, - schwarz, schräg von der Linken gegen die Rechte
abwärts gezogen I | = grün, ohne jede Strichelung oder punktirung I > = weiß (silber), mit Punkten besäet l i = gelb (gold),
schräg von der Rechten gegen die Linke abwärts gezogene Schrafsirung I I = purpurn , Naturfarbe gewöhnlich ohne Bezeichnung
(um solche Gegenstände aber von silbernen zu unterscheiden, giebt man etwas mehr Scharten), — welche jetzt allgemein angenommen
sind, stammen aus der ersten hälfte des ,7. Jahrhunderts, vorher findet man wohl schon in Zeichnungen und Druckwerken die
Farben durch die Anfangsbuchstaben ihres Namens oder durch die Planetenzeichen angedeutet. — n

) vid. M. J. B. XXI. S. 3,0. —
Iä
) in. 11 . B. II. 7,7, II. 683 , ,298 , II. 845 .
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beginnt der Gebrauch, daneben den Geschlcchtsschild des Bischofs anzubringen; als Gegensatz zu diesem Geschlechts
wappen, mit demselben quadrirt oder durch Verschränkung anderer Art mit ihm verbunden, auch für sich allein
erscheint dann häufig das beständig beibehaltene oder doch periodisch wiederkehrende Wappen des Stifts.

3» den Siegeln der Schweriner Bischöfe kommt ein solches Wappens zuerst unter Albrecht von Sternberg
((556—(565) vor; es besteht aus einem Schilde ohne ^uertheilung mit zwei im Andreaskreuze übereinander
gelegten Bischofsstäben. Auf den von seinen Vikaricn Johannes von Wunstorp und Gerhard Roch gebrauchten
Siegeln ist der Schild getheilt; ebenso — also quergetheilt mit zwei kreuzweise übereinandergelcgten Bischofs¬
stäben — führen es Friedrich II. von Bülow ((565—(575) und die Mehrzahl feiner Nachfolger. So ist es auch
im Jahre (570 und zwar in Farben: Schild oben roth, unten golden, Bischofsstäbe blau mit goldener Krümmung,
im Schweriner Dom und noch (6(7 in einem gemalten Fenster der Kirche zu Bützow angebracht. — Die <Huer-
theilung des Schildes scheint auf die Annahme des Schweriner Grafenwappens, durch die Krunnnstäbe als Stifts
wappen fpezialisirt, hinzuweisen. Zur Zeit der Einführung des Stiftswappens kam die Grafschaft Schwerin an
das Mecklenburgische Fürstenhaus. Die gekreuzten Bischofsstäbe führte bereits die nn Stiftslande Bützow belegene
bischöfliche Nebenresidenz Marin in ihren: ältesten Siegel. Den Bischöfen gehörte außer dem Lande Bützow (nüt
der gleichnamigen hauptresidenz) noch die Neustadt Schwerin (Schelfe); der Sitz des Domkapitels war in Schwerin.

Non den Ratzeburger Bischöfen gebrauchte Detlev von Parkentin ((595—(4(9) als erster das Stifts¬
wappen: im gespaltenen Schilde vorne ein aufgerichteter Krummstab, hinten eine halbe Burg?) Mit Einordnung
dieser Figuren ist in der Folge sehr willkürlich verfahren worden; bald steht die Burg vorne, bald hinten. 3»
der Domkirche zu Ratzeburg findet sich auf einem Ehorstuhl das Wappen des Herzogs Gustav Adolph, postulirten
Bischofs des Stifts Ratzeburg ((656— (648) mit der 3ahreszahl (648; das Wappen des Bisthums bildet hier den
Herzschild des herzoglichen Wappens und zeigt vorn im blauen Felde eine rothe Burg, hinten im blauen Felde
einen goldenen Bischofsstab. Ein anderes Wappen in der Ratzeburger Dornkirche hat die Burg blau in gold
und ebenso ist sie in einem in der Kirche zu Schönberg befindlichen Wappen mit der (Jahreszahl (6(6 tingirt; in
beiden steht der Krummstab vorn und die Burg hinten?)

Die Wappen dieser nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges ((648) säkularisirten Bisthümer sind für
die Gegenwart verschwunden.

Die in das landesherrliche Wappen für die Fürstenthümer Schwerin und Ratzeburg aufgenommenen
Bilder werden weiter unten behandelt werden.

9 . Herrschaft Stargard.
Nach Unterjochung der Mecklenburgischen Slaven im letzten Niertel des (2. 3ahrhundcrts hatten sich auch

die Herzoge von Pommern, in deren banden das Ehristenthum schon früher festen Fuß gefaßt hatte, eines erheb¬
lichen Gebiets im Osten und Südosten des heutigen Mecklenburg bemächtigt; den größeren Theil dieser Eroberungen
mußten sic jedoch (256 laut Vertrags von Kremmen an die Markgrafen 3<>hann I. und Otto III. den Frommen
von Brandenburg abtreten, welche sofort mit der Kolonisirung und der Erbauung von Städten in demselben
begannen. Durch die Vermählung ((292) Heinrichs II. des Löwen von Mecklenburg mit Beatrix von Branden¬
burg, einer Tochter Markgraf Albrechts III. (gest. (500), gelangte noch zu Lebzeiten des letzteren fast das ganze,
der Prinzessin als Aussteuer bestimmte Land in Heinrichs Besitz; nach dem Tode Markgraf Albrechts vertrugen
sich (504 zu Witmansdorf die Markgrafen Otto, Konrad, Hermann und Waldemar mit Heinrich II. wegen des
Landes Stargard dahin, daß es bei Mecklenburg als Brandenburgisches Lehn bleiben sollte; (547 wurde es den
Söhnen Heinrichs, den nachherigen beiden ersten Herzogen Albrecht und 3ohann als erbliches Reichslehn durch
Karl IV. verliehen.

Das Wappen der Markgrafen von Brandenburg ist im silbernen Felde ein rother Adler, und ihr Helm¬
kleinod war ein Adlerflug; als Tinktur des letzteren kann man bei den Markgrafen aus dem Haufe der Askanier
in Übereinstimmung mit der Farbe des Schildbildes ebenfalls nur roth annehmen; die spätere schwarze Färbung

*I.

9 IN. I. B. vril. S. 9 ff., XV. K18. — ä
) IN. 3- B. I. 5. t4Z ff. — s

) Lin Wappen in der Kirche zu kserrnburg (ITC. 3. B.
I. 5. H6), gleichfalls aus der ersten Ijälfte des (7. 3ahrhundcrts, giebt als Stiftswappen nur den Krummstab, nicht aber auch die
halbe Burg. Das nach Säkularisirung des Bisthums eingesetzte fürstliche Amt gebrauchte Anfangs in seinen Siegeln gleichfalls nur
den Stab; heute führen die landesherrlichen Behörden des Fürstenthums quadrirten Schild: Feld Kreuz mit Krone (Fürstenthum
Ratzcburg), Feld 2 und Z: gekrönter Stierkopf (INccklenburg), Feld 4: aufgerichteter Krummstab (Bisthnm Ratzeburg).



des Fluges findet sich erst, nachdem das Haus Lützclburg (Böhmen) in den Besitz der Markgrafschaft gelangt war
und der böhmische, im Kleinod dem brandenburgisch -askanischcn gleichende f)elm statt des letzteren angenommen
wurde, i)

Der jetzt für die Herrschaft Stargard im Landeswappen stehende s. g. Ltargard'sche Arm wird an geeig¬

neter Stelle zur Erörterung gelangen.

JO. Herzogthum Pommern.
U. Herzogthum Sachsen.

Die Mappen der Herren dieser Gebiete sind für die Mecklenburgische Heraldik gegenstandslos. Nur so

viel sei bemerkt, daß als Mappen der alten pommerschen herzöge ein rother Greif im silbernen Feldes gilt.

B is zur Bildung des heutigen fechstheiligen Mecklenburgischen Mappenschildes mit einem Mittelschild (zusammen

also sieben Bilder) hat man fünf Perioden oder Zeitalter zu unterscheiden.

{. Periode.
Nur je ein Wappen, vom Jahre 1200 oder (229 bis (3(4.

Innerhalb dieser Zeit führte jede einzelne der fürstlichen Linien Mecklenburg, Merle, parchim - Richenberg

und Rostock ihr besonderes im vorstehenden erläutertes Bild.

2. Periode.
Zwei Wappenbilder. 13(4 bis (358.

Im Jahre (5(4 starb die Rostocker Linie aus; der größere Theil des Landes kam um (325 an die Linie

Mecklenburg, welche in der Folge den Schild mit dem Rostocker Greifen neben denjenigen mit dem Mecklen¬

burgischen Stierkopf setzte; so auf dem zweiten Sekret Heinrichs II. ((328), s) wo auf jedem Schilde der dazu gehörige

hebn steht; in dem Rostocker Helm dieses Siegels tritt zum ersten Male ein gekrönter^) und mit einer kleinen

Decke b) versehener Helm im Mecklenburgischen Fürstenhause auf.
Das dritte, vierte und fünfte Sekret Albrechts lick) (gest. (379) hat die Mappen von Mecklenburg und

Rostock derartig mit einander verbunden, daß nur der Mecklenburgische Schild und über ihm der Rostocker Helm

erscheint; das Kleinod des letzteren ist auch wohl (so auf dem dritten Sekret von (3^5) durch eilt halbes, zwischen

die Hörner gesetztes Schildchen mit dem Stierkopf vermehrt, oder es steht der Helm zwischen einem gekrönten

Stierhaupt mit federbesteckten hörnern, so daß die Krone über den, Helm, zu jeder Seite desselben aber ein halber

Stierkopf sichtbar wird, hinter welchem recht geschmackvoll drapirte tuch- oder mantelförmige (fünftes — herzog¬

liches — Sekret von (350) Decken hervorgehen. Ganz in der letzteren Gestalt findet sich das zusammengezogene

Mappen (549 auf dem zweiten — herzoglichen — Sekret Johanns I. 7)

>) Grote, G. b. K. p. w. 5. 55;. — s
) vid. Wappen der Stabt Stavenhagen nnb bcs Fleckens Dargun. — *) M. U. B.

VH. 4956. — *) Die Krönung bes Helms bezeichnete offenbar ursprünglich bie bynastische Ligenschaft bes Trägers; erst später wnrbe

sie allgemeiner nnb heute finbet man „Geschmack" baran, jeben abeligen Helm auch mit einer Helmkrone zu versehen. — *) Die Helm¬

decken hatten anfangs neben ber bloßen Zierbe, bie bem Helm burch ein flatternbes, farbenprächtiges Tuch erwuchs, sicher auch einen

praktischen Zweck, inbem sie bie Verbindung zwischen Helm nnb Kleinob erleichterten nnb verbeckten. Die bazu ursprünglich bienenben

einfachen Tücher würben später in Streifen geschnitten nnb ausgezackt (gezaddelt); hieraus entstauben im ;5. Jahrhundert blattartig

ausgeschnittene lange Bänber, bie besonbers im >6. Jahrhundert gar nicht mehr als solche, sonbern als verschnörkelte kaubornamcnte

behanbelt werben. Die schlechtesten nnb geschmacklosesten Decken bringt bas nnb >8. Jahrhundert. — Die Farbe ber Helmbecke

richtet sich nach ber Tinktur bes zugehörigen Schilbes, ba bei biesem Farbe nnb Metall wechseln, so nimmt man gewöhnlich bas Metall

für bie Innen- nnb bie Farbe für bie Außenseite ber Decke. — *) M. 11. B. IX. 6350, X. 6875, X 70:9 . — HM. U. B. X. 6928 .
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Für die großen Siegel blieb der den Mecklenburgischen Fürsten eigenthümliche Stierkopf allein bei
Bestand.

3. Periode.
Drei Wappenbilder. \558 bt* y$77.

Zu dem Mecklenburgischen Stierkopf und dem Rostocker Greifen kam der Gräflich Schwerin'sche quer
getheilte Schild hinzu, nachdem diese Grafschaft (358 durch Albrecht II. erworben war. Die drei Schilde stehen
anfangs auf den Siegeln neben einander; zu einem einzigen Schilde zusammengezogen sind sie zuerst bei Herzog
Magnus I. ((580). Der Schild ist getheilt, oben gespalten: rechts Mecklenburgischer Stierkopf, links Grafschaft
Schwerin, die untere Hälfte wird durch den Rostocker Greifen gefüllt.

Siegel mit den drei getrennten Schilden finden sich sowohl während dieser ganzen, als auch noch zu Anfang
der 4. Periode häufiger.

4 . Periode
Fünf Wappenbilder in einem Schild. \\TZ bis s658.

Durch Herzog Magnus II. ((477—(505) erfuhr der bisherige Mecklenburgische dreitheilige Mappenschild
eine Vermehrung um zwei Felder, indem er den lverle'schen Stierkopf und den s. g. Stargard'schen Arm hinzuthat.
Die einzelnen Figuren wurden im gevierteten Schilde, wie folgt, zusammengestellt:

Feld (: Mecklenburgischer Stierkopf,

„ 2: Rostocker Greif,
„ 3: Stargard'scher Arm,
„ 4: Merle'scher Stierkopf,

Mittelschild: Grafschaft Schwerin.

Die Linie Merle war zwar schon im Zähre (436 ausgestorben; die Aufnahme ihres Mappenbildes in das
Mappen des Mecklenburgischen Fürstenhauses war wohl deshalb bisher unterblieben, weil beide Bilder, abgesehen
von ihren charakteristischen Merkmalen, dieselben waren. Mahrscheinlich hauptsächlich aus diesen: Grunde, dann
aber auch wohl deswegen, weil die Herrschaft parchin: - Richenberg nach dem Verzicht und dem schließlichen Aus
sterben ihrer Fürsten sich ii: mehrere Theile zersplitterte, ist ein Zeichen für dieselbe in das Mappen der Linie
Mecklenburg so wenig während des Mittelalters wie später übergegangen?)

Mas der allgeinein als Mappenbild der Herrschaft Stargard geltende, einen Ring zwischen den Fingern
haltende Arm-) zu bedeuten habe, darüber fehlt jeder urkundliche Nachweis. Tine ältere Verinuthung und Behauptung
ist diejenige, daß er zum Andenken an die Erwerbung des Landes seitens Heinrichs II., indem seine Geinahlin
Beatrix von Brandenburg es ihm zubrachte, angenonnnen fei.

Ts steht jedoch ohne Zweifel fest, daß zuerst Herzog Magnus II. den Arm gebrauchte; die Veranlassung
zur Verinehrung des Mecklenburgischen Mappens un: dieses Bild hat sicher das Aussterben der Linie Mecklenburg-
Stargard^) mit Ulrich II. (gest. (47() gegeben. Man erinnerte sich dessen, daß nach dem Heimsall anderer Stamm-
lande für diese ein Zeichen in das Mappen der überlebenden Linie aufgenoinmen sei und glaubte jetzt ähnlich
verfahren zu müssen. Dazu kam, daß namentlich die Fürsten, schon zur Trhöhung des äußerlichen ritter¬
lichen Turnierprunkes, im (3. Jahrhundert daran Geschmack fanden, möglichst viele Mappenbilder in einem
Schilde zusainmen zu fügen.

Lambert Slagghert erzählt in seiner Aronik des Klosters Ribnitz ,(502— (552) vom Jahre (494:
„Maximilianus de Aeyser dorch Vordenst des Herr» fertig Magnus tho Mekelenborch heft cm
gcgeuen de Hand n:yt enen: Dwelen (Handtuch) ofte den Armen myt cnen: gülden Ringen in der
Hand in sin Mapent, welker nen Vorste ofte Hertoge vor em heft ghevoret vnd also is vorendert
worden der Vorsten tho Mekelenborch er Mapent van Tyden tho Tyden rc."

9 Ein im Jahre ,658 projektirtes Landessiegel, in welches auch ein Zeichen für parchim-Richenberg aufgenommen werden
sollte, kam nicht zur Ausführung, vid. ITT. J. B. VIII. 5. 35. — ») M. 3! R. XXV. 5. 93 ff. — *) Die beiden OerzSge Albrecht II.
und Johann I. hatten im Jahre ,352 eine Erbtheilung ihrer Lande vorgenommen, so daß in der Folge bis zum Jahre ,47; zwei
Linien Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-2targard neben einander bestanden. B. <8. M. I. 5. ,33, 144.
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und Franke 4) giebt eine wenigstens theilweise wohl hierauf zurückzuführende Erzählung, wonach Aaiser Aarl IV.,
als er (349 die Mecklenburgischen Herren Albrecht und Johann zu Herzögen des Reichs erhob, als ein Reichsaiut
bestinunt habe, daß der ältere der Herzöge dem Aaiser, wenn der Aurfürst von Brandenburg als Reichskämmerer
das Waschwasser reiche, den Ring halten und die Handquele über den Arm schlagen solle.

Abgesehen davon, daß die von Slagghcrt gegebene Jahreszahl >494 nicht stimmen kann, da Herzog

Magnus II. schon ^83 sich eines Siegels, in dessen Wappenschild auch der Arm erscheint, bedient, so ist auch trotz

vieler Nachforschungen kein Wappenbrief aufzufinden gewesen; eine kaiserliche Verleihung ist vielmehr schon um
deswillen höchst unwahrscheinlich, weil sich sonst nirgends ein fremder Einfluß auf die Wappen der Nlecklenburgischen

Fürsten geltend macht.
Lisch hat die Vernmthung zu begründen versucht, daß der Arm aus dein Siegelzeichen der Stadt Fürsten-

bcrg stamme, daß die Nlecklenburgischen Herzöge dieses Stadtzeichen für das Wappen der Grafschaft Fürstenberg
gehalten und dieses letztere in Ermangelung eines eigenen Bildes für das Land Stargard gewissermaßen als
Wappen des letzteren in ihren Schild hätten aufnehmen wollen; ebenso wie >406 Herzog Rudolf, Bischof von
Schwerin, aus dein Hause Stargard und (475 Herzog Heinrich von Mecklenburg sich des Titels „Graf von
Fürstenberg" bedienten.-)

Die Ritter Otto und Ulrich von Dewitz, von denen naiiientlich der erstere hohe Ehrenstellen im Dienste

seiner Fürsten bekleidete, waren — nach sehr wahrscheinlicher Tradition — im Jahre >348, als die Mecklenburgischen

Herren die Herzogswürde empfingen, durch Aarl IV. in den Grafenstand erhoben worden;^) unterm 25. Januar
^34.9 4) verliehen die Herzöge Albrecht und Johann dem Grafen Otto von Fürstenberg die Städte und Lande

Fürstenberg, Strelitz und Ahrcnsberg zu einer ewigen Grafschaft und sicherten den: Grasen Ulrich von Fürstenberg

die gcsammte Hand an derselben zu. Die Grafschaft ging aber noch im (4. Jahrhundert wieder ein; sie wurde

durch Herzog Johann eingezogen, und belehnte dieser am 3. September (37( den Ritter Friedrich Moltkc und seinen

Brudersohn Johann nüt allen Gütern, die Graf Otto von Fürstenberg in seiner Herrschaft gehabt hatte, „nüt
Ausnahme von Schloß, Stadt und Vogtei Fürstenberg." 3

6

)
Das Wappen der von Dewitz sind bekanntlich drei (v) goldene Deckelbecher oder Hostienkelche in roth

lauf dem Helin zwei geharnischte Anne, welche einen gleichen Becher halten). Die Grafen von Fürstenberg aus deni

Geschlecht der von Dewitz führten einen gerauteten Schild lHelmkleinod zwei mit Pfauenaugen besteckte Hörner). °)
Leider sind Siegel der Stadt Fürstenberg ff aus dem >4. oder >5. Jahrhundert nicht bekannt; dennoch

spricht vieles für die Ansicht, daß der Arm als Fürstenberger Stadtzeichen älter sei, wie als wappenbild für die

Herrschaft Stargard. Ein Fürstcnberger Stadtsiegel wird schon (36( in einer Urkunde, deren Original jedoch

verloren gegangen,") erwähnt; die Städte veränderten nur sehr selten ihre alten Siegelbilder'') und selbst in den

ärgsten Verstümmelungen läßt sich immerhin noch das ursprüngliche Symbol erkennen, so daß auch im vorliegenden

Falle mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen steht, die Stadt Fürstenberg habe schon auf ihren ältesten Siegeln den

auf den späteren erscheinenden Arm geführt. Beispiele, daß Städte-Zeichen oder Wappen in das fürstliche Wappen

zur Vermehrung desselben wegen einer Herrschaft aufgenommen wurden, finden sich ziemlich häufig. 4") Auffallen
kann es, eine solche Thatsache hier als sehr wahrscheinlich vorausgesetzt, durchaus nicht, daß man für die Herrschaft

Stargard das Fürstenberger Stadtwappcn acceptirte, denn die sämmtlichen übrigen Städte in dieser Herrschaft

führten Ularkgräslich Brandenburgische Hoheitszeichen.

») Alt- und 2Ieu-Mecklcnb. VII. 5. 272.— s) Diese Vermuthung, welche auf einer geschehenen Verwechselung des Fürsten-

berger Grafcnwappens mit dem Stadtwappen basirt oder ein Unbekanntsein des ersteren voraussetzt, will mir deswegen nicht als

sehr wahrscheinlich dünken, weil zur Zeit der Ausnahme des Arms in den Landesherrlichen Wappenschild (im letzten viertel des

,5. Jahrhunderts) offenbar das Grafenwappen nicht vollständig der vcrgeffenheit anheimgefallen sein konnte, insbesondere, da es im

Strelitzer Stadtsiegel fortlebte. — 8
) 23. <S. d. L. St. II. Seite 24 ff. — *) Ul. U. B. X. 6915. — 5) 23. G. d. k. St. II. Seite 52 ff. —

6
) UI. U. 23. X 70(6; Bagmihl, pomm. wappenbuch I., Taf. XLVUI. vid. 7. Anmerk, ad Strelitz. — ’) vid. Wappen der Stadt

Fürstenberg. — ff Riedel, 6od. dipl. Brand., Bd. >3, 5. 40. -- ff In Mecklenburg ist es einzig und allein die Stadt Grabow,

welche während der Reformationszeit statt des heiligen Georg Mond und Sterne in ihre Siegel setzte, das älteste Bild also ganz

verwarf. — 'ff So wurden die Wappen der Städte Rügenwalde (Fischgreif) und Schlawe (Fischgreis, unten durch Schachbrett ver¬

deckt) für die s. g. Herrschaften gleichen 2Iamens sowohl >463 in das neu gebildete 5feldige, als auch >505 in das 9seidige Wappen

der Herzoge von Pommern ausgenommen, nur um eine möglichst große Anzahl bunter Bilder zu erzielen. Später (>569) blasonirte

man fälschlich den Fischgreisen von Rügenwalde als Wappen der Herrschaft (?) Usedom und den schachverdeckten Fischgreifen von

Schlawe als Ivappen der Herrschaft Wolgast. — Lin im Jahre >658 projektirtes, aber nicht gebilligtes Mecklenburgisches kandessiegel

enthielt als Wappen für die Herrschaft Güstrow das Liegelbild der Stadt Güstrow, den vor dem Baum stehenden Stier. (M. I. B.
VIII. S. 35.)



Beachtung verdient die Darstellung des Anus mit dem Ringe im landesherrlichen Wappen. Auf dein
ältesten Siegel, in dem der Arm erscheint, demjenigen von Magnus II. ((<(77—1503), ist er mit einem ziemlich
engen Puffärmel, wie er damals Mode war, angethan; der Unterarm ist mit einer breiten Binde (dem „Dwelen",
von welchen: Slagghert redet) umbunden. Schon in der ersten bsälfte des (6. Jahrhunderts bauscht sich der Ärmel
auf; die Binde oder Schleife ist noch gewöhnlich um den Unterarm geschlungen. Erst in: (8. Jahrhundert tritt eine
ganz willkürliche Veränderung ein, indem der Ärmel zu einer natürlichen Volkes ausartet und die Schleife von:
Saume des Ärmels ausgeht, oft auch wohl ganz fehlt?)

Der Arm war anfangs naturfarben, die Binde bräunlich oder golden, das Feld roth; später tingirte inan
den Arm bald silbern, bald naturfarben. Die Färbung des ganzen Bildes mit Silber in Roth verdient wegen
des dadurch zu umgehenden vielfachen Farbenwechsels, namentlich im Landeswappen, den Vorzug.

Ein heraldisches problenr bietet ein in der heiligen Blutskapelle des Schweriner Doms angebracht
gewesenes, etwa aus deni Jahre 14OO herrührendes Fresko -Porträt des Grafen Heinrich III. von Schwerin (gest.

(3<(<(); fein Schild ist von roth über gelb getheilt, in dem oberen roth erscheint ein weißer, bloßer Arm, mit gelbem
Ringe zwischen den Fingern, von welchem ein mit beiden Enden zusammengewirktes weißes Tuch, mit zwei gelben
Querfäumen verziert, lang und glatt in das untere gelb herabhängt.

Auf den gevierteten und mit dem Mittelschilde belegten Wappenschild des Mecklenburgischen Fürstenhauses
sind in der Regel drei f)elme gesetzt. In der HI litte steht der Mecklenburgische fjelm mit dem Schirmbreit, dem
hinter dasselbe gelegten Mecklenburgischen Schildchen mit dem Stierkopf (dem letzteren fehlt jedoch meistens die
naturgemäße Jülle des Schildes) und dem Pfauenbusch; rechts von ihm der Rostockcr 6elm mit den Stierhörnern
(die Federn, mit denen man die Dörner früher besteckte, scheint man als bedeutungslos fortgelassen zu haben) und
links der f)dm mit dem Flug der Grafen von Schwerin.

Diese Anordnung ist auch ganz dem Umstande entsprechend, daß das Wappen der Herrschaft Rostock zuerst
mit demjenigen der Cinie Mecklenburg vereinigt wurde, und dann das Wappen der Grafschaft Schwerin hinzukam?)

Seit der ersten Hälfte des (6. Jahrhunderts, und zwar durch Rirner gegen (530 veranlaßt, sind aber die
Tinkturen dieser bjelmkleinodien verwechselt worden, indem seit dieser Zeit durchgehends die Rostocker Dörner golden
und roth getheilt, also mit den Schweriner Farben, der Schweriner Flug rechts golden, links blau, also mit den
Farben des Rostockcr Schildes, bemalt erscheinen. In Folge dieser Darstellung sind beide I)clmzeichen auch figürlich
unter einander mißverstanden; eine Korrektur dieses Versehens ist niemals erfolgt, denn inan hatte sich an diese

Auffassung mehrere Jahrhunderte hindurch derartig gewöhnt, daß die Richtigstellung wahrscheinlich nicht ftir nöthig
und rathsam erachtet ist?)

Noch in dieser für das Landesherrliche Wappen besonders wichtigen Entwickelungsperiode treten, wie das
bei dem Verfall der lebendigen Heraldik im (6. Jahrhundert nicht anders sein konnte, auch andere, der historischen
Verleitung gänzlich entbehrende Veränderungen in den Bildern desselben auf; sicher sind die meisten dieser Ver¬
unstaltungen auf Rixner zurückzuführen. So ist der Nasenring, welcher etwa seit der ersten Hälfte des (6. Jahr¬
hunderts dem Mecklenburgischen Stierkopf angehängt wurde, durchaus ungeschichtlich; noch bis zum Tode Herzog
Magnus II. (gest. (503) findet sich nicht die geringste Spur von ihm in Wappen- und Siegelbildern. Es ist leicht
denkbar, daß der Ring aus falscher Erkenntniß des aufgerissenen Stiermauls hervorgegangen ist. — Auch beim
Werle'schcn Stierkopfe kommen etwa von derselben Zeit an willkürliche Änderungen vor, indein er nicht, wie ihn
alle alten Siegel ausschließlich haben, aufrecht und vorwärtsschauend, sondern nach rechts gelehnt und fast vollständig
iin Profil dargestellt wurde. Die Veranlassung dazu lag wohl zun: größten Theil mit an den damals in Gebrauch
koinmenden ausgeschweiften und unten stark gebogenen (Renaissance-) Schilden, in denen der volle vorwärtsschauende
Aopf oft nicht den nöthigen Platz fand.

Der Greif, welcher von den Rostocker Fürsten fast immer schreitend und nur von Nicolaus dem Rinde,
den: letzten Herrscher dieser Linie, eigentlich aufsteigend geführt wurde, erscheint in fast allen Mecklenburgischen
Fürstensiegcln dieser Periode springend; die Auflegung des Schweriner Mittelschildes auf den gevierteten kjaupt-
schild ließ seine schreitende Stellung nicht mehr gut zu, da ein Theil des Bildes durch das Viertel des in das
betreffende Feld hineinreichenden Mittelschildes solchenfalls verdeckt worden wäre; man hielt sich ängstlich an die
Darstellung des ganzen Bildes und wählte deshalb diesen Ausweg.

') Natürliche Molken sind der alten Heraldik vollständig fremd. — *) Der geharnischte Arm tritt nur ganz vereinzelt,
namentlich zu Ende des ;8. und z» Anfang des Jahrhunderts, auf. — s

) Dem vornehmsten Helm kommt nach heraldischen Regeln
solchen Falls der Platz zur Rechten des Haupthelms zu. — 4

) vid. Rote ; auf 5.100 der ITi. I. B. XXV. und ebendaselbst 5. ;2r> ff.
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5. Periode.
Der heutige Schild mit sieben Feldern.

(von ,L58 bis zur Gegenwart.)

Die Vermehrung des Schildes der 4. Periode um zwei Figuren ist dadurch veranlaßt, daß durch den

Mestphälischen Frieden ((648) die beiden säkularisirten Bisthünier Schwerin und Ratzeburg als nunmehrige Fürsten-

thümer an Mecklenburg kanten.
Die Mappenbilder für beide wurden durch Regierungsbeschluß vo,n Jahre (638 festgestellt.^ Man

erachtete es nicht für paßlich, die von den Bischöfen geführten Mappen in dasjenige der Landesherren hinein¬

zubringen, „da die Stifter naturam verändert hätteit. Vielmehr hielt man dafür, daß es besser wäre, wenn man

„aus den alten Mecklenburgischen Mappen hinzuthäte, was sich dazu schicken möchte." So wählte ntan denn für
das Fürstenthum Schwerin, „weil es doch guteit Theils vor diesem schon dem Herzogthum Mecklenburg inkorporirt

„gewesen," den Greifen. Um aber dies Wappen genau von den: Rostocker, mit welchem es auch gleiche Tinkturen

hat, zu unterscheiden, wurde das Feld getheilt und der Greif in die obere Hälfte gesetzt; die untere Hälfte des

Feldes blieb einfach leer, und man tingirte sie anfangs ziemlich willkürliche schwarz, weiß, gelb, grüit u. s. w. Die

grüne Farbe desselben, und zwar mit weißer (silberner) Einfassung, kommt bald nach (658 am meisten vor, und

so ist sie bis zur Gegenwart geblieben.

Für das Fürstenthum Ratzeburg wurde gewählt ein „mit einen: Fürstenhut bedecktes schwebe, :des silbernes

„Areuz in roth." -) Auf den ersten Fürstensiegeln, in denen dieses Wappenbild vorkommt, und auch später noch

häufig, ist es als Anker-, wohl auch als Maltheser-Areuz dargestellt; es soll jedoch nach einer schon bei seiner

Ausnah,ne getroffenen Bestimnmng das Areuz Thristi sein, es muß daher die Gestalt eines erhöhten Balkenkreuzes

haben. Der Fürstenhut nimmt bereits im (7. Jahrhundert die Form einer über dem Areuze schwebenden offenen

Arone an; letztere wurde von der Linie Mecklenburg-Güstrow ^) aus Demuth überhaupt nicht geführt.

Die zu diesem Wappenbildern gehörigen Helme sind lediglich Erfindungen von (658. Für das Fürsten -

thun: Schwerin erdachte man als Aleinod einen wachsenden goldenen Greifen, für das Fürstenthum Ratzeburg sieben

rothe Fähnlein an silbernen Stangen.
Die Anordnung der Schildbilder ward dahin getroffen, daß die neuen Mappen zwischen die beiden unteren '

und oberen Felder eingeschoben wurden, und so der Schild der Grafschaft Schwerin als Mittelschild zwischen die

Mappen der neuen Fürstenthümer zu stehen kam. Die Helme wurden rechts und links den bisherigen drei Helmen

angereiht.
Die schon ad 4 zur Sprache gekommene Entstellung des Mecklenburgischen Stierkopfes durch den Nasen -

ring, sowie die gleichfalls unhistorische Wiedergabe des Werle'schen Mappenbildes in: Profil und nach rechts gelehnt,

findet sich auf fast sämmtlichen Siegeln bis zur zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, ja sogar in allerneuesten

Siegeln und Mappenwerken; auch die rothe Arone beider Stierköpfe hat bisher immer noch nicht gänzlich ver¬

schwinden wollen.

-^^ie Schildhalter gehören zu den s. g. heraldischen Prachtstücken. Man hat sich deshalb in der Mahl dazu geeig-

^7 neter Personen und Thiere allenthalben die größte Freiheit erlaubt und in älterer Zeit wenigstens nirgends

weder eine strenge Beibehaltung der dazu gewählten F:guren, noch wohl gar gewisse Eigenthümlichkeiten derselben

beobachtet. Dies gilt auch bezüglich der Mappen der Mecklenburgischen Fürsten. Zuerst finden sich Schildhalter

— Greif rechts, Stier links — auf dem dreischildigen Siegel Heinrichs IV. ((4-52); beide sind den: Schilde zugewendet,

der Aopf des Stiers erscheint vorwärts gekehrt. Herzog Magnus II. gebrauchte (483 einen Engel und (489 deren

zwei als Schildhalter, während sein Bruder Balthasar sich zweier Greisen bediente u. s. w. Die von Herzog

Johann Albrecht I. (552 im Schweriner Dom gesetzten 4 Epithaphien zeigen sämmtlich verschiedene Schildhalter,

und zwar

i)

i) in. 3. B. VHL 5. 35 ff. — s
) IN. 3. B. VIII. 5. 35. — *) Die kjerzogthümer Mecklenburg - Schwerin und Mecklenburg-

Güstrow entstanden durch eine abermalige Landestheilung im 3ahre,534; die jüngere Güstrow'sche Linie starb ,695 aus. Durch den

liamburger vergleich von ,?0> wurde das bjerzogthum Mccklenburg-Strelitz, die Herrschaft Stargard und das Fürstenthum Ratzeburg

umfassend, geschaffen.



—0 w °—

Epitaph auf Herzog Albrecht VII. (f (5^7) 2 wilde Männer,
„ „ „ Heinrich V. (-f (552) 2 Engel,
„ „ „ Magnus III., Bischof von Schwerin (si (550) 2 Geistliche,

„ „ „ Georg (gefallen vor Frankfurt a/M. (552) 2 Landsknechte.
Ein prachtvoll geschnitztes großes Mappen Herzogs Ehriftian I. Louis (wahrscheinlich in Frankreich gearbeitet) hat
als Schildhalter zwei Löwen. Auf den späteren Siegeln aus der 4. Periode, ganz besonders aber nach (658, sind
als Schildhalter der Stier rechts und der Greif links fast ausschließlich angewendet und dann immer dem Schilde
zugekehrt; erst Großherzog Paul Friedrich von Mecklenburg -Schwerin ((857—(842) führt sie rückschauend.

Der Rangkrone auf dem Schilde, wie sie heute allgemein üblich ist, bediente sich zuerst Herzog Ehriftian
< Louis), (658—(6Y2; sie besteht aus einem mit perlen- und Blattzinken abwechselnd besetzte» Reisen, aus welchem
letzteren acht (fünf sichtbare) mit perlen belegte, oben zusammenlaufende Spangen hervorgehen; auf dem Vereinigungs¬
punkte der Spangen steht der Reichsapfel. Die Krone erscheint auf den Siegeln und auf sonstigen Mappendarstellungen
bald leer, bald mit einem Futter bis zur halben Bügelhöhe.H

Durch die Annahme der Großherzoglichcn Würde seitens der Herzoge von Mecklenburg-Schwerin und
Mecklenburg-Strelitz?) im Jahre (8(5 haben die beiderseitigen landesherrlichen Mappen eine wesentliche Veränderung
nicht erfahren.

In Mecklenburg-Schwerin wurde iiu Jahre (857, anläßlich des Schweriner Schloßbaues, das landesherr¬
liche Mappen einer Korrektur unterzogen und ein unter Zugrundelegung der gewonnenen Resultate festgestelltes,
von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge Friedrich Franz II. gebilligtes Mappen im Thronsaale während
desselben Jahres angebracht. Dieses Wappen hat ftir eine Herausgabe des Landeswappens damals als Grund¬
lage gedient.

Später ist auch von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-
Strelitz das Mappen für dieses Großherzogthmu, im wesentlichen mit demjenigen des Großherzogthums Mecklenburg-
Schwerin von (857 übereinstimmend, Allerhöchst genehmigt worden und sind im Jahre (87( dem entsprechende
Mappenexemplare an die Behörden des Landes zur geeigneten Benutzung vertheilt.

Eine kleine unwesentliche Abweichung der beiden Mappen in Krone und Schildhaltern ergiebt die
Blasonirung.

Nach dem Regierungsantritte Sr. König!. Hoheit des Großherzogs Friedrich Franz III. von Mecklenburg.
Schwerin ((5. April (885) sind die nachfolgenden Korrekturen rc. des dortigen Landeswappens vorgenommen:

Stargard'schcr Arm. Die „natürliche" Molke ist entfernt; statt der Schleife ist eine Binde um den Unterarm
geschlungen (vid. Seite (( und (2).

Ratzeburger Kreuz mit der offenen Fürstenkrone bedeckt, nicht von derselben überragt (in der Erwägung, daß
das Kreuz ursprünglich mit einein Fürstenhute hat bedeckt werden sollen und daß schwebende Kronen
— gleich schwebenden Helmzierden — nicht heraldisch seien).

Haupthclm. Die Tinkturen des Schirmbretts, nach den Hauptwappenfarben, sind so umgestellt, daß Farbe
und Metall wechseln, mithin: schwarz, gold, roth, silber, blau. (Die (857 angewendete Farbenskala war
unheraldisch.) Der hinter das Schirinbrett gesteckte Schild mit dem Stierkopf ist wieder hergestellt
(vid. Seite (2).

Die Schildhalter sind wiederum dem Schilde zugekehrt, und ist die Rangkrone gleichfalls als eine offene gebildet.
Auf Allerhöchsten Befehl ist der Haupthelm mit der wendischen Krönet) bedeckt, die Kette des Ordens der

wendischen Krone 4) um den Schild gelegt und die Devise „per aspera ad astra“ dem Mappen
hinzugefügt.

9 wenn neuerdings Heraldiker selbst für die Souveräne bestimmte Kroncnformcn, so z. B. für Großherzöge die Krone
mit dem Futter, zur Anwendung gebracht, solche also gewissermaßen als geringwerthiger, wie die leere Königliche Krone betrachtet
wissen wollen (Deutscher Herold >88$, No. 2), so ist der Erfolg eiues solchen Bemühens — welches theoretisch gewiß Berechtigung
hat — praktisch vorläufig mindestens höchst problematisch. Lin wirklicher Unterschied zwischen Königlichen und Großherzoglichen
Kronen hat sich bisher nirgends bemerkbar gemacht, und sicher steht einzig und allein den souveränen Wappenherren auch die
nähere INodifizirung der Form ihres Rangabzeichens zu, nicht den heraldischen Theoretikern. — *) Beide herzöge erhielten auf dem
wiener Kongreß (>8>5) die Großherzogliche würde mid damit den Königlichen Rang wieder, welchen einst ihre Ahnen, die slavischen
Regenten dieser Länder, gehabt hatten. — *) M. I. B. XXIX. S. H2 ff. — *) GH. M.Schw. Staats-Kalender pro >884, S. 8, GH.
HI. Str. Hof- und Staats-Handbuch pro >88$, S. >o, vid. auch h. Schulze, Chronik sämmtlicher Ritter-Vrden rc. Berlin. >870.



Die nachfolgende Blasonirung giebt die beiderseitigen Großherzoglichen Wappen nach

den Festsetzungen von (857 bezw. (87(. Das ihr in Klammern hinzugefügte repräsentirt die

neuerdings für das Großherzogthnm Mecklenburg-Schwerin befohlenen Änderungen, und ist

mit ihrer Berücksichtigung auf Taf. A. das dortseitige Bormalwappen gegeben.

*§#»

A.

Blasonirung
der Mappen der Großherzogtbümer Mecklenburg-Schwerin

und Mecklenburg -Strelitz.

(Nach offizieller Feststellung.)

I. Der Schild,
dreifach getheilt und zweifach gespalten, mit einein Mittelschilde.

Hauptschild.
1. Kcrzogthn»! Mecklenburg: Im goldenen Felde ein vorwärts gekehrter, aufrecht stehender schwarzer

Stierkopf mit aufgerissenem rothen Maul, weißen Zähnen, herausgeschlagener rother Zunge, mit abgerissener»

schwarzen Halssell, dessen Randung bogenförmig ausgeschnitten ist und so sieben Spitzen zeigt, und nrit silbernen

Dörnern; auf der Stirn eine goldene Fürstenkrone, von der fünf mit Lilien (oder Blattornamenten) und perlen

abwechselnd besteckte Zinken sichtbar sind.

2. Herrschaft Rostock: Im blauen Felde ein rechts gekehrter schreitender goldener Greif mit erhobener

rechter Vorderpranke, erhobenem Schweif und ausgeschlagener rother Zunge.

3. Jürstenthmn Schwerin: Getheilt; oben int blauen Felde ein rechts gekehrter schreitender goldener Greis

mit erhobener rechter Vorderpranke, stehend auf der unteren grünen, mit Silber eingefaßten Schildhälfte.

4. Mrstenthmn Mheburg: Iin rothen Felde ein schwebendes, rechtwinkeliges, silbernes Balkenkreuz; über

demselben eine goldene Fürstenkrone. (Meckl.-Schw.: Die Krone steht aus dem Kreuze.)

3. Herrschaft Stargard: Ini rothen Felde ein nach rechts gekehrter weiblicher Arm, mit einem Puff¬

ärmel am Oberarm bekleidet, am unteren Rande des Ärmels eine fliegende Schleife, alles silbern gefärbt, welcher

aus einer kleinen natürlichen silbernen lVolke hervorragt und zwischen Daumen und Zeigefinger einen goldenen

diamantenbesetzten Ring hält. (Mcckl.-Schw.: Die lvolke fällt fort; die Schleife fehlt, statt ihrer ist der Unterarni

mit einer silbernen Binde umbunden.)
li. Jürstcilthnm Wenden (Herrschaft !Verle): Im goldenen Felde ein vor sich gekehrter, rechts gelehnter

schwarzer Stierkopf mit geschlossenen! Maul und herausgesteckter rother Zunge; Dörner und Krone wie ad tz

Mittelschild.
7. Grafschaft Schwerin: Getheilt, oben roth, unten golden.
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II. Helme.
Fünf gekrönte Spangenhelme mit vergoldeten Rosten, roth gefüttert, mit Halskleinodien.

Erster Lelm. LerzogthllM Mecklenburg: Fünf aufrecht stehende, oben zugespitzte pfähle — ein Schirm¬
brett — von rechts nach links: schwarz, roth, golden, blau und silbern; hinter denselben ein Pfauenbusch von st'inf
Federn; auf letzteren: und zur Hälfte noch von den pfählen verdeckt der Mecklenburgische Sticrkopf, liegend und
nach rechts schauend. sMeckl.-Schw.: Schirmbreit von fünf pfählen: schwarz, gold, roth, silbcr, blau, hinter dem
ein goldener Schild nüt dem Mecklenburgischen Stierkopf, zur Hälfte sichtbar, gesteckt ist, und aus welchem ein
natürlich gefärbter Pfauenbusch hervorbricht. Der kselm ist durch die wendische Arone gefrönt.] Decke schwarz
mit gold.

Zweiter Lelm. Grafschaft Schwerin: Zwei Stierhörner, getheilt von gold über roth. Decke roth mit gold.
Dritter Lelm. Lerrfchast Dostock: <£it: offener Flug, rechts golden, links blau. Decke blau mit gold.
Werter Lelm. J-ürstenthUM Schwerin: Lin links gekehrter wachsender goldener Greif mit heraus¬

geschlagener rother Zunge. Decke blau mit gold.
Fünfter Lelm. Fürstenthum Watzcbnrg: Sieben rothe Fähnlein an silbernen Stangen. Decke roth

mit silber. ^

III. Schildhalter.
f. Rechts ein schwarzer Stier mit silbernen Dörnern, geschlossenem Maul und erhobenem Schweif.
2. Links ein goldener Greif nnt ausgeschlagencr rother Zunge und zwischen die Hinterfüße genommenen:

Schweif.
Die Schildhalter sind bei Mecklenburg-Schwerin von: Schilde abgekehrt; bei Mecklenburg-Strelitz demselben

zugewendet, jedoch so, daß der Stier dabei vorwärts, der Greif seitwärts schaut. sMeckl.-Schw.: Stier nnt aus-
geschlagener Zunge, Greif mit erhobenen: Schweif. Die Schildhalter sind gleichfalls den: Schilde zugekehrt.]

IV. Arone und Alante!.
Auf den: Schilde, also zwischen diesen: und den Helmen, eine Königskrone, bei Mecklenburg-Schwerin mit

Futter bis zur halben Bügelhähe, bei Mecklenburg-Strelitz ungefüttert.
Aus ebensolcher Königskrone geht der mit Hermelin gefütterte purpurne, golden befranste und beschnürte

Mappenmantel hervor. sMeckl.-Schw.: Die Arone ist ebenfalls als leere gebildet.]

B.
Die Abstufungen des landesherrlichen Mappens sind:
{. Großes Mappen: vorstehend blasonirt.
2. Mittleres Mappen: Schild mit den sieben Feldern, auf denffelbcn die Rangkrone; mit oder ohne

Schildhalter.
3. Kleines Mappen: Schild mit dem Mecklenburgischen Stierkopf allein; auf ersteren: die Arone.

C.
Der Vollständigkeit wegen möge noch eine

Vlasonirung der Wappen derjenigen Herrschaften rc., die jetzt ganz oder theilweise zu
Mecklenburg gehören, deren Zeichen aber in das landesherrliche Wappen nicht auf-
genonnnen sind,

und zwar nach den in: Thronsaal des Schweriner Schlosses {857 angebrachten, offiziell gutgeheißenen Mappen¬
bildern, hier ihren Platz finden.

*



1. Herrschaft Aichcoberst lAarchi»,): Im goldenen Schilde ein schwarzer kräftiger Stierkopf nnt ge¬

schlossenem Maul, schwarzen Dörner» und goldener Arone, mit einem goldenen Ringe zwischen den Dörnern.

2. Krasschast Danneberg: Im silbernen Schilde ein aufgerichteter rother Löwe vor einer grünen Tanne,
welche auf einem grünen Berge steht.

3. Grafschaft Zlürstenbcrg: Ein silberner, nnt rothen Rauten belegter Schild.

4. Visthum Schwerin: Getheilter Schild, oben roth, unten golden, belegt mit zwei gekreuzten silbernen

Bischofsstäben mit goldenen Haken.

3. Disthum Aaheburst: Gespaltener Schild, rechts golden mit einer halben gezinnten blauen Burg, links
blau mit einem stehenden goldenen Bischofsstäbe.
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«ie anfangs Könige, Fürsten und Prälaten ihre eigenen Porträts oder ihnen eigenthümliche Sinnbilder «Adler,
töwen, Greifen ic.) in ihre Siegel fetzten, ebenso nahmen auch die Städte ihr ganz natürliches Abbild, eine
Ansicht der Stadt oder eines Theils derselben — namentlich Befestigungswerke, als Stadtthore, Mauer

zinnen, Thorpfeiler ic. — in die Siegel auf. Andere Landstädte wiederum gebrauchten das Bild ihrer Schutzheiligen,
ein auf den Namen der Stadt hinweisendes (redendes) Zeichen, oder das Siegelbild ihres Landesherrn oder Stifters;
das letztere häufig mit dem auf die Stadt als solche bezüglichen Symbol verbunden. Die norddeutschen Seestädte
wählten ebenfalls ihre Mauern, aber nicht ihre steinernen, sondern die hölzernen der Pythia — ihre Schiffe.

Nicht selten finden sich in den städtischen Siegeln Bilder aus den Mappen rittermäßiger Geschlechter, die
in der Geschichte der betreffenden Stadt und namentlich bei deren Gründung eine wichtige Nolle spielten, doch läßt
sich rücksichtlich Mecklenburgs, abgesehen vielleicht von einem Falle/) nirgends ein auf historische Grundlagen basirter
Beweis hierfür erbringen.

Alle Mecklenburgischen Städte erhielten ihre Privilegien und Gerechtsame durch die Landesherren. Dennoch
darf man kaum annehmen, daß die Siegelbilder der älteren Städte aus einer landesherrlichen Verleihung herrühren;
es findet sich wenigstens nicht die leiseste Andeutung dafür in den Bewidmungsurkunden. Mie überall, so strebten
auch in Mecklenburg die Städte besonders während des Mittelalters nach Autonomie; der landesherrliche Vogt
(advocatus) hatte seinen Wirkungskreis nur in Gerichts- und Bedesachen, nicht in der Verwaltung; letztere lag
vielmehr in den Händen der Bürgermeister (rnagister civiurn, proconsu!) und der Rathmänner (consules), und
auf diese Verfassung weisen auch die Umschriften der alten Siegel hin.

Jede Stadt führte, häufig noch bis ins (6. und (7. Jahrhundert hinein, zwei Siegel: ein größeres Stadt-
siegel (sigillum) und ein kleineres Geheimsiegel (secretum). Beide werden als die Siegel der Stadt (civitatis,
oppidi) oder der Bürger (oivium, iiurgcnsiurn) bezeichnet, nur bei dreien*) heißt es secretum consulum, wodurch
sie sich als die eigentlichen Rathssiegel aussprechen. Die Bilder des sigillum und des secretum sind bei einigen
Städten anfangs verschieden; die meisten haben in ihnen gleiche Figuren, jedoch ist in manchen Fällen der letzteren
Art auf dem sigillum das landesherrliche oder oberhoheitliche Bild und dasjenige der Stadt selbst, jedes in seiner
ganzen Gestalt, dargestellt, während das secretum die Hälfte von beiden zeigtp) oft ist für das eine oder andere
Siegel noch ein besonderes Beizeichen gewählt?)

Das große Siegel (sigillum) ist immer das ältere; es entstand meistens wohl zu oder doch bald nach der
Zeit der Gründung der Stadt.

Das kleinere Geheimsiegel (secretum?) wurde später und aller Mahrscheinlichkeit nach erst dann eingefilhrt,
als die Verwaltung einen größeren Umfang annahm.

') Stadt Brüel. — a
) Gadebusch, Neu -Aalen und Malchow. — s

) Neu-Aalen, Ribnitz, Rostock, Teterow, Wismar. —
*) Grevesmühlen, Stcruberg, Wittenburg. — s) Gadebusch, Malchow, Malchin. — 6

) Diese Bezeichnung des kleinen Siegels als
„secretum“ scheint mir nur auf de» praktischen Gebrauch desselben hinzuweisen. Das große sigillum wurde benutzt zur Anhängung
an offene Urkunden, die gleichsam für Jedermanns Aenntniß bestimmt waren, während das kleinere secretum zum Verschluß von
Briefen diente, deren Inhalt nur dem Adressaten bekannt, für Dritte also gewissermaßen „geheim" gehalten werden sollte.



*9 0

Es kann einem Zweifel nicht unterliegen, daß in den ältesten städtischen öiegell'ilder» kein „Wappen" zu

befinden ist; denn eines solchen bedienten sich ursprünglich, dem Eharaktcr eines Wappens gemäß, nur wirkliche

Personen?) Aber noch während des Wittelalters entstanden aus den Siegelzeichen der meisten Städte Gebilde,

die ganz das Gepräge eines wirklichen Wappens tragen, d. h. die Zeichen wurden in einen Schild eingeschlossen, und

namentlich diejenigen Städte, welche selbstständig militärisch auftreten konnten, nahmen damals wohl schon einen f)elm
zu ihren Wappen an. Noch mehr machte sich der Gebrauch einer wirklichen Wappenführung seitens der Städte

im ^7., )8. und Jahrhundert geltend; Helme mit Kleinodien mancherlei Art wurden erfunden-) oder etwa

bisher im Liegegelde stehende Helme der Landesherren über deni Schilde mit dem Stadtzeichen angebracht/) Aronen
willkührlich gewählt ^) und auf den Schild gesetzt, in einzelnen Fällen sogar Schildhalter gebraucht.'')

Heute spricht man im Allgemeinen nicht von Städtezeichen, sondern von Städtewappe»; das sind sie

im kaufe der Zeit thatsächlich geworden, und als solche betrachtet man sie gegenwärtig sicher nach heraldischen

Begriffen. Überdies werden neuerdings auch in Mecklenburg Wappen an Städte offiziell verliehen.
Außerhalb eines Siegels kann das Wappen nur im Schilde dargestellt werden; die Heraldik des Wittel¬

alters ist größtentheils nichts weiter, wie eine künstlerische oder kunstgewerbliche Bilderschrift, die in ihrer Darstellung

an die Form der alten Vertheidigungswaffe, des Schildes, einzig und allein gebunden ist. Areisrunde, also der

Gestalt der meisten Siegel gleichkommende Schilde, kennt die deutsche Heraldik nicht, — abgesehen selbstverständlich

von den korrupten Gebilden dieser Art während der Zopfzeit, die hier als maßgebend nicht in Betracht kommen

können. Zu den Darstellungen des Bildes in einem Siegel ist zur Aufnahme desselben der Schild nicht durchaus

nothwendig; es kann vielmehr sehr wohl das Siegelfeld selbst seine Stelle vertreten.

Findet sich bereits in den ältesten Siegeln ein Schild, welcher mehr enthält, wie etwa nur das dem

städtischen Symbol hinzugefügte Hoheitszeichen, der also das ganze wesentliche Bild einschließt, so können nur die-

jenigen Sinnbilder, welche in diesem Schilde stehen, als das betreffende Wappen aufgefaßt werden; die mannig¬

fachen Verzierungen (Sterne, Ranken rc.), welche man dann häufig zur Ausfüllung des im Siegelfelde leer gebliebenen

Theils anbrachte, haben mit den Stadtzeichen selbst in keiner weise etwas zu schaffen. Sternlein sind hin und

wieder auch wohl zur Füllung eines ganz zufällig leer gebliebenen Raums im Schilde angebracht; sie finden sich

oft dauernd in den Wappen wieder, können auch füglich darin verbleiben, obwohl ihre Anwendung nicht durchaus

nothwendig ist. Bei denjenigen Siegeln, welche das Bild frei im Siegelfelde haben, ist die Begleitung desselben

durch Sternlein, Aleeblätter, Areuzchen, Röslein rc. ziemlich häufig, unbedingt geboten ist die Beibehaltung dieser

ebenfalls lediglich zur Vermeidung größerer leerer Flächen von den alten Stechern gewählten Zierrathe nicht, obgleich

sie manchmal dazu gut dienlich sind, zwei sonst gleiche Bilder verschiedener Städte von einander zu unterscheiden/')
Wünschenswerth ist es aus niancherlei historischen und heraldischen Gründen, daß eine Stadt sich eines

Helnrs über ihrem Wappenschilde nicht bediene/) ausgenommen, er sei denn als ein besonderes, fürstliches Gnaden¬

zeichen ausdrücklich verliehen. Ein solcher Fall liegt aber rücksichtlich der Nkecklenburgischen Städte nirgends vor;

da, wo sich in den alten Siegeln wohl der Helm des tandesherrn findet, hatte er sicher keinen weiteren Zweck, als

die kandeshoheit des betreffenden Fürsten, wie dies bei anderen durch die Aufnahme des landesherrlichen Schildes

oder der Schildfigur geschah, zu kennzeichnen; er ist solchenfalls mit in den städtischen Schild (im Siegel event, frei

in das Feld) zu setzen. Die im j7., (8. und st). Jahrhundert über städtischen Wappenschilden vorkommenden Helme,

deren willkürliche Wahl zweifellos ist, sind nichts weiter, als durch den derzeitigen vollständigen Verfall heraldischen__ ' \

‘) Lediglich von diesem Gesichtspunkte aus läßt sich die Wappenqualität der ältesten Stadtzcichen verneine». Man kann

sehr wohl rücksichtlich einiger Städte, deren Sicgelzeichen nur aus einer monogrammatischen Vereinigung notorischer wappeubilder

entstanden, von einem Vorkommen wenigstens von Siegelwappen schon zu Ende des ;z. und während der ersten välfte des

Jahrhunderts rede». Ich halte übrigens die sich findenden Schildformen einzelner Stadtsiegel sGadebusch, Röbel, warin, Brüelj
durchaus nicht für ganz zufällige, sondern sie kennzeichnen meiner Ansicht nach ihr Bild als Wappen, ebenso wie dies diejenige»

Siegel thun, in welchen wir einen Schild finden, der das ganze Zeichen einschließt spenzlin, Röbel, Strclitz, Wismar (seerotnm)). .

— Man könnte deshalb, will man die Theorie auf die Spitze treibe», die Bilder der alten Stadtsiegel in zwei Massen theilen: in
Siegelsymbolc — dazu rechne ich in erster Linie Stadtthore rc., dann auch das Schiff und den Baum —, die etwa durch das

verrschaftswappen vermehrt werden, und in Siegelwappen. Schließlich dürfte das aber auf eins hinauslaufen, denn die Symbolik

ist im gewissen Sinne die Mutter der Heraldik. — 2
) Gadebusch, Parchim, Teterow, Friedland, Strelitz. — *) Reubrandenburg. —

«) Gadebusch, Grabow, Penzlin. — °) Gadebusch, Rostock, Friedland, Neustrelitz. — •) So z. B. die bei Lübz zur Unterscheidung von

Rehna angewendeten Sterne. — '> Ich habe es nach reiflicher Erwägung vorgezogen, mehrere bereits entworfene Stadtwappen mit
Schildhaltern, Velinen rc. diesem Werke nicht beizugeben, um so der Gefahr vorzubeugen, daß sich Maler, Graveure rc. finden

möchten, die — nur das schöne, geschmackvolle „große" Wappen im Auge habend — solche Darstellungen nicht nur bereitwilligst

kopirten, sondern auch Gegenstücke für andere Städte erfänden.
3
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Wissens und Könnens leicht begreifliche Ausschreitungen. Dasselbe gilt von den Schildhaltern, sowie von den ülvr
manchen Stadtwappen angebrachten Kronen, speziell von denjenigen, welche den heutigen Adclskronen gleichen; sie
haben für ein Stadtwappen gar keinen Sinn. Die einzige hier zulässige Kronenform ist diejenige der sogenannten
Mauerkrone, welche jedoch der alten Heraldik vollständig fremd war, nur in der Neuzeit in einzelnen Fällen zur
Anwendung gekommen und lediglich zu dulden, niemals zu empfehlen ist.

Die Siegel- und Wappenbilder der Mecklenburgischen Städte haben unter dem allgemeinen Verfall der
Heraldik in noch größerem Maaße zu leiden gehabt, wie die Wappen der Fürsten und des Adels, und namentlich
sind es die kleineren Städte, deren Siegel oft eine bedauernswerthc Entstellung ihres eigenartigen ältesten geschicht¬
lichen Symbols zeigen. Begreifen läßt sich das sehr leicht. Die Wappen der Fürsten und des Adels, wenigstens des
höherstehenden, waren eben viel zu gut bekannt; die Herren selbst hatten ein ganz anderes Interesse an der richtigen
Darstellung ihrer Wappen, während die Siegelzeichen einer kleinen Stadt sehr selten über die heimathlichen Grenzen
hinaus bekannt und noch viel weniger verstanden wurden. Vernothwendigte sich wirklich einmal nach manchem
Jahrzehnt die Herstellung eines neuen Siegels, so kümmerte man sich nur oberflächlich um die Formen des alten,
konnte in vielen Fällen auch wohl kaum mehr die Bedeutung derselben ergründen; man machte sich über das Blld
möglicherweise irgend ein Märchen zurecht, und so ist es denn nicht zu verwundern, daß man oftmals Gebilde
hervorrief, die in Beihalt der ältesten Liegelzeichen gänzlich bedeutungslos sind.

Einzig und allein die alten Ziegel geben deshalb eine sichere handhabe zur richtigen Auf
fassung der Städtewappen.

Aus den Beschreibungen der Städtesicgel werden sich die Veränderungen, denen Sicgelbilder und Wappen
im Sumse der Jahrhunderte unterworfen gewesen sind, entnehmen lassen; die überhaupt nicht zahlreichen farbigen
Darstellungen von Städtewappen, meistens ohne jegliches heraldische Verständniß nach den Formen der gerade
benutzten Siegel entworfen und mit dem Inhalt der dem betreffenden Maler vielleicht ganz zufällig zur Hand
stehenden Farbetöpfe bepinselt, verdienen — mit wenigen Ausnahmen — kaum der Berücksichtigung.

Auch rücksichtlich der Städtewappen trat im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin seit dem Jahre 1857
eine erhebliche Wendung zunr Besseren ein. Gleichzeitig mit dem großen landesherrlichen Wappen und den Wappen-
Bildern der einzelnen früheren Herrschaften rc. wurden auch die Wappen der sämmtlichen damaligen Mecklenburg-
Schwerin'schen Städte im Thronsaal des neuerbauten Schlosses angebracht, nachdem sie auf Grund langjähriger
Forschungen festgestellt waren. Im Jahre (858 ließen Se. Königliche Hoheit der Großherzog Friedrich Franz II.
jeder Stadt eine Kopie ihres Wappens durch das Ministerium des Innern zugehen; in dem begleitenden Reskripte
6. 6. Schwerin, (0. April (858 heißt es:

„Se. Königliche Hoheit wünschen, daß diese Kopie im Rathhause an einem geeigneten Orte
„angebracht, und daß, insoferne das bisher gebrauchte Wappen davon abweicht, dieselbe bei Anfertigung
„neuer Stadtsiegel und sonst als maaßgebend berücksichtigt werde."

Die derartig ofsiziell festgesetzte Gestalt der einzelnen Wappen, deren jede Stadt nunmehr nur eins (auch
diejenigen, welche anfangs im großen Siegel und im Sekret verschiedene Bilder haben) führt, und die denselben
gegebenen Tinkturen mußten deshalb fiir das vorliegende Werk berücksichtigt werden.

Die Wappen der Städte im Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz anlangend, so ist ein offizielles Vor¬
gehen bisher nicht erfolgt; es bleibt also dem Heraldiker hier ein freies Feld und allerdings noch manches zu
thun übrig.



Städte und Flecken

Großherzogthums

Mecklenburg-Schwerin.





|. Boizenburg.
(Grafschaft Schwerin.)

Vappen.
In blau eine goldene Burg mit geöffnetem Thor.

Siegel.
f (. O Dm: 7$ mm. Hinter einer Mauer von fünf Zinnen nüt aufgeschlagenem rundbogigen Thor ein breiter

Thurm mit drei rundbogigen Fenstern und Kuppeldach, flankirt von Gebäudetheilen mit je vier Fenstern
und gegipfeltem Dach; die drei Dächer mit einem Knopfe geziert. Umschrift

* SI6ILLVM O aiVITffiSIS ° BOIXdQIIÖBORG o
Abdruck zuerst im Schweriner Archiv von (326. ^

f 2, O Dm: Zy mm, mit dem Bilde des vorigen; Thurm jedoch nur mit einem viereckigen Fenster, in den Seiten¬
flügeln nur je zwei Fenster, die drei Dächer durch Streben gestützt. Umschrift

* SedRdT dlVITÄT • BOYOdNdBORG
(55( im Lübecker Archiv?)

's 3. O Dm: 27mm; spätes Mittelalter. Mauer niit Thor und fünf Zinnen, von denen die drei mittleren über¬

mäßig hoch sind. Auf der Mittelzinne steht der Thunn mit dem durch einen Knopf gezierten Dach, während
auf die beiden erhöhten Seitenzinnen Windmühlenflügeln ähnliche Gebilde gesetzt sind. Umschrift

-* Lernet" Cttnfat" Botrnboru
f 0 Dm: 30/29 mm. Bild wie ad 5. Umschrift

• SIGILL : CIVITAT - BOITZENB
(7. Jahrhundert.

f 5. 0 Dm: 22/(8 mm. Bild wie ad 3. Überschrift
BOITZENBURG

Spätes (8. Jahrhundert.
f 6. 0 Dm: 35/28mm. Bild wie ad 3. Umschrift* SIGILL : CIVIT : BOITZENBURG :

Erste Hälfte des (9- Jahrhunderts.
-j- 7. O Dm: 33 mm. Mauer mit fünf Zinnen und aufgeschlagenem Thor, dahinter ein Thurm mit einem Fenster

und Kuppeldach, flaiikirt von Gebäudctheilen mit Dach und je vier Fenstern; die drei Dächer mit runden
Knöpfen gegipfelt. Das ganze Bild in sich verjüngender Perspektive frei im Siegelfelde. Umschrift

* SIEGEL DER STADT BOITZENBURG
(869 angefertigt.

Boizenburg war bereits (255 8) eine Stadt; unterm 2^. Juli (267 wurde ihr durch die Schweriner Grafen
Gunzel und Helniold, ihre Landesherren, das Lübische Recht bestätigt?)

Das städtische Siegelbild ist ein sehr einfaches; es besteht aus einer gezinnten Mauer mit Pforte und einem
auf dieselbe gesetzten, durch Gebäudetheile flankirten Thurnr (einer Burg).

— 9 M. U. M. 2 , 20 , 5*. — 3
) M. U. B. II. 755. —') m. u. m. 7, 20, 55; m. 11. L. VII. \-2% *) m. u. B. II. U27.
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Dies Zeichen ist in den siegeln immer beibehalten, obwohl es in späteren durch die — Windmühlenflügeln
ähnliche — Wiedergabe der Gebäudetheile verunstaltet ist, eine Verderbung, welche in dem neuesten Siegel schon
die nothwendige Verbesserung erfahren hat.

*8»

2. Brüel.
Mappen.

Gespalten: rechts halber schwarzer Stierfopf in gold; links oben halber goldener Stent,
unten ein aus der Spaltlinie hervorwachsendes goldenes Dreiblatt in roth.

Siegel.
(. V Dm: oben 52 mm, Axe 55 mm. Gespalten: rechts halber einfacher Stierkopf (ungekrönt); links oben

halber achtstrahliger Stern, unten ein aus der Spaltlinie hervorwachsendes Dreiblatt. Ilmschrist* S’OPIÖI : BRVLB
(384 und (444 im Lübecker Archiv?)

s- 2. O Dm: 54 mm. Zweite Hälfte des (6. Jahrhunderts. Zm halb gespaltenen und getheilten Schilde: rechts
ein halber Stern, links ein halber einfacher Stierkopf; unten drei Brode. Schild von einer Aartusche umgeben.
Umschrift

* INSIGELVM * DES * STEDKENS * BRVL
f 3. O Dm: 23 mm. Witte des (7. Jahrhunderts. Wappen wie das vorige. Umschrift* INSIGEL DES STEDLIN LEVEL
f 4. O Dm: 34 mm. Vierecksschild, halb gespalten und getheilt: rechts halber Stern, links halber gekrönter Stier-

köpf mit Nasenring und angedeutetem bsalsfell; unten die drei Brode. Uber dem Schilde eine gewöhnliche
i)clmkrone. Umschrift

* SIEGEL DER STADT BRUEL RENOV. 1820
f 5. O Dm: 23 mm. Wappen und Umschrift wie ad 4.f 6. O Dm: 30 mm. Zm runden Felde ein Dreiecksschild mit Wappen wie ad (; statt des aus der Spaltlinie

hervorwachscnden ganzen Dreiblatts jedoch nur ein an dieselbe angeschlossenes halbes Dreiblatt. Umschrift* SIEGEL DER STADT BRUEL
f 7. O Dm: 24 mm. Dem ad 6 beschriebenen in allen Theilen gleichend.

Die Siegel ad 6 und 1 sind nach 1,858 angefertigt.

Reimar von plessen, Ritter, aus dem „Brule" erbgesessen, stiftete (340 die Stadt Brüel (in der Herrschaft
Ulecklenburg). Der Stiftungsbrief ist wahrscheinlich gefälscht; er ist nicht int Original, sondern nur in beglaubigten
Abschriften aus dem (6. und (7. Jahrhundert erhalten?) Sicher war Brüel aber schon (384 eine Stadt. Die
„Ratmanne von 6ctn Brule" stellen in diesen: Jahre in einer Grbschaftssache eine Urkuitde aus 2) und bestärken
sie durch Anhängung des sub ( beschriebenen Siegels. Lischt) will in dem Bilde des letzteren finden: die von den:
Ritter (Schildform des Siegels) Reimar von pleffe» (der halbe Stierkopf aus seinem Wappen, worin ein ganzer
Stier) 6

) gestiftete und mit dem Sternberger Rechte (halber Stern) bewidmete Stadt Brüel (Brüel bedeutet etwa

>) m. u. ITT. 8, u; ITT. 3. 8. XXI. S. 6«,. - IN. U. 8. IX. 605*. — ') M. 3. 8. XXL S. 66. — *) ITT. 3. B. XXL-• 6<t ff. — s) Der Schildform des Siegels isi wohl kaum eine derartige bezeichnende Eigenschaft beizulegen; auch die ältesten Siegel
der INecklcnburgischen Städte Gadebusch, Röbel und warin haben eine schildförmige «Zestalt. wahrscheinlicher hingegen erscheint es
auch mir. daß der Stierkops (pars pro t»tn) aus dem von pleffen'schen Wappen, nicht aus dem der Landesherren entnommen ist.
Der Mecklenburgische Stierkopf hatte in dieser späteren Zeit bereits eine ganz charakteristische Form (gekrönt mit kjalsfell) angenommen,
»nd diese behielt er auch, wenn er in die derzeitigen Siegel der in der Herrschaft Mecklenburg belegenen Städte gesetzt wurde, —
mit anderen Worten: die Städte richteten sich solchenfalls genau nach dem wappenbilde des Landesherrn.
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einen grünen Anger — altslavisch bryla Scholle, Erdscholle, fette Erde — daher das Dreiblatt). Die nach der
erwähnten Urkunde von (340 eingesetzten Rathmänner waren in der That auch, wie sich wenigstens von zweien
derselben mit Sicherheit annehmen läßt, Sternberger Patrizier; noch (589 galt in Brüel Sternbergischcs, oder viel-
niehr parchim'sches, Recht.

Ganz eigenthümlich ist das alte Wappenbild in späteren Siegeln sub 2 bis 5 verunstaltet worden. Der
Schild wurde halb gespalten und getheilt, erhielt also drei Felder; in den beiden oberen kam ein halber Stierkopf
neben dem halben Stern zu stehen, und in das untere wurden drei von einander getrennte Brode, offenbar auf
falscher Erkenntniß des Dreiblatts beruhend, gesetzt. Diese Entstellung des Stadtzeichens und das zur Erklärung der
drei Brode erfundene Märchen, — dieselben sollten nach einer alten Tradition daran erinnern, „daß einst in uralter
Zeit die Brüler, wie die Schwaaner den Rostockern, einer voni Feinde hart bedrängt gewesenen und ausgehungerten
Nachbarstadt (vielleicht dem nahen Sternberg) zuerst Brod zugeführt" hätten, — sind bereits durch Lisch gebührend
abgefertigt.

Eine Zurückführung des Wappens auf feine älteste historische Gestalt ist, wie die Siegelbeschreibung sub
6. 7. crgiebt, mit Ausnahme der nicht ganz korrekten Wiedergabe des Dreiblatts, bereits erfolgt.

3. Neu Bukow.
(Herrschaft Mecklenburg.)

Wappen.
Zn silber eine grüne Buche mit wurzeln, in deren Zweigen ein goldener Schild mit

dem schwarzen Mecklenburgischen Stierkops steht.

Siegel.
f (. O Din: 75 mm. 3m runden Siegelfelde ein schön stylisirter Baum mit dreieckigen Blättern, an dessen Zweige

ein Dreiecksschild mit einfachem ungekrönten Stierkopf mittelst einer Schnur gehängt ist. Umschrift* siC'UWVUl - crxvrris - nova - bvuowö
Das Siegel ist in die Mitte des (5. Jahrhunderts zu setzen; an einer Urkunde ist es nie bemerkt. Wahr¬
scheinlich wurde es wegen des bösen Fehlers „civitis“ überhaupt nicht in Gebrauch genominen. Der Stempel
wird im Großh. Geh. und Haupt-Archiv zu Schwerin aufbewahrt.

2. O Dm: ost nlm. Ausgerissener Baum mit acht ovalen, feingekerbten Blättern (Buche), dessen Wurzeln in die
Umschrift gehen; zwischen den beideit Asten ein Dreiecksschild mit gekröntem Stierkops, an dem das Halsfell
erkennbar ist. Umschrift

* satmasvm • opidi • kyq Bvaow *
Abdruck im Lübecker Archiv an einer Urkunde ohne Datum, die etwa in die Zeit uni (5(0 fallen wird. —
Ferner (442 im Schweriner und (44t, im Wismar'schen Archiv.')

-f 5. O Dm: 28/25 mm. Hinter einem ungekrönten Stierkopf mit großem Nasenring und ohne Halsfell wächst
aus dem unterhalb des Kopfes sichtbaren Erdboden ein Baum hervor, dessen Krone die Hörner des Stier¬
kopfes überragt. Umschrift

* - SIGILLUM CIVITATIS • NEO * BUCKOY -

Unten neben dem Kopfe die Jahreszahl (7 — 29.

f 4. O Dm: 29 min, mit dein Bilde des Sekrets sub 2. Umschrift
STADT NEU-BUKOW.

f 5. Papieroblate und

f 6. Farbestempel, in allen Stücken dem Siegel ac! 4 gleichend.

') ITC. u. ITC. 7, S; M. U. B. V. 7>W.
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Die Stabt Neu-Bukow wird um die Dutte des j[3. Jahrhunderts gegründet sein; in einen: etwa ums
Jahr (260 fallenden Schreiben der Rathmänner von Greifswald an die von Lübeck und Wismars erklären sich

die ersteren bereit, auf der Tagefahrt „in nouo opido Bukow“ zu erscheinen. Die „consules de Bucoywe“
werden bereits in einer Aufzeichnung von (285 2) erwähnt.

Das älteste Stadtzeichen ist ein Baun:, gemehrt durch das Herrschaftswappen: den Schild mit dem Stier¬

kopf. Der stylisirte Baum des sigillum soll jedenfalls eine Buche, 2) auf den Namen der Stadt anspielend (auch

im Altslavischen heißt buky Buche), darstellen; das secretum giebt den Baum ziemlich naturalistisch als Buche
behandelt wieder. Auf dem Siegel sud 5 sind beide Bilder nicht, wie auf den beiden ersten — das landesherr¬

liche Wappen in der Arone des Baums stehend —, sondern derartig zusammengezogen, daß der nicht in einen

Schild eingeschlossene Stierkopf auf den Baumstamm gelegt ist.

Für das offiziell bestinrmte Wappen, und dem zufolge für die neuesten Siegel, hat das Sekret als Wüster
gedient.

*1»

4. Bützow.
(Bisthum Schwerin.)

Wappen.
Getheilt von roth und gold mit zwei ins Andreaskreuz gelegten Bischofsstäben, roth

und golden gewechselt tingirt, und goldener Bischofsmütze im oberen Winkel der Ttäbe.

Siegel.
(. O Dm: 46 mm. Dreibogige Nische, in der Witte ein Warienbild mit dem Thristuskinde auf dem Arm,

in jeder der beiden anderen Nischen ein Heiligenbild. Umschrift
* SIGILLVffi • aiVISÄSIS • BVSZOW8

Dies im Schweriner Archiv (cp(( vorkommende Siegel ist jedenfalls das älteste der Stadt/)
2. O Dm: d mm. Im glatten Siegelfelde zwei ins Andreaskreuz über einander gelegte Bischofsstäbe; zwischen

denselben oben eine Bischofsmütze. Umschrift
* siElBBVur - aivisasis - boszowb

Von (576 im Lübecker Archiv?)
5. O Dm: 56 mm. Im gegitterten mit Areuzchen ausgefüllten Grunde Bischofsstäbe und Witra. Umschrift

* saaitasvm x amsusis x bvsxowq
Von (577 im Lübecker Archiv.")

f 4. O Dm: 25 mm; (6. Jahrhundert. Im getheilten Renaissanceschilde zwei über Areuz durch eine Bischofs¬
mütze gesteckte Arummstäbe. Umschrift

* : SECRET * CIVITA * BVTSOW
f 5. O Dm: 58 mm; (7. Jahrhundert. Wappenbild wie ad q; der Schild von einer Aartusche umschlossen. Umschrift

•- SECRET - CIVIT : A - BVTZOW
t 6. O Dm: 5<( mm. Zwei kreuzweise durch eine Witra gesteckte Bischofsstäbe frei in: glatten Siegelfelde. Umschrift

BUTZOWSCHES STADTSIEGEL

*) in. u. B. II. 87^. — a
) nt, u. B. 111 ;f,58. — 3

) Lin rundes Siegel des Johanniter - Grdens - Lomthurs Michael de Buke
zu Ivildenbruch vom Jahre ;<z07 (abgebildet bei Voßberg, Siegel der Mark Brandenburg, Lief. Taf. 6. ;z) zeigt im Dreiecksschilde
einen ausgcrissenen Baum, der gleichfalls sicher eine Buche vorstellen soll, dessen Blätter aber durchaus die herzförmige Gestalt des
Lindenblatts haben. Übrigens ist ein Baum nicht selten als rein städtisches oder Gemeinde-Symbol in alten Stadtsiegeln zur An¬
wendung gekommen, selbst da, wo sich nirgends, weder im Stadtnamen noch sonst, Beziehungen entdecken lassen, viel, auch Güstrow
woldegk. — *) viel. M. I. B. XXXIX. S. 2$. — s

) M. n. M. 2, 20, 57. — •) M. u. M. 2, 20, 58.
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f 7. O Siegel,
•j- 8. Farbestcmpel und

7 <■). Papierstempel; Din: je 26 mm. Wappenbild wie ad 6. Umschrift
SIEGEL DER STADT BÜTZOW

Line bischöfliche Burg befand sich schon gegen Lude des [2. Jahrhunderts zu Bützow; das Ligenthums¬
recht der Bischöfe an kand und Burg wird ihnen während dieser Zeit wiederholt vom Aaiser und den Päpsten
bestätigt. *) Unterm (3. Zuni {236 bestimmte Bischof Brunward die Grenzen des Bützower Stadtfeldes ^) und ver-
lieh der Bürgerschaft die Hälfte der Mühlen :c., „so unter der Stadt oder an dein Werder derselben gebaut werden".
Bützow war lange bischöfliche Residenz.

Das sub j beschriebene Siegel mit den Heiligenbildern dürfte das älteste der Stadt sein. Später und wohl
unter Albrecht von Sternberg (1356—J363), welcher das Stiftswappen einftihrte, entstanden dann sigillum und
secretum; dafür scheint zu sprechen, daß auch auf diesen beiden Bützow'schens Stadtsiegeln das runde Siegelfeld
nicht getheilt ist. Das Stiftswappen und das Siegelzeichen der Stadt unterscheiden sich dadurch von einander, daß
in letzterem oben zwischen die Arummstäbe noch die Bischofsmütze (Mitra), welche das alte Bützow'fche Amts¬
siegel 3) allein führte, gesetzt ist.

Wenn für das jetzt offiziell festgestellte Bützow'fche Stadtwappen nun der in der Folge von den Schweriner
Bischöfen angenommene getheilte Schild, der übrigens im Sekret der Stadt 8ub q, schon zur Geltung gekommen
ist, gewählt worden, so hat das gewiß seine Berechtigung. Die Tinkturen des Schildes sind oben roth, unten golden;
Bischofsstäbe und Mitren werden meistens metallen wiedergegeben, die letzteren bestanden und bestehen noch heute

aus gemustertem weißen Brokat, mit Goldstickerei oder Ldelsteinen verziert. Man mußte also, hält man diese

Farben fest, in der unteren goldenen Schildhälfte auch metallene (seien es nun goldene oder silberne) Arummstäbe
geben; das würde aber den heraldischen Farbenregeln zuwiderlaufen/) Die Alten halfen sich in solchen Fällen auf
eine sehr einfache Weise; sie tingirten die Bilder gewechselt, so daß der Theil des Bildes in der metallenen Schild¬

hälfte die Tinktur der farbigen erhielt und umgekehrt. Aommt ein Gleiches hier zur Anwendung, so entsteht auf
diese Weise ein recht ansprechendes Farbenbild; der Mitra verbleibt dadurch ihre heraldisch allein richtige, metallene

(goldene) Farbe?)

5. Lrivitz.
(Grafschaft Schwerin.)

Mappen.
Zn silber drei auf einem dreifachen Mauerbogen stehende rothe Ruppelthürme; unter

denselben ein von roth über gold getheilter Schild, begleitet von zwei rothen Rosen.

Siegel.
7 (. O Din: ^mm. Dreibogige Nische mit drei Auppelthürrneu, von denen der mittlere flach, die beiden Seiten-

thürnre rund sind; unter dem Mittelbogen ein getheilter Dreiecksschild, dessen obere Hälfte schraffirt ist; neben

dem Schilde zwei Röschen. Umschrift
* S ’• DO - (IRIWISZ. GTVITÄTIS.

>) ITT. U. B. I. w, W9- — 2
) ITT. 11. B. I. $56. — s) IN. 3- B. XX. 5. 296. — 4

) viel. 6. Anmerkung ad Güstrow. —
s) Das im Thronsaal des Schweriner Schlosses angebrachte Bützow'fche Stadtwappen hat im getheilten, oben rothen, unten goldenen

Schilde die Bischofsstäbe silbern mit goldenen Kaken und die Mitra roth, breit mit gold eingefaßt und verziert. Aus vor.
stehenden Gründen glaubte ich, mir eine Abweichung hiervon erlauben zu dürfen. Die „blaue Rundung", in welche der Schild des

erwähnten Wappens noch gesetzt ist, mußte aus prinzipiellen heraldischen Gründen — vid. S. 19 — einfach fortfallen , da sie mit
dem Wappen überall nichts zu schaffen hat.

$
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Das Areuz der Umschrift bildet die Blume des mittleren Thurms, die Seitenthürme sind mit einem Anopfe
gegipfelt. Bon (32Y und (57( im Schweriner Archiv?)
Aleines Siegel; im Schilde das alte Stadtzcichen, jedoch ohne die Röslein; über demselben die Buchstaben
D 8 K. Im Jahre (628 gebraucht?)
Siegel aus dein (7. Jahrhundert mit einer Burg; darüber 8 6?)
0 Dm: 28/24 mm. Rundbogiges Thor mit kleiner Pforte und Fallgitter, überragt von drei Auppelthürmen,
die mit Areuzen gegipfelt sind und deren mittlerer noch eine Fahne zeigt; das Thor wird von einer mit
Spitzen besetzten Blauer flankirt. Zu beiden Seiten der Thürme die Buchstaben

D * S * * C * S
(Der Steifet Crivitz Siegel)

(743 (?) bis (85( gebraucht.
O Dm: 23 mm. Glatte Blauer mit großem Thor, überragt von drei Auppelthürmen; neben den beiden
Seitenthürmen die Buchstaben D . S . C . S. (85( bis (860 benutzt.
O Dm: 53mm. Bild des ältesten Siegels ad (; der Schild oben roth gestrichelt, unten golden punktirt.
Ohne Umschrift. (860 bis >872 gebraucht.
O Dm: 2(mm. Dem ad 6 vollständig gleichend.
O Dm: 3( mm. Siegelbild in der ältesten Form, beim Schild die Farben bezeichnet. Umschrift

* SIEGEL DER STADT CRIVITZ
(872 angefertigt.
Papieroblate, Dm: 28 mm. In Bild und Umschrift dem Siegel ad 8 vollständig gleichend.

Trivitz erscheint urkundlich als Stadt (oppiduin) zuerst (302, in welchem Jahre ihr Graf Nicolaus von
Schwerin das Eigenthum des Dorfes „Precir“ (pritzier) verleiht?) wahrscheinlich wurde Trivitz nicht lange vor
dieser Zeit zur Stadt erhoben.

Das älteste Siegel, welches dem Styl nach noch dem (3. Jahrhundert angehört, zeigt drei auf eineni drei¬
fachen Bogen stehende Auppelthünne, unter welchen der Gräflich Schwerin'sche getheilte Schild steht; die zu den
Seiten desselben angebrachten Röschen sind rein dekorativer Natur und nur zur Ausfüllung größerer Flächen, welche
sonst im Siegelfelde leer geblieben wären, angebracht. Im (7. Jahrhundert wird dieses Stadtzeichen in einen
Schild eingeschlossen, die bedeutungslosen Röschen sind fortgeblieben; auf einem anderen Siegel, etwa aus derselben
Zeit, ist aus den drei Thürmen ein vollständiges Thorgebäude geworden, wie es auch die späteren Siegel mit
gänzlicher Weglassung des Schweriner Grafenschildes haben.

Das Bild der neuesten Siegel ist auf die älteste Gestalt in allen Theilen zurückgeführt.

6. Dargun (Flecken).

Mappen.
-Balb gespalten und getheilt: Oben rechts schwarzer Mecklenburgischer Stierfopf in gold,

links aufsteigender rother Greis mit goldenen Waffen in silber; unten liegender goldener Arumm-
stab in blau.

Siegel.
t (.

' Dm: 40 mm. Im runden Felde ein Dreipaß, worin ein Rcnaissanceschild steht; der leere Raum inner¬
halb des Dreipasses durch Striche und Arcuzchen damascirt. Schild halb gespalten und getheilt; oben rechts

-) m.». in. 2, i9 ,52; m. u. i?. vir. ^.w.b.— ») via. in. u. in. lieft 2 , Pag. 5».—*) m. u. m. 2 , pag. 38. — *) in. 11 . B. v. 2790 .
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f 2.

ganzer Wecklenburgischer Stierkopf in gold, links aufsteigender Greif in silbcr; unten liegender Krummstab
in blau. Umschrift

l)68 Krgokuuirkvuc?'- itLfiaRfms dsrgvr
* .1875 *

O Dm: 28mm. Wappen des vorigen im Schilde.
srKOi:i, DES MECKLEN B-

Umschrift
FLECKENS DARGUN

187.',

Das im Jahre ((72 9 gestiftete Tistercienser Mönchskloster Dargun wurde — gleichzeitig mit Doberan —
(552 fäkularisirt. Der Flecken erhielt unterm (6. April (875 eine mit dem f. Juli (875 in Kraft getretene besondere

Genieindeordnung, und es wurde ihm laut Reskriptes des Großherzoglichen Ulinisterii des Innern d. d. Schwerin,

9. November (875 das Wappen der beschriebenen Siegel landesherrlich verliehen. Der Greif ist danach roth mit
goldenen Waffen in silber (wegen der vormaligen pommerschen kandesangehörigkeit), der Krummstab golden in
blau (zur Erinnerung an die Tistercienser Abtei) bestimmt worden.

7. Doberan.
Mappen.

Durch einen silbernen Krummstab getheilt: oben ein springender rother pirsch in gold;
unten ein silberner Schwan aus silbernem Wasser in blau.

a. Amts-Siegel.
f (. O Dm: 26/35 mm. Schild durch einen Balken getheilt: oben springender pirsch; unten Schwa», auf Wasser

schwimmend, mit einer Krone uni den bsals. Umschrift
* AMPTS SIEGEL ZV DOBERAN Aö 1665

f 2. Gin dem vorstehenden vollständig gleiches Siegel; nur der Schild auf demselben ist etwas breiter.
-f 3. O Dm: 30 mm. Im Schilde, welcher mit einem Bord versehen, mit einem Gngelsköpfchen verziert und

mit Blumengewinden behängt ist: oben der pirsch, unten der Schwan wie 8ub (; beide Thiere durch einen

liegenden Krunnnstab getrennt. Uinschrift
* AMPTS * SIEGEL * ZU * DOBERAN * Aö 1778

f 0 Dm: 25/30 mm. Wappen wie sub 5 im Bierecksschilde; über letzteren! die Großherzogliche Krone.
Umschrift

GR : HERZ: MECKL: SCHW: DOMANIALAMT
DOBERAN

1). Stabt;Siegel.
f (. O Dm: 59 mm. Im runden, durch Striche und Röschen damascirten Siegelfelde ein ausgebogener Schild,

getheilt durch einen Krummstab; oben in gold ein springender pirsch, unten in blau ein auf Wasser schwim¬

mender Schwan ohne lsalskrone. Umschrift
* SIEGEL - DER • STADT > DOBERAN • 1879

f 2. O Dm: 5H mnr. In allen Stücken dem Siegel ad ( gleichend.
-f 5. Farbestempel von derselben Größe und Gestalt wie das Siegel »üb (; das Siegelfeld jedoch ohne Damascirung.

9 m. 3 . B. XIII. 5. ns; in. 11. B. I. m-
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Doberan, eine im Jahre ((7( x) gestiftete Abtei mit Mönchskloster Listercienser-Ordens, wurde nach Ein¬

führung der Reformation in Mecklenburg durch Herzog Johann Albrecht I. im Jahre (552 h fäkularisirt und
denniächst ein herzogliches Amt daselbst eingesetzt. Um Airche und Amtssitz entstand sodann der Flecken Doberan,
welcher aber eine kommunale Selbstständigkeit nicht besaß, sondern vom Flinte mitverwaltet wurde. Am (. Juli
(879 ist der Flecken zur Stadt erhoben; rücksichtlich des Wappens heißt cs in der Allerhöchsten Dotationsurkunde
vom 24. Juni (879 sub XVIII

„Endlich verleihen wir der Stadt Doberan als Stadtwappen einen getheilten Schild, der in
„seinem oberen goldenen Felde einen springenden rothen Hirsch, in seinem unteren blauen Felde einen

„silbernen Schwan zeigt, und — zur Erinnerung an das früher bestandene Aloster Ooberan, von
„welchem die Stadt Doberan ihren Ausgang genommen, und dessen Aebte, welche Jahrhunderte lang
„in Doberan gewaltet und sich um die Ausbreitung christlicher Lultur hohe Verdienste erworben haben —
„längs der Theilungslinie mit einein silbernen Abtstabe belegt ist."

Hirsch und Schwan sind den Amtssiegeln, in welchen sie auch heute noch geführt werden, entlehnt, wie
beide Thiere in das Amtswappen gekommen, darüber ist etwas Zuverlässiges nicht bekannt; möglich ist, daß das¬

selbe nach Säkularisirung des Klosters willkürlich erfunden worden, vielleicht aus Anlaß des reichen wildstandcs
in dortiger Gegend und der auf dem nahen Tonventer See noch jetzt vorhandenen wilden Schwäne.

8. Dömitz.
(Grafschaft Danneberg.)

Wappen.
Zn silber ein rothes Stadtthor.

Siegel.
(. O Dm: 50mm. Jm runden Felde ein Gemäuer von 6 Zinnen mit geschlossenem nägelbeschlagenen Thor,

überragt von einen: Thurme mit ausgeladener fünffach gezinnter Platte. Von der Umschrift hat sich nur erhalten:-..DE.Z
(297 im Lübecker Archiv, h

2. O Dm: 47mm, mit den: Bilde des älteren; das Gemäuer ist hier durch Mauersteinstriche gekennzeichnet,

der Beschlag des Thores ist nicht angedeutet; die Zinnenplatte des Thunnes hat Streben. Un:schrift
* S'amTÄTIS • V6l • DOÖIÄLIZ

(4. Jahrhundert; ein Abdruck findet sich noch von (609 in: Schweriner Archiv, h
f 5. O Dm: 2( nun. Gemäuer mit Thoröffnung und sieben Zinnen, überragt von einem Thurm mit fünf

Zinnen. U:::schrift
* CIVITATIS * DOEMITj 1620

f 4. O Di::: 55nun, mit den: Bilde wie ad 5; neben demselben zwei als Verzierung und zur Raunffüllung
angebrachte Zweiglein. Umschrift

t CIVITATIS * DOMITZENSIS * A * 1650

f 5. Achteckiges Siegel, mittl. Dm: (5 mm. Gezinntes Gemäuer mit Thoröffnung und gezinntem Thurm. Uber
dem Bilde 1)0VITZ, neben demselben oben 17— 60.

f 6. O Dm: 24 mm. Bild wie ad 5. Umschrift
* SIGILLUM CIVITATIS DOEMITZENSIS

f 7. O Dm. 24 mm. Bild wie ad 5. Umschrift* SIGILLUM > CIVITATIS - DOEMITZENSIS • 1834

') m. 3 . B. II. S.1 ff: v. G. IN. I. s. SS. vid. Not. ad IN. u. B. I. 5. S8. — ä
) B. G. IN. I. s. 215. — 9 IN. n. IN. 2, 18, 44;

IN. II. B. IV. 2458. — 9 IN. u. IN. 2, 18, 45; IN. II. B. IV. 2458.

1



f 8. O Dm: 23 mm. Bild wie ad 5. Umschrift
* SIGILLUM CIVITATIS DOEMITZENSIS 1855

19-0 Farbestempel, Dm: 2^mm, mit Bild mid Unischrift wie ad 6.

7 sO. O Farbestempel, Dm: 28 nun. Gemäuer mit Thor von sechs und Thurni mit fünf Zinnen. Umschrift

* SIEGEL DER STADT *
DOEMITZ

f ss. O Papieroblate, Dm: 32 mm, mit Bild wie ad (0. Umschrift
SIEGEL DER STADT DOEMITZ ®**®

Die StaM Dömitz wird zuerst im Jahre \25<J l) erwähnt.
Das Siegel- und lVappenbild, wie es in allen städtischen Siegeln fast unverändert gebraucht ist, bedarf

keiner Erklärung; es ist das denkbar einfachste Symbol einer Stadt.

«*g*>

9- Gadebufch.
«Herrschaft Mecklenburg.)

Wappen.
Zn gold rechts Nlecklenburgischer schwarzer StierFopf, links ein grüner Baum (Busch)

neben einander.

b

2 .

t 3-

t ‘k-

KJ Dm: oben 55 mm, Axe nun. Einfacher Stierkopf (ohne Krone oder Kronenreif, Halsfell u. f. w.).
Umschrift * S V BVRiemiVM :• DG : GODGBVa
llltere Abdrücke dieses im Style der ersten Hälfte des (3. Jahrhunderts gehaltenen Siegels haben sich nicht

erhalten; es ist aber feit dem (4. Jahrhundert oft gebraucht. 2)
O Dm: f mm. Rechts ein gekrönter Stierkopf mit ausgeschlagener Zunge und Halsfell, links ein Baum

(Busch) mit dreizackigen Blättern — an zwei hauptästen, deren einer fast senkrecht emporsteigt und vier
Blätter neben dem linken Stierhorn zeigt — im runden, nicht gespaltenen Siegelfelde neben einander. Unischrift

* SGGRGTVffi aORSVLVSR • GODGBVZ
Seit der ersten Hälfte des (4. Jahrhunderts häufig vorkommend?)
O Dm: 37 mm. Mittelalterliche Nachbildung des Sekrets sub 2 mit gleicher Umschrift und demselben

Bilde; letzteres ist nur sehr mäßig stylisirt, die Verbindung des oberen Blätterbüschels mit dem Hauptaste ist

kaum erkennbar; in der Umschrift sind bei Godebuz die Buchstaben GB zusammengezogen.

O Dm: 2smm, (7. Jahrhundert. Das Bild ist gleichfalls dem des Sekrets, und zwar recht plump, nach¬

geahmt. Umschrift
SIGILL: (TVI: < IADEBVS: GEN •

f 5. O Dm: 27mm. Z»i runden gespaltenen Felde rechts (golden punktirt) der gekrönte Sticrkopf mit Nasen¬

ring und Halsfell, links (roth gestrichelt) ein Baun,. Umschrift* DER STADT GADEBUSCH KLEINERS INSIGEL A 1710

f 6. O Dm: 52mm. lVappenbild wie ad 5 im Rokokoschilde; über letzterem eine fünfzinkige Blattkrone. Umschrift
DER STADT GADEBUSCH KLEINERES INSIEGEL

| 7, O Dm: 50 mm. Mappen wie ad 5 im Schilde; auf demselben ein gekrönter Helm mit Decken und einem

Baum zwischen zwei Stierhörnern als Kleinod. Umschrift wie ad 6.

>) M. U. B. II. 845. — *) M. u. M., t 8, e; M. 11. i?. I. 3,5. — -) M. u. M.,, 8. 7; M. 11. B. I. 3,5.



t 8. O Dm: HO nun, mit Wappen wie ad 7. Umschrift
SIGILLUM CIVITATIS GADEBUSCH

j 9. O Dm: 44 mm. Im gespaltenen Vierecksschilde: rechts (golden punktirt) gekrönter Stierkopf mit Nasenring
und Halsfell, links (roth gestrichelt) ein Baum; auf der Spaltlinie über den Schildfiguren ein sechsstrahliger
Stern. Auf dem Schilde der Helm wie sub 7, jedoch ohne Decken; Schildhalter: zwei auf einem Sockel
stehende Lüweu. Umschrift wie ad 8.

fi sO. O Farbestempel, Dur: 35 mm. Rechts gekrönter Stierkopf mit Haisseil und herausgeschlagener Zunge, links
ein Baum in nicht gespaltenem Phantasie-Schilde. Umschrift

# SIEGEL DER STADT GADEBUSCH # 18(57

f ft. O Farbestempel, ebenso wie ad ft>, jedoch ohne Jahreszahl.

In einer Urkunde von [225 1) verleiht Heinrich Borwin I. den Bürgern von Gadebusch mehrere Freiheiten
der Stadt Lübeck, „weil sie dem Fürsten in dessen Angelegenheiten treu beigestanden hatten." Die Stadt Gadebusch
ist mithin eine der ältesten Mecklenburgs. Das erste fchildfönnige sigillum, nüt Ausnahme desjenigen von
Schwerin jedenfalls das älteste Mecklenburgische Städtesiegel, zeigt das Wappenbild Nicolaus II., den Stierkopf,
jedoch abweichend von diesem ungekrönt. Später — im sH. Jahrhundert — als die ursprünglichen wendischen
Namen der meisten Städte germanisirt, oder sie doch wenigstens nur in: deutschen Sinne verstanden wurden, suchte
man wohl auch nach redenden Bildern für ihre Stadtzeichen, und so erscheint denn hier, als man die Endung des
Namens Godelmz oder Chotebuc mit „busch" identifizirte, aus dem ältesten kleinen Rathssiegel (secretum consulum)
ein Busch neben dem Bilde des Mecklenburgischen Hcrrschaftswappens; letzteres hat, da neben ihm noch ein auf
die Stadt selbst bezügliches Zeichen (der Busch) steht, seine volle fürstliche Gestalt, also mit Krone und dem damals
schon gebräuchlichen Halsfell.

Für alle späteren Siegel ist in der Folge der Busch beibehalten. Die beiden Bilder finden sich bis ins
j7. Jahrhundert hinein neben einander stehend; erst zu Anfang des \8. Jahrhunderts 2) wurde der Schild gespalten,
also jedes der Zeichen in ein besonderes Feld gesetzt. Der auf die Theilungslinie des Schildes in dem Siegel suli 9
oberhalb der Schildfiguren angebrachte große Stern ist höchst wahrscheinlich aus falscher Erkenntniß eines Blatt¬
büschels des Sekrets sud 5 hervorgegangen. Der ganz unhistorische Nasenring ist dem Stierkopf seit dem Jahre
(7^0 auch im Gadebusch'er Stadtwappen angehängt.

*8*

|0. (Bnoten.
(Herrschaft Rostock.)

Mappen.
Gespalten: rechts halbe silberne Lilie, aus welcher ein silbernes Kleeblatt hervorwächst,

in blau; links der halbe schwarze Kostocker Stierfopf in gold.

Siegel.
{. O Dm: 66 mm; rechts halbe Lilie, aus welcher oben ein Stengel mit einem Knopfe (Staubfaden) hcrvor-

wächst, links halber gekrönter Stierkopf. — Die Umschrift ist auf dem int Schweriner Archiv vorkommendeit
Abdrttck von 1287 fast ganz abgebrochen?)

9 IN. u. B. I. 3t». — *) Zwar bildet schon v. westphalen (Mon. ined. IV. Taf. 22 Ho. 27) einen gespaltenen Schild mit der
Jahreszahl westphalen ist jedoch in den Darstellungen seiner Siegel und Wappen durchaus unzuverlässig; die sämmtlichen
Zeichnungen der letzteren sind bei ihm derartig verhunzt, daß es in keiner tveise rathsam erschien, sein Vpus überhaupt als Vuelle
für das vorliegende Werk zu benutzen. Ls kommt ihm gelegentlich gar nicht daraus an, seinen Ideen und seinem Zweck entsprechende
Siegel rc. willkürlich zu erfinden oder ganz unrichtige Siegelumschriften zu erdichte». — 9

) 111. u. IN. \2 , 29; IN. 11. B. III.



2. O Dm: 62mm; rechts halbe Lilie mit einem oben aus derselben hervorwachsenden Aleestengel, links halber
gekrönter Stierkopf. Umschrift

* sigilLvo? - aivraro • m • enoien
\565 im Schweriner Archivs)

3. O Dm: 32mm; rechts einfache halbe Lilie, links halber gekrönter Stierkopf. Umschrift

* SöaRenrvo* aiviTÄTis gnoyqk
Abdruck von s37f ini Schweriner Archiv; es kommt ferner s38y vor und ist noch f568 gebraucht?)

f 0 Dm: 26/24 mm, mit Bild wie ad 3 im ausgebogenen, gespaltenen Schilde. Umschrift
SECRETUM CIVITATIS GNOYEN

Anfang des \7. Jahrhunderts.
f 5. O Dm: 26 mm. Bild wie ad 4 im Schilde. Umschrift

* SECRETUM DER STADT GNOGEN
Uber dem Schilde die Jahreszahl f6:28.

| 6, O Dm: 5; mm. Im gespaltenen kartuschirten Bierecksschilde rechts ein ganzer gekrönter Stierkopf mit Nasen¬
ring und Halsfell, links eine halbe Lilie. Umschrift

* SIGILLVM . CIVITATIS . GNOENSIS
f8. Jahrhundert.

f 7. O Dm: 23mm, in allen Theilen dem sub 6 beschriebenen Siegel gleichend.

t 8. Farbestempel von gleicher Gestalt und Größe sowie mit derselben Wappendarstellung und Umschrift, wie
das Siegel sub 7.

t 9- O Dm: 54.mm, anscheinend ebenfalls im \8. Jahrhundert entstanden. Im gespaltenen runden Siegelfelde
rechts ein aufsteigender, nach links gekehrter Greif mit einem Schwert in der linken Fänge, links ungekrönter
Stierkopf mit großem Nasenring. Umschrift

* SIGILLUM * CIVITATIS * GNOYEN
<£s ist nicht bekannt, zu welchem Zweck dieses abweichende Siegel, dessen Stempel noch vorhanden, hergestellt

ist; ebensowenig, ob es überhaupt benutzt worden.
j^O. O Papieroblate, Dm: 27mm, mit Wappen wie ad 6; Umschrift

SIGILLUM CIVITATIS GNOENSIS

f ft. O Papieroblate, Dm: 26mm, mit Wappen wie ad 6; Umschrift

SIEGEL DER STADT GNOYEN
f \2. O Farbestempel, Dm: 30 mm. Im ausgebogenen gespaltenen Schilde rechts halbe Lilie, links halber

gekrönter Stierkopf. Umschrift

* SIGILLUM CIVITATIS GNOEYENSIS

Die Stadt Gnoien ist vor dem Jahre ;287 3) gestiftet; unterm 15. Juni I2CJ0') bestätigte ihr Fürst Hein¬

rich I. von Werte (als vormundschaftlicher Regent der Herrschaft Rostock) die städtischen Gerechtsame und das
Rostockcr Stadtrecht.

Das älteste im sigillum und im secretum gleiche Siegelzeichen der Stadt ist aus dem Herrschaftswappen,
dem Stierkopf, wie er zuerst auch von Nicolaus I. als Herrn zu Rostock geführt wurde und wie er in dem ältesten
großen Siegel der Stadt Rostock gleichfalls erscheint, sowie aus einem zu näherer Erörterung Anlaß bietenden
Bilde, der Lilie?) derartig zusannnengesctzt, daß von beiden die Hälfte erscheint.

Die heraldische Lilie ist eins der ain häufigsten vorkommenden s. g. gemeinen Wappenbilder. Ihr Ur¬
sprung reicht in die vorheraldische Zeit zurück, denn sie kommt bereits im ft. Jahrhundert als Gewandmuster im
Orients vor; seit ^79 erscheint dieses Ornament im französischen Wappen tdaher der Name Francica, lilium
francicum). <£s kann nicht zweifelhaft sein, daß Sie eigenthümliche Form der heraldischen Lilie eine Stylisirung

*6

>) M. 11. M. ,, {2, 30. M. U. B. III. M4. — *) M. u. IN. 12, 3;. — ') M. II. B. III. ,884. — ") M. II. B. III. 2070. —
6
) Dem aus der Lilie des Siegels sub 2 hervorwachfenden „Kleeblatt", welches aus dem Staubfaden sich entwickelt hat, ist irgend
welche Bedeutung nicht beizumessen. — e

) vitl. Anmerk.S. 3.



der wirklichen natürlichen Schwertlilie in sich birgt; verschiedene Zopfhcraldiker haben sie zwar für die Nachahmung
einer Hellebarden- (Spontan-) Spitze oder dergleichen erklärt, doch verhält sich die Sache sicher umgekehrt, indem
solche Spitzen von Stoßwaffen, welche erst im späteren Mittelalter häufig sich finden lassen, der dazu besonders
geeigneten schönen Form der Lilie nachgebildet wurden.

Mit der Ergründung einer allgemeinen oder spezielleren symbolischen Bedeutung der Lilie ist cs, gleich wie
mit derjenigen fast sämmtlicher gemeiner Wappenbilder, ein eigenes Ding; es läßt sich schwer sagen, weshalb diese
oder jene Person, Körperschaft ic. sich gerade dieses und keines anderen Siegel- resp. Wappenbildes bediente.

Im heutigen Mecklenburg kannte man die Lilie gleichfalls seit Entstehung der Heraldik; als Beweis hierfür
mag dienen, daß die Krone des landesherrlichen Wappenbildes, des Stierkopfes, meistens Anfangs mit Lilien
besteckt wurdet und daß auf geistlichen Siegeln häufig die heilige Jungfrau eine Lilie oder ein Lilienscepter hält,
sogar von Lilien begleitet wird?)

Weshalb nun die Stadt Gnoien die halbe Lilie den: bjerrschastszeichen, dein halben Stierkopfe, hinzufügte,
ist nicht zu ergründen, höchst bemerkenswertst erscheint jedoch, daß verschiedene in der Umgegend belegene Städte
dieses Bild gleichfalls in irgend einer Verbindung mit sonstigen Symbolen annahmen. So gleicht das Sicgelbild
der ebenfalls in der Herrschaft Rostock belegenen Stadt Tessin demjenigen von Gnoien gänzlich, nur daß zur Unter¬
scheidung dort der halbe Stierkopf und die halbe Lilie durch einen Pfahl getrennt sind. Die Stadt Laage, welche
unter Nicolaus I. ((253— \277) gestiftet wurde, setzt zwischen die Dörner des ungekrönten Stierkopfes eine wachsende
Lilie; man könnte letztere vielleicht für den mittleren Zinken der gewöhnlich mit drei Lilien besteckten Krone des
Stierkopfes halten, allein dazu ist die Lilie, wie sie auf dem ältesten Siegel der Stadt vorkommt, viel zu groß,
sodaß sie eher — ähnlich wie bei Gnoien und Tessin — als ein selbstständiges und bezeichnendes, dem perrschafts-
wappen hinzugefügtes Bild^) betrachtet werden muß?) Ob letzteres auch rücksichtlich der Stadt penzlin, wo der
halbe Stierkopf ebenfalls nur eine kleine halbe Lilie zwischen den Dörnern trägt, der Fall, erscheint zweifelhaft.

Es liegt die Vermuthung sehr nahe, daß bei diesen Städtegründungen ein Geschlecht, welches die Lilie im
Wappen führte, irgend welchen Einfluß übte, doch lassen sich beweiskräftige Momente für diese Annahme nicht
beibringen. Mitglieder der aus der Altmark stammenden Familie von platen (Piste, plotho) 5) und derjenigen
von Schack°) kommen zu jener Zeit dort nicht vor; ein dominus Tessemarus de Campiz (Kampfe) 7) wird dagegen
in einer Urkunde des Fürsten Heinrich von Werle >286 genannt?) Wahrscheinlich ist zwar, daß bei Einrichtung
der städtischen Verhältnisse in Gnoien Patrizier aus der Mutterstadt Rostock thätig waren, — wenigstens ist ein
ähnlicher Fall bei Brüel, indem der Rath mit Sternberger Patriziern besetzt wurde, durch Lisch erwiesen 9) — und
wäre es vielleicht möglich, doch kaum annehmbar, daß die halbe Lilie des Stadtzeichens aus dem Wappen eines,
solchen Rostocker Patriziers herrühre. Ein altes Rostocker Geschlecht, die von Volkenshagen, hatte zwar eine Lilie
nn Wappenpoj über dasselbe ist aber wenig mehr bekannt, als daß unter den im Jahre (5(2 geflüchteten und
(3(4 wieder eingesetzten „beschichteten" Rathsherren ein „Tige“ ohne Geschlechtsnamen aufgeführt ist, welcher
(3(4. ein schildförmiges Siegel mit dem Bilde einer Lilie gebraucht,") durch dessen Umschrift er als Matthias de
Volquenshagen bezeichnet wird.

*§»

fl. Goldberg.
(Herrschaft Richenberg.)

Wappen.
In gold eine rothe Mauerzinne mit zwei Thürmen auf einem grünen Berge; zwischen

den Thürmen der schwarze Richenbergische Stierfopf.

*11

’) Zuerst im Siegel Johann I., 1229 (III. U. B. I. 370). — a
) Domkapitel Ratzeburg, 1270 (HI. U. B. I. 200). Dasselbe 1237(in. U. B. I. 47i). Benediktiner - Nonnenkloster Dobbertin, >249 (NI. 11. B. I. 634). Eistercienser- Nonnenkloster Sonnenkamp, Z23> (HI.

11. B. I. 387). Dasselbe 1279 (II. i486) u. s. w. — 3
) Ein solches zwischen die Hörner des ungekrönten Stierkopfes gesetztes Beizeichen

finden wir noch in mehreren anderen Mecklenburgischen Städtcsiegelu, so z. B. bei Marlow (wachsender Greif), parchim (Hirsch¬
geweih) und im secretum von Malchin (Kreuz). — 4

) Auch die j)ommersche Stadt Demmin besteckt die Thürme in den ältestenSiegeln mit killen; auf mittelalterlichen Münzen dieser Stadt erscheint die Lilie (als Wappenabbreviatur) allein. — ®) M. 3. B. XXIII.-• 42.; m. II. B. VI. 3691. — •) I1T. 11. B. II. U56. — ’) m. 11. B. 111. 1866. — *) Das Wappen der drei erwähnten Familien ist dieLilie. —
«) vid. Stadt Brüel. — »•) in. 3. B. XI. S. 187 ff. — --) M. 11. B. VI. 3669.
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Siegel.

1. O Din.: 53mm. Uber einem Berge, der an jeder Seite ein Kleeblatt hat, steht eine Blauerplatte von vier
Zinnen, flankirt von zwei dahinter stehenden Thürmen mit je zwei Fenstern und einer

'Krönung
von drei

Zinnen; zwischen den Thürmen ein gekrönter Stierkopf. Umschrift

* sigillvm amTÄTis goltbqrgö
3m provinzial-Archiv zu Stettin von 1509 und 1325; im Schweriner Archiv von 1355. *)

f 2. O Dm.: ^5 mm., mit dem Bilde des vorigen; zu den Seiten des Berges statt der Kleeblätter Grashalme.
Umschrift

SIGILLVM . CIVITATIS . GOLDTBERGENSIS
Neben dem Stierkopfe oben 1590.

f 5. O Dm.: 27mm., mit Bild und Umschrift wie ad 2 und der Jahreszahl 1650.

f^.O Dm.: 21 mm. Bild wie ad 2. Umschrift
SIGL: CIV: GOLDBERGENSIS

Jahreszahl neben dem Stierkopf 1758.

t 5. O Dm.: 26mm. Bild und Umschrift wie ad 2; Jahreszahl 18-16.

f 6. O Papieroblate, dem Siegel ad 5 in allen Stücken gleichend,

f 7. O Farbestempel, ganz ebenso wie Siegel ad 5.

f 8. O Farbestempel, ebenso wie ad 5, jedoch ohn: Jahreszahl,

j 9. O Papieroblate. Dm.: 30 mm. mit dem Bilde des Siegels sub 2. Umschrift

MAGISTRAT ZU GOLDBERG IN MECKLENBURG
* 1880 *

pribislav I., Herr zu parchim (später Richenberg), erhob das Dorf Golz unter dem neuen Namen
Goldberg zu einer Stadt, die er 12^.8 2) mit parchim'schen Rechte bewidmete.

Das städtische Siegelbild, wie es sich in den sämmtlichen Stadtstempeln unverändert erhalten hat, zeigt

als Anspielung auf die Endung des Stadtnamens 3) einen Berg und auf demselben eine gezinnte Mauerbrüstung

mit Thürmen als eigentliches Symbol der Stadt; über letzterem steht das U)appenbild ihres Landesherrn und

Stifters, der gekrönte Stierkopf.

*8»

\2. Grabow.
(Grafschaft Danneberg.)

Wappen.
In blau ein nach links gekehrter goldener Lsalbinond mit drei goldenen Sternen in der

Krümmung der Alondsichel. _
Siegel.

1. O Dm.: 71 mm. 3m damascirten Siegelfelde der heilige Georg, mit Schein um das Haupt, ein Schwert

in der Rechten haltend und die Linke auf einen bordirten Dreiecksschild mit einem Nagelspitz -Kreuze stützend;

der heilige steht auf einer liegenden gekrönten männlichen Figur. Das Bild geht durch die zweifache Um¬

schrift; die innere lautet
SUÄRTVS (wohl sanctus) (-JGGtRU/S :

>) M. u. M. 2, 18, 43 ; HI. u. B. V. 3291. — 9 in. u. B. I. 599. — 3
) Der Stamm ist slavischen Ursprungs, Köln = kahl,

nackt; golz also etwa eine öde Gegend.
5*
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Die äußere Umschrift ist

* Sl MC B. Sl CIVITATIS OB: GRABOWS *
(6. h.: Sanctus hic est sigillum civitatis de Grabowe)

Abdruck an einer ums Jahr 1325 fallenden Urkunde im Lübecker Archiv, dann 1363 im Schweriner Archiv
und 1395 im Lübecker Archiv. Das Siegel stammt sicher noch aus dem 13. Jahrhundert, h

2. O Dm: ^mm, mit dem Bilde des vorigen; der heilige jedoch ohne schein um den Aopf. Umschrift innen
SAHGTVS * GSORRIVS •

aU1?Cn * S’ BIVITATIS * GRABOWS *
Dies H37\ im Lübecker Archiv vorkommende kleine.re Siegel war sicherlich das Dekret. 2)f 3. O Dm: 33mm, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, mit dem Bilde des 5t. Georg; Inschriftenband
im Renaissancestyl um das Heiligenbild gelegt. Lin Abdruck kommt noch 1550 vor.

f 4. Achteckiges Siegel, mittl. Dm: 24 mm. Im ausgebogenem Schilde ein nach oben geöffneter liegender Halbmond,
darüber ein großer Stern; über dem Schilde die Buchstaben 6. G. Ls findet sich zuerst 456h in den Akten,

fi 5. O Dm: 22 mm. Im ausgebogenen, blau schraffirten und oben mit einem muschelartigen Aufsatz versehenen,
Schilde ein links gekehrter Halbmond mit drei Sternen in der Arümmung. Umschrift

* SIGILL CIVITATIS GRABOVIEN
Lin Abdruck kommt zuerst 1667 vor.

f 6. O Dm: 38 mm. Im verzopften, oben mit einer großen Uluschel besetzten, jedoch nicht schraffirten Schilde
das Mappen wie ad 5. Umschrift

DAS GROSSE SIEGEL DER STADT GRABAU
Zweite Hälfte des J8. Jahrhunderts.

t 7. O Dm: 28 mm. Halbmond und Sterne im Bierecksschilde, der mit Blumen umgeben und durch eine offene
Blattkrone bekrönt ist. Umschrift

DER STADT GRABOW INSIEGEL 1797
f 8. O Dm: 25 mm. Wappen und Umschrift ganz ebenso wie ad 7; Jahreszahl 4824.

9- O Dm: 25mm. Wappen und Umschrift ebenso wie ad 7; Jahreszahl 134t, Schild blau gestrichelt.
10. O Papieroblate, Dm: 28 mm. Im gekrönten Bierecksschilde Halbmond und Sterne; Umschrift wie ad 7

ohne Jahreszahl.

Das castrum Grabau wird in päpstlichen Urkunden aus dem Lüde des 12. Jahrhunderts öfter erwähnt.
Die Stadt ist durch den Grafen Bolrad von Danneberg 1252 gestiftet; die darüber noch vorhandene Urkunde
dürfte allerdings — nach dem Lrachten der Ulecklenburgischen Urkundenbuchs-Kommission — wenigstens der
Form nach, und zwar in der Mitte oder der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts, gefälscht sei».-')

Die Stadt bedient sich anfangs ihres Schutzheiligen, des St. Georg, welchem die dortige Pfarrkirche ge¬
weiht war, als Bild ihrer Siegel; das in dem Schilde, auf welchem der heilige sich stützt, stehende Areuz ist das
sehr häufig vorkommende Symbol desselben. Noch im Jahre 1550 führte die Stadt das Heiligenbild; etwa
seit der Mitte des 16. Jahrhunderts jedoch hat Grabow dieses ursprüngliche Siegelzeichen gänzlich verlassen, indem
schon auf einem 1569 zuerst vorkommenden achteckigen Stadtsiegel ein liegender, nach oben geöffneter (oder vielleicht
nach links gekehrter) Halbmond mit einem großen Stern in der Mondsichel, h in eine» Schild eingeschlossen, er¬
scheint. Diese vollständige Aufgabe des alten Bildes, wie sie nur in diesem einen Falle in Mecklenburg bekannt
ist, läßt sich allein dadurch erklären, daß die Stadt jedenfalls nach Linführung der Reformation es nicht mehr für
paffend gehalten hat, noch ferner den Schutzheiligen in ihren Siegeln zu gebrauchen. Als neues Stadtwappen
wurde, vermuthlich durch bloßen Rathsbeschluß, Mond nnd Stern willkürlich festgesetzt. Im ;7. Jahrhundert sind
sodann statt des einen drei Sterne in die Arümmung des Mondes gekommen, und so ist das Wappen bis zur
Gegenwart geblieben.

') m. u. in. 2 , iS, in. u. B. vii. ^79 . - -) m.». in. 2 , is, ,7 . — -) m.». v. 11 . <>83. — 9 wenn rnasch (M.». in. 2 , s. 34)rou einem „liegenden Pferde" mit einem großen Stern darüber spricht, so bat er sich entschieden versehen. Selbstverständlich ist dieser Irr¬
thum, nebst mehreren anderen, in den von Gautsch redigirten „Neuen Siebmacher" übergegangen, da G., wie er in einer Vorbemerkung
sagt, das material für die Abhandlungen und Darstellungen mecklenburgischer Städtewappen durch IN. empfangen hat; er bringt daher
textlich nur etwa dasjenige, was m. als Erläuterung zu den mittelalterlichen StLdtesiegeln schrieb. Die wappeiiabbildungen bei G. sind
großentheils ohne sonderliches Verständniß für heraldische Zeichnung gefertigt und oft in Beihalt der alten Siegelzeichen arg verunstaltet.
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sZ. Grevesmühlen.
(Herrschaft Mecklenburg.)

Mappen.
Gespalten: rechts halber schwarzer Mecklenburgischer Stierfopf in gold, links halbes

goldenes Mühlenrad in roth.

Siegel.

(. Das älteste Siegel zeigt ein Mühlenrad ohne Speichen mit darin stehendem gekrönten Sticrkopf; Abdruck,

dessen Umschrift nicht erhalten ist, im Schweriner Archiv von (276. *)
2. Zweites Siegel; Mühlenrad mit vier Speichen, auf denen ein gekrönter Stierkopf liegt; Umschrift ebenfalls

abgebrochen; Abdruck von (283 im Schweriner Archiv?)
3. O Dm: 7\ mm, mit dem Bilde wie sub 2. Umschrift

* S’: aiVITÄTIS : GR0WGSLIOLQR
Abdruck von (336 iin Schweriner Archiv. 3)

H. O Dm: 42 mm. Im gespaltenen Siegelselde rechts halber gekrönter Stierkopf mit ksalsfell, links halbes

Mühlenrad mit vier Speichen. Umschrift

* saaRGTVM • aivivn • dq grqwqsiiolgr
Abdruck von (350 im Lübecker Archiv?)

Z- 5. O Dm: 6Y mm. Mühlenrad mit vier Speichen, auf denselben der gekrönte Stierkopf mit Halsfell, auf¬

gerissenem Maul und herausgeschlagener Zunge. Umschrift

* siGlRRAm ° araixims ° GRsaaflsiROLOR °

Seit der Mitte des (4. Jahrhunderts häufig vorkommend. 5)

f 6. O Dm: 4-0 nun. Rechts halber gekrönter Stierkops mit herausgeschlagener Zunge, aufgerissenem Maul und

mit Halsfell, links halbes Mühlenrad, neben einander. Umschrift

seaRöxajß ° burgörsizur ° dö ° GReaaessROLöR
Mit dem sigillum ad 5 gleichalterig?)

f 7. O Dm: 27 mm. Im gespaltenen Tartschenschilde rechts halber Stierkopf ohne Halsfell, links halbes Ulühlen-

rad. Uinschrift
Stjullu : rnntakls : greuefmol.

Anfang des (6. Jahrhunderts.

| 8. O Dm: 30 mm. Im gespaltenen Schilde rechts halber gekrönter Stierkopf mit Nasenring, links halbes

Mühlenrad. Umschrift
9t- SIEGER DER STADT GREVESMÜHLEN

Lnde des (8. Jahrhunderts,

f 9. O Dm: 27 nun.
7(0. O Dm: 3(mm.
7 ((. O Din: 26mm.
-f (2. O Farbestempel, Dm: 27 mm, alle mit dem Mappen und der Umschrift des Siegels ad 8.

Grevesmühlen war schon (226 eine Stadt; 7
) sie führte stets das Mappenbild ihrer Landesherren, den

Stierkopf, neben einem redenden Bilde, dem Mühlenrad, in ihren Siegeln. Auf den sigillis sind diese beiden

ganzen Figuren immer derartig mit einander verbunden, daß der Stierkopf in das Mühlenrad gestellt oder auf

dasselbe gelegt ist, während in den Sekreten die Hälften der Zeichen neben einander (ins gespaltene Siegelfeld)

gesetzt werden. — Der Stierkopf in den Grevesmühlener Stadtsiegeln hat sich fast zu allen Zeiten nach seinem

>) m. u. B. II. *385. — 2
) in. 11. B. III. 1692. — ") m. u. B. VIII. 5652. — 9 m. u. m. ,, 8, 9. — ®) m. 11. in. ,, 8, 8. —

9 m. u. in. {, 8, ;o. — 9 B. G. in. I. S. ;or.
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Ebenbilde in den Siegeln der Landesherren gerichtet. So entspricht z. B. seine Darstellung in den Siegeln sud 5
und 6 ganz derjenigen aus dem zweiten (Herzogs-) Siegel Albrechts II.; sicher ist das betreffende Stadtsiegel bald
nach Entstehung des herzoglichen Siegels und, wie aus der vollständig gleichen Arbeit beider geschlossen werden
kann, höchst wahrscheinlich von den: nämlichen Stecher angefertigt.

Noch während des Mittelalters wird das Zeichen des Sekrets in einen Schild eingeschlossen und dies
neue Siegel gleichfalls als dasjenige der Stadt (sigillmn civitatis) bezeichnet. Auf solche Meise hat sich das
Mappenbild, wie es ans dem ältesten secictum vereinigt wurde, auch auf die neuesten Siegel der Stadt übertragen,
so daß die ursprünglich in den sigillis vorgenommene Verbindung des Stierkopfes mit dem Mühlenrade seit dem
{6. Jahrhundert überhaupt nicht wieder zur Anwendung gebracht ist.

Die Wappenfarben sind nach einem alten im Jahre {585 am Rathhause angebrachten Mappen festgestellt.
Das frühere Stadtgerichts zu Grevesnrühlen gebrauchte in seinen Siegeln noch bis zum Jahre {879 das

älteste Mecklenburgische Mappenbild, den Greifen.

*8»

14, Güstrow.
(Herrschaft Merle.)

Mappen.
In roth ein nach links gekehrter, schwarzer Stier vor einem nach rechts gelehnten, grünen

Baum mit fünfzackigen Blättern.

Siegel.
{. O Dm: 76 mm. Im runden Siegelfelde ein nach links gekehrter Stier vor einem schräg rechts gelehnten

Baun:, der oben vier fünfzackige (Epheu-) Blätter, unten neben dem Stamme ein gleiches und ein Dreiblatt
hat. Umschrift * SIGILLVM : (WRCdHSIVM : D - 6VSTR0WQ -

Das Areuz der Umschrift ist in das Siegelfeld gesetzt. — {295 im Güstrow'er Stadtarchiv.-)
2. O Dm: -{0 mm. Nach links gekehrter Stier vor einem nach rechts gelehnten Rosenstock; letzterer oben mit

zwei größeren und zwei kleineren, unten am Stamme mit zwei Rosen. Umschrift* - SGaRGTVffi - BVR6SRSIVJR ■ Dö - 6VZTROW0 •

{567 im Lübecker Archiv?)
ff 5. O Dm: 27 nun, aus dem Mittelalter. Im Tartschenschilde ein schräg links gelehnter Rosenstock, oben mit

vier, unten mit einer Rose, und vor demselben der Stier, nach rechts gekehrt. Umschrift auf verschlungenem Bande
Stgrlü * rösulatu« » gulkrowen

ff {. O Dm: 55mm. Im ausgebogenen, mit verzopfter Aartusche umgebenen Schilde ein nach links gekehrter
Stier, auf einem Erdboden stehend, vor dem nach rechts gelehnten Rosenstock, welcher nur oben vier Rosen
hat. Umschrift * SIGILLVM CIVITATIS GVSTROVIENSIS 1707

ff 5. O Dm: 59 mm. Iin Schilde ein aufrecht auf Erdboden stehender Roscnstock mit fünf Blumen; vor dem¬
selben der Stier nach rechts gekehrt. Umschrift

* SIGILLUM CIVITATIS GVSTROVIENSIS
Neben dem Schilde die Jahreszahl {709-

ff 6. O Dm: {{mm. Wappenbild wie ad 5, jedoch frei im runden Siegelfelde. Unrschrift ebenso wie bei dem
vorigen; die Jahreszahl fehlt. Das Siegel stammt gleichfalls iroch aus denr {8. Jahrhundert,

ff 7. 0 Dur: {8/{6inm. Aufrecht stehender Rosenstock mit fünf Rosen; vor demselben der nach rechts schreitende
Stier mit erhobenem Schweif. Ohne Unrschrift.

') vid. 4. Anmerk, ad Neubrandenburg. — 3
) 111. u. 111. 9, ;2; 111.11. B. III. 2238. — *) 111. u. HI. 1, 9, \3.
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t 8.

t 9-

•ho.

f u-

O Dm: 24 mm. Im oben zweimal ausgebogenen, mit einem Blumengewinde behangenen Dreiecksschilde,

der von einer Schleife gehalten wird, das Bild wie sub 5. Unischrift
SIEGEL DER VORDEKSTADT GÜSTROW

O Dm: öf mm. Im glatten Siegelfeldc ein ausgerissener, aufrecht stehender Rosenstock, oben mit sechs

Rosen; vor demselben der nach links gekehrte Stier. Umschrift, unten beginnend,

* SIEGEL DER STADT GÜSTROW
Nach dem Jahre (858 gestochen.

O Dm: 42 mm. Im Bilde dem ältesten Siegel »6 s
nachgeahmt; unter dein Stier die Jahreszahl (228. Umschrift

* : SIQGGL : DGR : STJIDT : 6VSTROW:
Stempel im Jahre (880 gefertigt.
O Papieroblate, in allen Theilen dem Siegel ad (0 gleichend.

Die vier fürstlichen Gebrüder Johann, Nicolaus, Heinrich und pribislav bestätigten unterm (. Noventber

(228 die von ihrem Vater Heinrich Borwin II. geschehene Stiftung der Stadt Güstrow und verliehen derselben das

Schweriner Stadtrecht; h nach der ersten Landestheilung ((229) gelangte sie an das Fürstenhaus IVerle.

Die Stadt gebraucht in ihren ältesten Siegeln einen Baum, und stellt vor denselben einen nach links ge¬

wendeten ungekrönten Stier, welcher ohne Zweifel das landesherrliche Bild, den Stierkopf, vertreten soll. Der

Bannt scheint hier nur als allgemeineres städtisches Symbol 2) ohne spezifischen Tharakter gedacht zu sein. Dafür

spricht, daß er im sigillum und im secretum von verschiedener Gestalt ist; im ersteren hat er fünfzackige epheu-

artige Blätter, im letzteren statt der Blätter Röschen. Der Rosenstock des Sekrets ist in der Folge und bis in die

neueste Zeit aus den Siegeln beibehalten; er wächst häufig aus einem — durchaus nicht der heraldischen Eigenart

entsprechenden — Erdboden hervor, und der Stier ist bald nach links, bald nach rechts gekehrt. Das Siegel ad 9

entspricht dem im Thronsaal des Schlosses zu Schwerin angebrachten Stadtwappen, für welches das alte secretum

als Muster gedient hat. Die neuesten Siegel rc. haben das Wappen demjenigen des ältesten sigillum nachgebildet?)

Die der desfallsigen heraldischen Rege! 4) zuwiderlaufende rothe (farbige) Tinktur 6
) des Feldes läßt sich

seit der ersten Hälfte des (7. Jahrhunderts bestimmt nachweisen.

so. hagenow.
(Grafschaft Schwerin.)

Mappen.
In roth das Brustbild eines Bischofs mit natürlicher Gesichtsfarbe, goldener Nlitra

und in goldenem Gewände.

Siegel.

(. O Dm: 54mm. Brustbild eines infulirten Bischofs, aus einem Gitter hervorragend. Umschrift

S' + OPIDI 4 IiÄGhOnOWfl S*
(420 im Schweriner Archiv. '9

>) m. u. B. I. 359. — 2
) vid. Anmerk. 3, Seite 26. — *) Ich hielt es deshalb für zulässig, das Stadtwappen gleich¬

falls unter Berücksichtigung des sigillum zu geben, insbesondere, weil dadurch sich rothe Rosen im rothen Felde vermeiden ließen.

— 4
) Lin Bild darf nicht farbig oder metallen im gleichen Felde gemalt werden, sondern es soll Farbe nur auf Metall stehen und um¬

gekehrt. Da, wo dieser Grundsatz — wie hier — nicht befolgt ist, liegt meistens ein Irrthum vor, indem bei alten Wappen die Metalle

sich häufig im Laufe der Zeit verändern; namentlich wird das Gold leicht roth, Silber schwarz oder blau. wenn man vielfach ältere

kolorirte Wappen in Handschriften u. s. w. zu sehen Gelegenheit gefunden hat, so läßt sich gerade die Verwandlung des Gold in

roth leicht begreifen: da, wo das aufgelegte Gold abgesprungen, scheint allenthalben der rothe Grund, mit dem es unterlegt war,

durch. Ls wäre deshalb sicherlich erwünscht, auch dem Felde des Güstrower Stadtwappens wieder zu seiner sachgemäßen goldenen

Tinktur zu verhelfen. — 8
) vid. 5. Anmerk, ad Friedland und wegen der Vorderstädte B. G. M. II. S. 645. — 6

) M. u. M. 2, 20, 36.



§0

f 2. O Dm: 26mm. Ganze Figur eines Bischofs, der in der Rechten den Krummstab hält und die Linke auf
die Brust legt. Umschrift

8- DER STADT HAGENOW
Neben dem Bilde, welches in die Umschrift hineinragt, die Jahreszahl (628.

si 3. O Din: 2(mm. Bild wie ad 2. Umschrift
KLEINERES SIEGEL DER STADT HAGENOW

Ende des (8. oder Anfang des (9. Jahrhunderts,
f O Dm: 2st mm, mit dem Brustbilde des Bischofs. Umschrift

* SIEGEL DER STADT HAGENOW
Seit (88( im Gebrauch.

Bereits unter Bischof Isfried von Ratzeburg (((80—(2(H) wird Hagenow genannt; Isfried kam hier— nach einer undatirten Urkunde—mit dem Grafen Heinrich von Danneberg zusammen, um sich über Zehnte u. s. w.
zu vergleichend) Hagenow hatte schon damals eine Burg und eine Kirche, denn es werden unter den Zeugen
dieser Urkunde der Priester Wilhelm und der Ritter Friedrich in Hagenow aufgeführt. Im Jahre (326 2) ver¬
läßt Gräfin Richardis von Schwerin ihrem Netter, dem Grafen Heinrich, das ihr als Leibgedinge verschriebene
„dorp tu Haghenowe“ und (527 3) wird Land und Schloß Hagenow der Tochter dieses Grafen, Uteriflava, bei
ihrer Verheirathung mit dein Grafen Johann von Holstein als Leibgedinge ausgemacht. Wahrscheinlich wurde
Hagenow zur Stadt erhoben, nachdem Herzog Albrecht von Mecklenburg im Jahre (338 die Grafschaft Schwerin
erworben hatte; (370 wird es zuerst als Stadt aufgeführt, war jedoch noch bis zum Jahre 1734 amtssässig.In das älteste bekannte Siegel 8ub 4 setzt die Stadt Hagenow das Brustbild eines Bischofs. Das durch
über einander gelegte Stäbe gebildete Gitter, aus dein das Bild hervorsieht, scheint darauf hinzuweisen, daß die
Darstellung des Bischofs Ludolph I. von Ratzeburg in GefangenschaftH beabsichtigt ist; eine päpstliche Kanonisation
hat er zwar nie erlangt, doch ward er als Heiliger in der Diözese Ratzeburg, also auch in Hagenow, verehrt.
Die Ansicht, daß in dem Brustbilde des infulirten Bischofs ein Heiligenbild zu befinden ist, wird durch einen in
der Kirche zu Hagenow vorhandenen alten geschnitzten Altar unterstützt, der unter anderen Heiligen auch einen
solchen zur Darstellung bringt, welcher eine Bischofsmütze vor die Brust hält.3)

Das Siegel sub 2 vom Jahre >628, sowie dasjenige sub 3 haben statt des anfänglichen Brustbildes die
ganze Figur eines Bischofs; in neuester Zeit ist man auf das erstere zurückgegangen?)

(6. Neu-Kalen.
(Herrschaft Rostock.)

Mappen.
In silber ein rothes Stadtthor, unter welchem das Wappen der Rostocker Fürsten (goldener

lSchild tnit schwarzem Rostocker ^tierkopf, Helm ntit eitler ausgerichteten natürlich gefärbten
Rosette von Pfauenfedern) steht.

Siegel.
(• O Dm: 60mm. Ein Stadtthor, bestehend aus zwei dreifach gezinnten Seitenthürinen, deren jeder sechs

Fenster und nach innen eine dreimal gezinnte, gestützte Platte hat; zwischen den Thürmen eine runde Wol
bung, auf welcher ein breiter Thurm mit drei Fenstern, Zinnenplatte und spitzem Dach. Unter dem Thore

') rn. u. B. I. 150 ; rn„ G. d. *?. R. s. 89; nt. I. rz. xx„ 5.5:2. — 9 in. 11. r?. vn. 9735. - -) in. 11 . B. vu. 4854. —4
) viel. Hl., (S. d. B. R. S. 145. — 6

) Hl. 3- B. XX 5. .324. — 6
) Das kfagenowcr Ltadtwappen des Schweriner Thronsaals hat dasUerkergitter nicht; deshalb mußte es in meiner Zeichnung gleichfalls fehlen. Seine Rekonstruirung wäre als bezeichnender Theildes Lildes jedoch sehr erwünscht.



o §(

ein nach rechts gelehnter Dreiecksschild mit gekröntem Stierkopf, über welchem ein Aübelhelm mit einer

aufgerichteten Federrosette steht. Umschrift
* LKSILLVM : UIVlTRTlL : 06 : (JÄLÄHT

(285 im Schweriner Archiv?)
f 2. O Dm: ^5mm. Dreiecksschild mit einfachem gekrönten Stierkopf. Umschrift

* 8' G0RLVLV5N - aiVITÄTIS ÖÄLÄT
Abdruck von (599 irrt Stettiner Archiv. Ts war dies unzweifelhalft das Sekret.

-f 3. O Dm: 35 mm. In rundem Felde ein gekrönter Stierkopf mit Halsfell und Nasenring. Unischrift
DER - STAT . NIENKALEN . SIEGEL . 1701 -

f q. O Dm: (((mm. Im Bilde dem ältesten Siegel sub ( nachgeahmt. Umschrift
«k> : Liege!: der;: Ltadt: Reu-Kalen :

f 5. O Dm: 3;mm, mit dem Bilde des vorigen. Umschrift

* : SIEGEL DER STADT NEU-KALEN :

Der Ort Aalen, oder vielmehr die dortige Burg, wird schon in der die Bewidinung des Alosters Dargun

betreffenden Urkunde des Fürsten Aasimar von Pommern iin Jahre ((?4 genannt?) Etwa un,s Jahr (24(0 hatte

Fürst Heinrich Borwin von Rostock hier eine Burg erbaut und neben derselben eine Stadt,— Alt-Aalen — ge¬

gründet. Der letzteren verlieh Heinrich Borwin im Jahre (255 3) ein Privilegium; sie verlor aber bald derartig

an Bedeutung, daß Fürst Waldemar von Rostock am 5. Juni (28(H „die stadt Kalandt in dat dorp, welker

genomet was Bugelmast“ verlegte und auf diese „stadt Nienkalandt“ alle Gerechtigkeiten, welche die alte Stadt

besessen hatte, übertrug. Alt-Aalen sank im kauft der Zeit wieder zum gewöhnlichen Dorf herab.

Das Stadtzeichen des ältesten Siegels ist ein Thor als Sinnbild für die Stadt, deren kandesangehörigkeit

durch das unter das Thor gesetzte vollständige Wappen (Schild und Helm) der Rostockcr Fürsten bezeichnet wird;
das Helmkleinod des Herrschaftswappens hat hier die Gestalt einer aufgerichteten Federrosette. <Ls muß dahin¬

gestellt bleiben, ob in dieser Darstellungsweise etwa nur eine Verunstaltung der mit Pfauenfedern besteckten kreis¬

förmig gebogenen Rostocker Stierhörner zu befinden ist, oder ob (wofür die bekannten Siegel jedoch keinen weiteren

Anhalt geben) die Rostocker Fürsten noch ein anderes Helmzeichen in Form einer Federrosette, — vielleicht als

Gegensatz zu den beiden gekreuzten des Hauses Werke, — führten.

Das Siegel (Sekret) sub 2 zeigt nur das Herrschaftswappen, den gekrönten Rostocker Stierkopf, und ist

dieser auch in das spätere eigentliche Stadtsiegel sub 5 — allerdings in der Gestalt des Alecklenburgischen mit

dem falschen Nasenring — übergegangen. Für die neuesten, nach (858 gefertigten Siegel ist das ursprüngliche

Bild des sigillum mit Recht wieder zur Anwendung gekommen.

XI. Arackow.
(Herrschaft Werke.)

Mappen.
In gold der werle'sche schwarze ^-tierkopf.

Siegel.
-f

(. O Dm: 54 mm. Lude des (8. Jahrhunderts. Gekrönter Stierkopf mit Halsfell und Nasenring. Umschrift

STADTSIEGEL ZU CRACKOW

t 2. O Dm: 25 mm, mit dem Bilde des vorigen und gleicher Umschrift,

ff 3. O Farbestempel, Dm: 25 mm. Bild wie ad (. Umschrift
STADT SIEGEL ZU KRACKOW

') in. u. nt. \2 , 2s; nt. u. B.m. (eso. - ä
) nt. u. B. i.nt. y B. xil. 5. 457 ff. — -) nt. u. B. II. 7(Z. -«)m. u. B. III. (58(.



Die Stabt Kracfom wirb zuerst in einer Urkunbe bes Fürsten Nicolaus von Merle von (298 genannt;
sie ist jeboch Ater, ba in bieser Urkunbe von Freiheiten ber Stabt bie Rebe ist, welche ihr von ben Vorfahren bes
Fürsten verliehen worben?)^

Irn Jahre (307 geschieht ber Rathmänner ber Stabt Krackow Erwähnung;^) sie hatte also von Anfang
an eine berjenigen ber übrigen Mecklenburgischen Stabte gleichenbe eigene Verwaltung, unb cs werben baher auch
wohl ältere Krackower Stabtsiegel existirt haben. Leiber ist von ihnen nichts erhalten; bie neueren zeigen ben
Mecklenburgischen Stierkopf, also bas kleine lanbesherrliche Mappen, ohne irgenb ein Beizeichen.

Durch bie Feststellung ber Stäbtewappen für ben Thronsaal bes Schweriner Schlosses ist bem Sticrkopf
hier biejenige Gestalt gegeben, in welcher er von ben Merle'schen Fürsten geführt würbe.

18. Kröpelin.
(Herrschaft Rostock.)

Wappen.
)n blau ein nach links kriechender Krüppel mit silbernem Gewände, naturfarbigem

Gesicht und Händen, braunem Hute lind braunen Holzschuhen an den Fußstummeln und in
dett fänden; über detn Krüppel ein goldener Schild mit dem schwarzen Kostocker StierFopf.

Siegel.
(. O Dm: 67mm. I>u, mit brei- unb sechspunktigen Blumen bestreuten, runben Felbe ein nach links kriechenber

Krüppel mit um ben keib gegürtetem Rocke, einem Spitzhut unb polzschuhcn an ben Füßen unb in ben
Hänben; über bemselben ein links gelehnter Schilb mit gekröntem Stierkopf. Umschrift* LI6MUVM - ClädSÄTIS • (IROPÖLm -

Abbrücke von (306, (307, (322 unb zwei Mal von (325 iin Schweriner Archiv?)
2. Kleineres Siegel mit bem Bilbe unb ber Umschrift besjenigen ad (; (58( im Schweriner Archiv vorkommenb.

si 3. O Dm: 33 mm. Krüppel nrit weiblicher Bekleibung auf einem Trbboben inr Siegelfelbe sich nach links
fortbewegenb; über ihm im ausgebogenc», aufrecht stehenben Schilbe ein gekrönter Stierkopf mit Nasenring
unb Kalsfell. Umschrift

SIGILLUM CIVITATIS CROPELIN
Neben bem Schilbe bie Jahreszahl (7—74.

f <(. O Dm. 23 mm, bem größeren ad 5 in allen Stücken gleichenb.
si 5. O Farbestempel, Dm: 30 mm, mit bem Bilbe wie ad (. Umschrift

* MAGISTRAT ZU CROEPELIN

Kröpelin ist durch ben Fürsten Heinrich Borwin von Rostock (ebenfalls kurz vor bem Jahre (2<$0 4)
gestiftet. Der Name ber Stabt — ober bes Dorfes, auf besten Felbmark sie gegrünbet würbe — enthält entschieben
einen slavischen Kern; 5) schon frühzeitig würbe ihm aber von ben beutschen Bewohnern eine burch bas platt-
beutsche Ibiom (Kröpel Krüppel, krupen kriechen) leicht erklärliche Bebeutung im beutschen Sinne untergelegt
unb bemzufolge auch ein kriechenber Krüppel,^) burch bas Rostocker Perrschaftswappen vermehrt, in bas älteste

') m. u. B. IV. 2500 . 250,; m. 3. B. XXVII. 5 .,20 ff. - -) IN. u. 15. V. 3202 . — ») m. u. IN. 2. {6. 34; m. 11. B. V. 3«6.
— 4) IN. U. B. I. «>42. — *) Altflav. hrop schnarchen oder kropa Tropfen (IN. 3- XXXXVI S. 77.); ob darin kiepelice —
Wachtel (IN. 3. 15. VI. 5. 53) gefunden werden samt, erscheint wob! fraglich. —

®) Das Bild ist möglicher weise noch in dritter
Hinsicht ein redendes, indem der Krüppel auch mit einem Kropfe ,plattdeutsch Krop) ausgestattet zu sein scheint.



Siegel gesetzt. — Die Sage, daß die ersten Ansiedler sich init der Bitte an den tandesfürsten (?) gewendet hätten,
ihnen soviel Land zu schenken, als ei» Krüppel, der unter ihnen sei, in einem Tage umkrieche» könne und daß,

nachdem dieser Bitte gewillfahrt worden, der Krüppel nun dasjenige Land umkrochen habe, welches noch heute

zur Stadtfeldmark gehöre, ist sicher nur zur Erklärung des Stadtnamens in neuerer Zeit erfunden. — Auf den sub
3 und 4 beschriebenen Siegeln findet sich dem Anschein nach ein weiblicher Krüppel; vermuthlich nahm man den

Namen „Kröpelin" für gleichbedeutend mit „Krüppelin".

«§*

J9- Sactge.
(Herrschaft Merle.)

Wappen.
Zn gold der schwarze werle'sche ungekrönte Stierfopf mit einer wachsenden, rochen

i'tlie zwischen den Hörnern.

Siegel.
(. O Dm: 36 mm. Zm runden Siegelfelde ein ungekrönter Stierkopf, zwischen dessen Hörnern eine große kilie

hervorwächst. Umschrift * SI6ILLVOI X CttVITÄTIS X LKW0
(355 im Schweriner Archiv, (393 im Lübecker Archiv?)

f 2. O Dm: 55 nun. Bild wie ad (; Umschrift
Stgtllum K® vpldt laive

(56( im Archiv der Stadt Wismar?)
f 3. O Dm: 35 mm. Zm Schilde ungekrönter Stierkopf ohne Lilie; zwischen Ansang und Ende der Umschrift

X SIGILLVM X CIVITATIS X LAWREI/IIS
ein Engelsköpfchen. (759 angefertigt.

f O Dm: 25 mm. Ungekrönter Stierkopf ohne Lilie im Schilde. Umschrift oben

STADT = SIEGEL
und unten in wagerechter Linie

LAAGE
(805 angefertigt.

f 5. O Farbestempel, Dm: 25 mm. Zm Schilde der Stierkops mit kilie. Umschrift oben.
STADT LAAGE

f 6. O Dm: 26 mm. 3»t Schilde ungekrönter Stierkops mit ausgeschlagener Zunge und der kilie zwischen den

Hörnern. Umschrift oben STADT, unten LAAGE; der Raum zwischen beiden Worten durch Sterne, an

jeder Seite des Schildes stehend, ausgefüllt,

f 7. O Papieroblate, dem Siegel ad 6 getreu nachgebildet.

kaage erscheint zuerst urkundlich als Stadt (270,9 in welchem Jahre Fürst Nicolaus I. von werle ihm
das Eigenthum einer Wiese zur Stadtfeldmark verleiht.

Die Stadt gebraucht auf dem sigillum sub (, dessen geringer, etwa den Sekreten der übrigen Städte gleich¬

kommender Umfang auffällt, das Bild ihrer Landesherren, den Stierkopf — jedoch ungekrönt —, zwischen dessen

Hörnern eine wachsende Lilie steht. Als mittlerer Fleuron der gewöhnlich mit drei kilienzinken versehenen Krone

') m. u. m. u, 22. — s
) m. ii. m. i, 5 .2o. — ') in. u. B. n. »so.

6*



des Stiersopfes kann diese tilie wegen ihrer Größe kaum aufgefaßt werden; vielmehr wird man sie als ein feiner
selbstständigen Bedeutung nicht entbehrendes Beizeichen betrachten müssen?) Ueber diese Eigenschaft der wachsenden
Eilte ist man sich anscheinend noch im ch. Jahrhundert klar gewesen, indem sie sich auf dem Siegel sub 2 erhalten
hat, auf denen sub 3 und 4 aber ganz fortgelassen ist.

«8*

20. Lübtheen (Kecken).

Wappen.
Gespalten: rechts silberne Schlägel iittö Tisen, kreuzweise über einander gelegt, in roth;

links halbe, auf halbem grünen Verge stehende grüne Tanne, an welcher ein rother Löwe
emporsteigt, in silber.

Siegel.
t O Dm: 35mm. Im unten abgerundeten, von einer Renaissance-Aartusche umgebenen, gespaltenen Schilde

rechts Schlägel und Eisen gekreuzt, links halbe Tanne auf halben. Berge, an welcher ein köwe emporsteigt. Umschrift

MECKLENBURG- FLECKEN LÜBTHEEN
( 18S0 j

f 2. O Farbestempel, Dm: 32mm, mit Bild und Umschrift ganz ebenso wie ad
f 3. O Dm: 3s mm. Wappen wie ad s in, halbrunden Schilde, welcher im damascirten runden Siegelfelde steht.

Umschrift
Uiecklenburgilcher Blecken Lübtheen

- 1880 -

Der Flecken Lübtheen erhielt unterm 3f. ULirz ;875 eine am {. Juli desselben Jahres in Kraft getretene
Gemeinde-Ordnung; das Wappen, wie es in den beschriebenen Siegeln geführt wird, ist nach Allerhöchster Approbation
durch Reskript des Großherzoglichen 'Ministern des Innern d. d. Schwerin, 28. Oktober f880 festgesetzt worden.

kübtheen liegt in der sogenannten Iabelhaide. Die ältesten christlichen Landesherren der dortigen Gegend
waren die Grafen von Danneberg, denen das Land Jabel durch Heinrich den Löwen verliehen wurde; hierin hat
die Wahl des an der Tanne aufsteigenden Löwen für das Wappen des Fleckens seinen Grund. Schlägel und Eisen,
als Symbole des Bergbaues, beziehen sich auf das seit etwa 50 Jahren bei Lübtheen in Betrieb stehende Gypswerk.

2>. Liibz.
l Herrschaft Mecklenburg.)

Mappen.
In gold der schwarze Mecklenburgische ^tierkops, beseitet von zwei rothen Sternen.

') wegen lferlcitung der Lilie vid. Wappen der Stadt Gneien.
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Siegel.

f (. O X)m: 29 mm. 3m ausgebogenen Schilde ein gekrönter Stierkopf mit Nasenring, beseitet von zwei Sternen.
Umschrift * SIGIL CIVITATIS LEVPTZ ©XS

. Zweite Hälfte des s7. Jahrhunderts; Abdruck von \670. 1)
f 2. 0 Dm: 2s/s8mm. Frei im ovalen Felde gekrönter Stierkopf mit großem Nasenring, beseitet von zwei

Sternen. Umschrift
SIGEL - CIVITATIS LVBTZ

Gtwa aus deni Anfang des s8. Jahrhunderts.
-j- 3. O Dm: 20mm, mit einfachem ungekrönten Stierkopf, beseitet von zwei kleinen Sternen. Unischrift unter

dem Bilde
STADT LUBZ

f 4. O Dm: 36 mm. Gekrönter Stierkopf mit Halsfell und Nasenring, daneben zwei Sterne, im Phantasie-
Schilde, auf welchem eine offene Arone steht. Unter denn Schilde in grader Linie

STÄDTLÜBZ
f 5. O Dm: 27mm, mit Bild wie ad 2. Umschrift

SIEGEL DER STADT LUBTZ 1805
f 6. O Dm: 25 mm, mit Bild und Umschrift wie ad

f 7. O Dm: 25 mm, mit Bild wie ad 2. Umschrift
SIEGEL DER STADT LÜBZ

Lübz kommt zuerst als Dorf im Jahre {27q 2) vor und wird noch bis in die zweite Hälfte des Jahr¬
hunderts hinein ein Dorf genannt. Die Stadt ist vor dem Jahre >370 gegründet; sie blieb während des Ulittel-
alters ohne wesentliche Bedeutung und war bis {760 amtssässig.

Gin älteres städtisches Siegel, als das snb ; beschriebene ist nicht bekannt geworden; es hat das landes¬

herrliche Mappenbild, den Stierkopf, beseitet von zwei Sternen, in einen Schild eingeschlossen, und so führen das
Zeichen, mit öfterer Hinweglassung des Schildes, auch die späteren Stadtsiegel.

Die Sternlein neben dem Stierkopf mögen wohl nur zur Füllung leeren Raumes in Anwendung gekommen
fein, sie bilden also wahrscheinlich keinen wesentlichen Bestandttheil des Lübzer Stadtwappens; ihre Uonservirung
erscheint aber deshalb schon empfehlenswerth, uni durch sie dieses Mappen von demjenigen der Stadt Rehna,
welches gleichfalls nur aus dem Mecklenburgischen Stierkopf besteht, zu unterscheiden.

22. Ludwigslust.
Wappen.

Gespalten: rechts in gold der halbe schwarze Mecklenburgische StierFopf; links in blan
ein halber natürlich gefärbter Aosenstock aus grünem Boden hervorwachsend, beseitet oben von
einem silbernen Zohanniterkreuz, unten von einer ausgerichteten goldenen Adlerfänge.

Siegel.
-j-

s. O Dm: 38 mm,

f 2. O Dm: 3j mm,
f 3. O Papierstempel, Dm: 3s mm,

') M. U. M. [, S. 3. — ») M. 11. B. II. [522 .
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f 4. O Farbestempel, Dm: 3| mm,

f 5. O Papieroblate, Dm: 28mm, haben sämmtlich im gespaltenen runden Felde rechts den halben gekrönten
Stierkopf der Herrschaft Mecklenburg, links einen aus Erdboden hervorwachsenden halben Rosenstock, beseitet
oben von einem Zohanniterkreuz, unten von einer aufgerichteten Adlerfänge. Umschrift bei allen

* SIEGEL DER STADT LUDWIGSLUST 1876

Der Ort Ludwigslust wurde bei dem in der Nähe des Dorfes Alenow belegenen fürstlichen Jagdschlösse
durch Herzog Christian Ludwig (U08—(7^8) angelegt, I7Y2 zum Flecken mit besonderer Gerichtsbarkeit erhoben
und, nachdem er 1848 noch durch das Domanialdorf Aleinow (Alenow) vergrößert war, am 28. Februar 1876
mit Stadtrecht bewidmet.

Die landesherrliche Verleihung des Stadtwappens vom (6. Juni >876 hat folgenden Wortlaut:
„Als Wappen verleihen Vir der Stabt Ludwigslust einen gespaltenen Schild, rechts einen an

„die Theilungslinie angeschlossenen halben schwarzen 5tierkopf niit Halsfell, ausgeschlagener rother
„Zunge und goldener Lilienkrone im goldenen Felde; links in blauem Felde neben einem an die
„Theilungslinie angeschlossenen blühenden Rosenstock eine aufgerichtete goldene Adlerklaue, gernehrt durch
„ein über der Alane schwebendes silbernes Zohanniterkreuz."

Rosenstock und Adlerklaue sind den: Wappen der von Alenow — welche zwei Adlerklauen neben einen:
Rosenstock führten — entnommen. Das Terrain, auf welchem die jetzige Stabt Ludwigslust steht, befand sich in
früheren Jahrhunderten im Besitz dieses Geschlechts. Stammvater desselben war anscheinend „Hermannus de
Clenow“, welcher zuerst in einer Urkunde von 1294 l) genannt wird; am 6. Juni (6(6 verkauften die von Alenow
ihr altes Lehen an die Landesherren; die Familie war darauf im Amte Stavenhagen angesessen, wandte sich gegen
Ende des (7. Jahrhunderts nach Dänemark und starb dort etwa (00 Jahre später aus. — Das Zohanniterkreuz
über der Adlerklaue soll aus das seit (83( zu Ludwigslust bestehende Stift Bethlehem, ein Diakonissen - Mutterhaus
und Arankenhaus, hinweisen.

25. Malchin.
(Herrschaft Werke.)

Wappen.
Zn gold Zwei rothe Thorpfeiler, zwischen welchen oben ein ausgeschweiftes rothes Kreuz

und unten der schwarze IVerle'sche Stierfopf stehen.

Siegel.
(. O Dm: 79 mm. 3m runden, mit Sternchen bestreuten Siegelfelde ein gekrönter Stierkopf zwischen zwei schlanken,

in vier Abtheilungen getheilten Thürmen oder Thorpfeilern, jeder mit einer vierfach gesinnten, durch Streben
gestützten Mauerplatte bedeckt; über den: Stierkopf ein großes ausgebogenes Areuz. Umschrift

* SIGILLVII OIVITIITIS ITHLÖGIiItl
Abdruck von U46 im Schweriner Archiv. 2)

2. O Dm: H2mm, mit einem ungekrönten Stierfopf, auf welchem zwischen den Hörnern ein ausgebogenes Areuz
steht; die Balken desselben enden in je drei Spitzen. Umschrift

* saaiiexvi i aiviTÄTis mklcuiih
Abdruck von (367 im Lübecker Archiv?)

3. Mittelalterliches Siegel ((322 im Ratzeburger Archiv) mit dem Stierkopf des Sekrets sub 2 und der Umschrift

* stgtllü * rtvtiat' « malchU)

') m. u. rr. III. 2Z0P — ') IN. u. IN. 10, IN. u. B. X. 6697 . ') IN. u. IN. 1,10, (8. — 4
) IN. u. IN. I, s. ,8.



f 4- O Dm: 27 mm. Gekrönter Sticrfopf mit Nasenring, ohne das Areuz. Umschrift
* SIGILLVM - CIVITATIS • MALCHIN

Neben dem Bilde die Jahreszahl (6—04.
f 5. O Dm: 47 mm. Dem ältesten Sekret im Bilde nachgeahmt. Umschrist

* SECRETVM CIVITATIS • MALCHIM : 1724
f 6. O Dm: 36 mm. Gekrönter Stierkopf zwischen zwei zinnenbekrönten Thorpfeilern; über dein Aopse ein roth

schraffirtes Areuz. Uinschrift
SIGILLVM CIVITATIS MALCHIN

m 1858

f 7. O Papieroblate, Dm: 28 mm, mit Bild, Umschrift und Jahreszahl wie ad 4.

Fürst Nicolaus von Werle stiftete die Stadt Malchin, und verlieh ihr unterm 7. April (256 1) das Schweriner
Stadtrecht. In das älteste sigillum sind als städtisches Symbol' zwei schlanke Thürme oder Thorpfeilcr gesetzt;

zwischen ihnen steht als Hoheitszeichen der gekrönte Stierkopf und über demselben ein großes Areuz von nuttelalter
licher Fon». Der Ursprung und die Bedeutung des letzteren läßt sich nicht erweisen; es ist auf dem secretum,
wenn auch in etwas anderer Gestalt, als eigenartiges Beizeichen dem hier ungekrönten Stierkopfe hinzugefügt,

wogegen die Thorpfeiler ganz fehlen. Das Bild dieses ältesten Sekrets ist dann in dem mittelalterlichen Siegel
sub 5, welches durch seine Umschrift als eigentliches Stadtsiegel bezeichnet wird, wiederholt; ein Siegel aus deni

Anfang des (7. Jahrhunderts giebt das alte Zeichen fast vollständig auf, indem es nur den gekrönten Stierkopf
(mit Nasenring) zur Darstellung bringt. Noch im ersten Viertel des (8. Jahrhunderts wird das Bild des ursprüng-

lichen Sekrets in einem neueren Stadtsiegel nachgeahmt. Bei der Festsetzung des Wappens für den Schweriner
Thronsaal ist auf das charakteristische Zeichen des sigillum sub ( zurückgegriffen und demzufolge das Siegel sub 6

entstanden, während sich in einer Papicroblate aus der Neuzeit noch der gekrönte Stierkopf mit dem falschen Nasen

ring, nach dem Siegel von (604, findet.

*£*

24. Malchow.
(Herrschaft Werte.)

Wappen.
In blau eine goldene Mauer, mit zwei goldenen L>pitztbürmen; zwischen letzteren oben

ein goldenes herz, unten ein silberner Oogelkopf, der den Schnabel durch einen goldenen Ring
steckt.

Siegel.
O Dm: 45 mm. Im runden Felde zwei auf einer wagerechten kinie stehende Thürme, am Grunde mit
doppelten gerundeten Stützen, in der Mitte mit einer Zinnenplatte und auf dem oberen Stockwerk mit einem
dreieckigen, oben und an den Seiten mit einem Anopfe gezierten Dache; zwischen den Thürmen oben ein

herz, unten ein Vogelkopf, der den Schnabel durch einen Siegelring steckt. Umschrift

* s- aiviTims • jMiuiiiov
Abdruck von (366 im Archiv des Alosters Malchow. Das Siegel dürfte der 2. Hälfte des (3. Jahrhunderts

angehören?)
2. O Dm: 45mm, mit dem Bilde des vorigen, jedoch ohne den Vogelkopf nebst Ring. Umschrift

* S’ dOMSVLVII IM HÄLdhOWB
(353 im Schweriner Archiv?)

') m. u. B. l 449. - ') m. u. B. VI. ;-ü,; IN. I. r?. XXXII. f. 45. - *) m. u. IN. I. u. 22.
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5. Kleines Siegel, M3 vorkommend, welches die beiden Thürme zu einem Thorgebäude vereint, mit Mauer
werk zu beiden Seiten; das Thor ist offen und mit einem halb heruntergelassenen Fallgitter versehen; zwischen

den Thürmen schwebt das Herz.H

ff 4. O Dm: 0 mm. Im runden Felde ein rundbogiges Thor mit Fallgitter, flankirt von Mauerwerk; auf
letzterem je ein Thurm mit spitzem Dach; zwischen den Thürmen über dein Thore ein Herz. Umschrift

CIVITAS - MALCHOW • ANNO - 1640 -

f 5, O Dm: 42 mm. Im ausgebogenen Schilde, welcher von Ranken beseitet und oben mit einem gesternten
Bande verziert ist, das Bild des Siegels sub 4. Umschrift' * SIGILLVM « CIVITATIS * MALCHO * VIENSIS * 1707 *

ff 6. O Dm: os mm. Wappen wie sub 5 im gleichen Schilde. Umschrift
ff SI0ILLVM - CIVITATIS . MALCHOVIENSIS ff 1769

f 7. O Farbestempel, Dm: $ mm, in allen Theilen dem Siegel ad 4 entsprechend; das Bild jedoch im aus¬

gebogenen Schilde.

ff 8. O Dm: 25 mm, dem ad \ beschriebenen ältesten Stadtsiegel nachgebildet. Umschrift
* s: aiviTims * simLaiiOv

ff 9- O Papieroblate, überall dem Siegel ad 8 gleichend.

Die Stadt Malchow ist durch Nicolaus I., Fürsten von Werte, gestiftet; am 14. Ulärz 1235*) wurde ihr
das Schweriner Stadtrecht verliehen.

Das Stadtzeichen besteht sowohl im sigillum, als im secretum aus zwei auf einer Bodenlinie — oder
vielmehr auf einer Mauer — stehenden Thürmen I) zwischen denen oben ein Herz schwebt; im sigillum ist dies
Bild vermehrt durch einen unten zwischen die Thürme gesetzten Vogelkopf, der den Schnabel durch einen Siegel¬
ring steckt. Das Herz zwischen den Thürmen ist wohl für eine Anspielung auf das im Jahre I2ft8 an das
südliche Ufer des Fleesensee-Arms, der Stadt Malchow gegenüber, von Röbel her verlegte Nonnenkloster gehalten
worden; allein man muß mit Lisch H dahin übereinstimmen, daß die Stadt schwerlich von einem außerhalb ihrer
Grenzen belegenen Kloster ein Zeichen in ihre Siegel würde aufgenommen haben und daß die Hinweisung auf das
Kloster durch ein Herz für jene kräftigen Zeiten etwas empfindsam zu sein scheine. Ueberdies ist allem Anschein
nach mindestens das Siegel sub 1 älter, wie das Kloster bei Malchow. Denkbar wäre es vielleicht, daß die
Absicht vorgelegen hat, oben zwischen die Thürme ein Hoheitszeichen, etwa einen Schild mit dem Wappen der
Landesherren, anzubringen, daß aber der verbliebene Raum sich daftir als zu klein erwiesen und daß so die ver¬
unglückte Form des Herzes entstanden sei; jedoch auch dies ist wenig wahrscheinlich, da ein derartiger Fehler bei
Anfertigung des sicher um einige Jahrzehnte jüngeren Sekrets, zu welcher Zeit die Bedeutung des Zeichens offenbar
noch sehr wohl bekannt sein nuißte, gewiß nicht unberichtigt geblieben sein würde. — Die Herleitung und Bedeutung
des unten zwischen den Thürmen in: ältesten Siegel der Stadt sich findenden Vogelkopfes mit dem Ringe ist ebenfalls
jetzt nicht mehr zu ergründen. Ob er vielleicht mit dem Wappen der eng mit der Geschichte von Ulalchow ver¬
bundenen Familie Swartepape, die über dem Schilde ein Pelikansnest ftihrt, in Verbindung zu bringen sei, muß
dahin gestellt bleiben; Lisch bezeichnet das auch nur als eine Möglichkeit. Die Familie von Flotow, welcher etwa
ums Jahr 1.540 Stadt und Land Malchow von den Werle'schen Fürsten verpfändet wurden, hat zwar als Helm¬
kleinod einen Vogel mit einem Ringe in: Schnabel zwischen zwei Hörnern; alte klare Helmsiegel dieser Familie
sind aber nicht aufgefunden und außerdem ist das sigillum der Stadt bedeutend älter, wie der von Flotow'sche
pfai:dbesitz.

9 IN. u. IN. :, Seite 20. — «) in. U. B. I. 433. — 3
) Ls ist nicht zutreffend, wenn im Bd. VI. des IH. U. B. 5. 335 und

Bd. XXXII. S. -p: der HI. 3- B. die Thürme als in Vellen stehend bezeichnet sind; das, was man anscheinend dafür gehalten
hat, sind vielmehr bogenförmige Stützen; Wellen werden in ganz anderer weise — vid. Sülze, waren — zur Darstellung gebracht.
Dadurch wird midi die Annahme, daß diese „Wellen" ans die Lage der Stadt >an einem Arm des Fleefensees) hindeuten sollten,
hinfällig. — Die Thürme stehen nicht etwa auf einem Erdboden, sondern der durch die wagerechte Linie gebildete Kreisabschnitt des
Siegelfeldes wird als INauerwerk gedacht werden müssen, selbst wenn INauersteinstriche in ihm nicht mehr erkennbar sind; eine glatte
Lrdbodenfläche mit ans derselben hervorwachsenden Bildern entbehrt eines wirklich heraldischen Lharakters. Berge, also Lrd-
erhöhungen, kommen hingegen häufig vor, insbesondere da, wo sie als ein ganz oder theilweise mit dem Namen des das Wappen¬
oder Siegelbild Führenden sinnverwandtes Zeichen (redendes Bild) aufzufassen sind — vid. Goldberg, wesenberg —; von einer
solchen Lrderhöhung ist hier auch nidjt die leiseste Spur erkennbar. — 4) IN. 3. B. XXXII. S. 33 ff. vid. auch S. ;58.
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Seit dem Anfang des (7. Jahrhunderts sind die beiden Thürme des Stadtzeichens zu einem Thorgebäude
erweitert, das Herz steht ebenfalls zwischen den Thürmen des letzteren. Diese Gestalt des Bildes haben die sämmtlichen
folgenden Siegel bis nach der Mitte dieses Jahrhunderts. Das älteste sigillum war gänzlich unbekannt geworden;
erst im Jahre (866 hat es Lisch an einer Urkunde im Alosterarchiv zu Malchow wieder aufgefunden. Das ftir
den Thronsaal des Schweriner Schlosses (857 festgestellte Malchow'sche Stadtwappen beruht daher auf der Wieder¬
gabe des Bildes nach dem ssorstuin; es entbehrt also des Beizeichens des Vogelkopfes mit den: Ringe. Das
letztere ist jedoch in die neuesten Stadtsiegel wieder aufgenommen, und mußte demzufolge nunmehr auch für das
Stadtwappen berücksichtigt werden.

<*g*

25. Marlow.
(Herrschaft Rostock).

Wappen.
In blau der schwarze ungekrönte Rostocker Sstierkops, ans welchem ein nach links gekehrter

goldener Greif hervorwächst.

Siegel.
(■ O Dm: 4( mm. Im runden glatten Siegelfelde ein Dreiccksschild mit ungekröntem Stierkopf, aus dem ein

nach links gekehrter Greif, dessen Schweif bei dem rechten Stierhorn hervorkommt, emporwächst. Umschrift
Llbluuviu öivitätis De mkr(low)

Letzte Hälfte des (4. Jahrhunderts; Abdruck von (570 im Schweriner Archiv. H
f 2. O Dm: 30 nun. Im Schilde das Wappen wie nutz (. Umschrift

* SIGILLVM - CIVITATIS : DE : MARLOW - 91
(694 vorkommend.

f 3. O Dm: 25 mm. Wappenbild wie ad ( frei im Siegelfelde; Slierkopf mit Nasenring. Umschrift
SIGILLVM CIVITATIS DE MARLOW

Ende des (7. Jahrhunderts.
f 4. O Dm: 40 mm. Stierkopf mit Nasenring, auf welchen: ein nach links gekehrter Greif in ganzer Figur

steht, frei im Siegelfelde. Umschrift wie ad 3.

f 5. O Dm: 20 mm, in allen Theilen dem Siegel ad 4 gleichend,

f 6. O Farbestempel, Dm: 26 mm, mit Bild wie ad 4. Umschrift
STADT MARLOW

f 7. O Papieroblate, Dm: 28 mm. Bild wie ad 4. Umschrift
SIEGEL DER STADT* MARLOW *

Zu Marlow befand sich schon gegen Ende des (2. Jahrhunderts eine fürstliche Burg (castrum), 8) das
Dorf (villa) Marlow wird (2(0 3) neben der Burg genannt, (286 H ist von dem Ort (loous) Marlow die Rede.
Ausdrücklich als Stadt (oppidum) wird Marlow zuerst (298 H erwähnt, als Fürst Nicolaus von Rostock das
Landding von Marlow nach Sülze verlegte. Das alte Siegelzeichen der Stadt ist unschwer zu erklären; es verbindet
den anfänglich von den Rostocker Fürsten geführten und auch in: ältesten Siegel der Stadt Rostock stehenden Stier¬

kopf mit dem später von den Herrschern angenommenen Greifen derartig, daß der Greif, hier ausnahmsweise nach

links gekehrt, aus den: ungekrönten Stierkopfe hervorwächst. Trst in neuerer Zeit (Siegel sub 4, 5, 6, 7) ist statt

des wachsenden Greifen dessen ganze Figur auf den Stierkopf gesetzt.

«S*
>> in. u. in. 2 . >ü. 35. — *) m. u. 15.1. >17. — ') m. u. 8. I. vc. — * in. II. 8. III ,8üö. — -) m. u. 8. IV. 318».
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26. Neustadt.
(Grafschaft Schwerin.)

Wappen.
In roth das Brustbild des Apostels Petrus in natürlichen Gesichtsfarben, mit einem

durch Edelsteine und perlen besetzten blauen Gewandsaum am Halse, beseitet von zwei nach
auswärts gekehrten goldenen Schlüsseln.

Siegel.
O Din: 7^ mm. Im runden Felde der Kops des Apostels Petrus, mit gelocktem Haar und Bart, am
Halse mit einem durch Röschen und Punkte geschmückten Gewandsäum; beseitet ist das Bild von je einem
nach auswärts gekehrten Schlüssel. Umschrift

* SIGILLVM - nove oivisätis - glgwg
Abdruck von 1500 im Schweriner Archiv?)

2. Siegel aus dem Ende des (6. Jahrhunderts mit dem Brustbilde des Apostels auf einem dNauerstück von
drei Zinnen, beseitet von den beiden Schlüsseln?) Umschrift

* SIGILLVM + NOVE + CIVITATIS + MECH
f 5. O Dm: 50 mm, mit dem Bilde des vorigen. Umschrift

* NEUSTADT IN MECKLENBURG DEN 27 JULII 1728

f 4. O Dm: 25 mm, mit Bild wie ad 2. Umschrift oben

NEUSTADT
f 5. O Dm: 22 mm, mit Bild wie ad 2, ohne Umschrift,
f 6. O Dm: 27 mm, mit Bild wie ad 2. Umschrift

* MAGISTRAT DER STADT NEUSTADT 1847

t 7. O Papieroblate, Dm: 27mm, dein Siegel ad 6 überall gleichend.
8. O Farbestempel, Dm: 29 mm. Bild wie ad 2. Uinschrift

4t MAGISTRAT DER STADT NEUSTADT 1853

Die Stadt ist durch die Grafen von Schwerin etwa um die Ulitte des \5. Jahrhunderts 3
) — vor s255 4) —

an der Stelle des früheren Dorfes Glewe gestiftet; sie hieß deshalb im (5. und (4. Säkulu'n meistens Neustadt-
Glewe (Chlewa, Chlewe).

Auf den ältesten Siegeln führt Neustadt das Brustbild seines Schutzheiligen, des St. Petrus, beseitet von
zwei Schlüsseln. In letzteren kann nur das Symbol des Apostels, der Hiinmclsschlüsscl (der Symmetrie wegen ver¬

doppelt), befunden werden.
Noch während des (6. Jahrhunderts wurde dem ursprünglichen Siegelbilde ein spezifisch städtisches Zeichen,

ein dreifach gezinntcs Ulauerstück, in der Weise hinzugefügt, daß man auf dieses die Büste des Apostels und
daneben die Schlüssel setzte. In dieser Gestalt hat sich das Stadtwappen auf allen Siegeln bis zur Gegenwart
erhalten; fiir die Feststellung desselben im Jahre \857 ist aber das Bild des ältesten Siegels sub \ maßgebend
gewesen.

S. :;o.
*) m. u. m. 2, :o, 55.; m. u. 3?. 11. 7,8; IV. 26Z9. — *) via. m. u. m. 2, S. ,0. — rn. 3.2?. x. s. (88; m. 3. B. XI.
«) m. u. rz. II. 7(8.



27. Parcfytm.
(Herrschaft Parchim - Richenbcrg.)

Wappen.
In roth der schwarze, gekrönte Richenberg'sche Stierkopf mit je drei goldenen Binden

um die Dörner, zwischen welchen ein goldenes Hirschgeweih von acht Enden aus dem Kopfe
hervorwächst; begleitet oben von zwei goldenen Sternen, unten von zwei grünen Kleeblättern.

Siegel.
-f

s. O Dm: 78mm. Ein kräftig gebildeter, das Ulaul schließender, ungekrönter Stierfopf, dessen Hörner mit je

drei verzierten Binden umwunden sind; zwischen den hörnern wächst aus einem muschelartigen Aufsatz des

Kopfes ein Hirschgeweih von acht Enden hervor. Das Bild wird oben von zwei sechsstrahligen Sternen,

unten von zwei Dreiblättern an langen Stielen beseitet. Ursprüngliche Umschrift

* LIGILLVIT ctd/itätis UI pärckqm
Erster Abdruck von \2^5 im Schweriner Archiv. Die Unischrift des aus Bronce hergestellten und noch vor¬

handenen Stempels hat im Laufe der Jahrhunderte mancherlei Veränderungen erlitten?)
2. O Dm: 43 mm. Im Dreipaß, der auswärts in den Winkeln mit Dreiblättern verziert und dessen Grund

mit Kreuzchen bestreut ist, das vollständige Bild des Siegels sub Umschrift

* seaRGTvm * aiviTÄTis * PÄRd&ajß
Es kommt im Lübecker Archiv zuerst f36y, auch sonst im (4. Jahrhundert und später sehr oft, vor?)

f 3. O Dm: 59 mm, mit den, genauen Bilde des großen Siegels sub ; — nur der Stierkopf ist etwas schlanker

gehalten — und der Umschrift des Sekrets ad 2. Dieses secretum, von dem ein alter Abdruck in ungeläutertem

Wachs vorliegt, ist mindestens ebenso alt, wie dasjenige sub 2; wahrscheinlich ist es noch vor demselben entstanden,
-f

4. O Dm: 62 mm, dem Siegel ad \ getreu nachgebildet. Umschrift

* SIGILLVM * CIVITATIS * PARCHEM 1655

f 5. O Dm: 41 mm. Gleichfalls dem Siegel ad ; nachgebildet. Umschrift
SIGILLVM CIVITATIS PARCHIMENSIS 1720

t 6. Kleines Siegel aus dein (6. Jahrhundert, welches das bisherige Siegelbild in einen Schild einfaßt, mit der

Umschrift 3) SIGILL . CIVITATIS . PARCHEM

f 7. O Dm: 25 mm, etwa aus dem (7. Jahrhundert. Siegelbild wie sub > frei im runden Felde, Stierkopf mit
Nasenring. Umschrift

SIGILL - CTVITAT . PARCHEM

t 8.

t 9-

O Dm: 25 mm, mit Bild wie ad 7; Umschrift
4t- SIGILL : CTVITAT - PARCHEM

O Papieroblate, Dm: 22mm; Stierkopf mit Hirschgeweih und großem Nasenring, begleitet von Sternen und

Kleeblättern, mit der Überschrift
STADT PARCHIM

Gerichts-Siegel?)
f O Dm: 52mm. Im Schilde Stierkopf mit Hirschgeweih und Nasenring, begleitet von Sternlein und Klee¬

blättern; auf dem Schilde ein gekrönter Helm mit offenein Flug und davor gelegtem gekrönten Stierkopf mit
Nasenring.

parchim ist durch Heinrich Borwin II. zwischen (225 und (226 gegründet. Wie die Stiftungsakte/) welche

kein Datum trägt, besagt, erbaute dieser Fürst in dein verödeten, unwegsamen und dem Götzendienst ergebenen

*) m. u. ITT. 2, 38; IN. U. III. 2203. — *) ITT. u. ITT. 2 , (7, 39. — *) vid. IN. u. IN. 2, 5. 50. — 4) vid. 4. Ilnmerf. ad
Neubrandenburg. — 5) IN. II. B. I. 319.



Lande parchem eine Stabt; er zog dorthin christliche Anbauer und gab ihnen ein eigenes Stadtrecht, welches später
an nahe gelegene Städte bei ihrer Gründung verliehen wurde. Unter pribislav ((258— (270) war parchim eine
Zeit lang Residenz; als nn Jahre (270 pribislav auf seine Stammlande verzichtete, entsagte er seinen Ansprüchen
insbesondere an die Stadt parchim zu Gunsten der Grafen von Schwerin. Die Stadt wechselte inzwischen oft ihre
Herren — so gehörte sie eine kurze Zeit den herzögen von Sachsen, dann den Markgrafen von Brandenburg —,
ehe sie dauernd an das Fürstenhaus Werle kam; unterm 50. Januar (275*) bestätigte Nicolaus von Werle ihr das
Stadtrecht und die bisherigen Privilegien.

Der Stierkopf in den Stadtsiegeln als Herrschaftszeichen an und für sich bedarf keiner Erklärung; bemerke»;
werth ist jedoch, daß er auf keinem einzigen der bisherigen Stadtsicgel gekrönt erscheint, sondern meistens nur einen
muschelartigen Aufsatz zwischen den Hörnern trägt?) A)as das aus demselben hervorwachsendc Hirschgeweih anbe¬

langt, so läßt sich über seine Verleitung kein Nachweis erbringen. Gedenkbar, aber wenig wahrscheinlich, ist, daß
es einem Geschlechtswappen entstammt oder möglicher Weise auf einen reichen Wildstand in den unweit der Stadt
belegen gewesenen Waldungen sich bezieht. Die uin die Dörner des Stierkopfes gelegten Binden haben jedenfalls
nur eine ornamentale Bedeutung.

Ebenso sind die auf allen städtischen Siegeln ohne Ausnahme den Stierkopf begleitenden Sternlein und
Aleestengel 3) bedeutungslos, da sie unzweifelhaft nur dazu gedient haben, leere Plätze im Siegelfelde zu füllen; ihre
fernere Beibehaltung war, wenn auch nicht durchaus nothwendig, so doch jedenfalls cmpfehlenswerth und erwünscht.
Die den heraldischen Regeln zuwiderlaufende Färbung des Feldes mit roll?) ist nach einem Wappen aus dem
(7. Jahrhundert, der ältesten bekannten farbigen Darstellung, bestimmt worden.

28. penzlin.
(Herrschaft Merle.)

Wappen.
Gespalten: rechts in gold halber, schwarzer Merlo scher Stierkopf, ungekrönt, mit einer

halben wachsenden goldenen Lilie auf dein Kopse; links zehnfach getheilt von roth nnd filber.

Siegel.
si I. O Dm: 57 nun. Im runden Felde ein aufrecht stehender gespaltener Dreiecksschild, rechts halber Stierkopf

mit einer kleinen wachsenden Lilie zwischen den Hörnern, links zehnfach getheilt; in jedem Abschnitt der
Rundung neben dem Schilde ein sechsstrahliger Stern. Umschrift

* siGiLLvm - aivisms • panaeLin
(528 im Archiv zu Neustrelitz?)

2. Sekret mit dem Bilde des vorigen und der Umschrift
* SdttRflTVffi • aiVITKTI. : RttflL I-R

Die beiden letzten Buchstaben im Stadtnamen stehen über dem Schilde im Siegelfelde zu den beiden Seiten
des Sterns. Abdruck von (569 im pomm. prov.-Archiv zu Stettin?)

') ITT. II. B. II. 1267. — ä
) wenn nunmehr offiziell ein gekrönter Sticrkopf auch für das parchim'fche Stadtwaxpen fest¬

gesetzt worden, so ist dies für die Zukunft zu beachten. — *) Die den Stierkopf unten begleitenden f. g. Dreiblätter find in den ältesten
Stadtficgeln wohl kaum Kleeblätter, vielmehr Blumen mit vielen Blättchen, die sich zu einem Dreiblatt zusammensetzen. — *) Am
Rathsstnhl der St. Georgen-Kirche in parchim befindet sich das Stadtwappen in folgender Gestalt: schwarzer Stierkoxf mit schwarzen
Dörnern, goldenem Basenring , zzinkigcr Krone im rothen Felde (ohne Hirschgeweih, Kleeblätter und Sterne) mit einem Belm,
welcher als Kleinod einen halb liegenden Sticrkopf, sowie einen blauen und einen rothen Flügel zeigt. — Line alte, sehr zerrissene
Fahne der Schützengilde (wohl dem Lnde des >8. Jahrhunderts angehörig — kjelmdecken in den neueren Landesfarben: blau, gold,
roth —) hat ebenfalls den Stierkopf im rothen Felde. Sachgemäß und räthlich ist es, auch für das Feld des Parchim'schcn Stadt¬
wappens gold anzunehmen; das Hirschgeweih kann unbedenklich farbig — schwarz oder roth — tingirt werden, vid. Anmerk, -z

ad Seite 39 und 5. Anmerk, ad Friedland. — *) IN. ». IN. I, IN. U. B. VII. 989z. — °) vid. IN. II. B. VII. 4893.
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f 3. 0 Dm: 2^9 mm. Im gespaltenen Renaissanceschilde links halber gewöhnlicher StierFopf, rechts fünf Balken.
Uber dem Schilde die Buchstaben

* S C P *
(d. h. sigillum — oder secretum — civitatis Penzlin.)

(6. Jahrhundert.
f 4. O Dm: 42 mm. Im gespaltenen Phantasieschilde rechts halber gekrönter Stierkopf, links fünf Balken. Umschrift

* SIGILLYM * CIVITATIS PENTZELIN
Etwa aus dem Anfang des f7. Jahrhunderts.

p 5. O Dm: 2Y mm. Im gespaltenen, durch eine fliegende Schleife an einer Rosette befestigten Schilde: rechts
halber gekrönter Stierkopf mit Nasenring, links zehnfach getheilt; zu den Seiten des Schildes und über dem¬

selben je ein Stern. Umschrift
SIEGEL - DER . STADT • PENTZLIN . 17#25

6. Siegel mit gespaltenem Schilde, worin rechts ein halber Stierkopf init Nasenring und Halsfell, links fünf
roth schraffirte Balken; über dem Schilde die Jahreszahl 175s?)

f 7. 0 Dm: 20/i8 mm. Gespaltener Dreieckschild (neben welchem die drei Sterne): rechts halber gekrönter Stierkopf,
links zehnfach getheilt; oben neben dem Stern die Jahreszahl (7—5h Umschrift

« SIGILLUM CIVITATIS PENTZLIEN
f 8. O Dm: 27mm. Gespaltener, von einer gewöhnlichen Adelskrone überragter Schild, rechts halber gekrönter

Stierkopf init Nasenring, linfs fünf Balken; neben dein Schilde und über der Aroue je ein Stern. Umschrift
SIEGEL DER STADT PENZLIN

1725
Stempel in der ersten Hälfte des (9- Jahrhunderts gefertigt,

j 9. O Dm: 24 mm, mit dem Bilde des vorigen und gleicher Uinschrift, jedoch ohne die Jahreszahl.
's JO. 0 Farbestempel, Dm: 50/27mm, in Bild und Umschrift dem Siegel ad 9 gleichend,

f 11. O Farbestempel, Dm: 24 mm, mit dem Wappen des ältesten Siegels sub 1 und den den Dreiecksschild
begleitenden Sternen. Umschrift

SIEGEL DER STADT PENZLIN
Nach 1858 entstanden.

Nicolaus I. von Werle bestätigte im Jahre i263 2) der Stadt penzlin das ihr von seinem Vater Heinrich
Borwin II. (1219—1226) verliehene Schweriner Stadtrecht und beschrieb die Grenzen der Stadtfeldmark. Die landes¬

herrlichen Gigcnthumsrechte an Land und Stadt penzlin waren nach dem Bekehrungskriege Heinrichs des Löwen
höchst verworrene; die Brandenburgischen Markgrafen sowohl, wie die poimnerschen Herzoge hatten es zeitweilig
im Besitz; erst etwa um die Mitte des f5. Jahrhunderts scheint es dauernd aus brandenburgischen fänden an das
Fürstenhaus Merle gekommen zu sein?) Aus dieser Zeit wird auch das älteste Siegel der Stadt herrühren, denn

sein in einen Dreieckschild eingeschlossenes Wappenbild läßt darauf schließen, daß es einer Periode angehört, in
welcher die Stadt auf solche Weise ihre Herren wechselte. Der rechts in dem gespaltenen Schilde stehende halbe
Stierkopf erklärt sich aus dem Wappen der Werleschen Fürsten von selbst; die linke Schildhälfte ist zehnfach getheilt,
oder vielniehr mit fünf Balken belegt. Nach Siegeln und Münzen ist das Geschlechtswappen des Askanischen
Hauses (Ballenstädt), dem die ersten Brandenburgischen Markgrafen entsprossen, ein zehnfach getheilter Schild,
gewöhnlich als fünf Balken blasonirt. Die linke Schildhälfte im ältesten penzliner Stadtsiegel zeigt klar, daß man
die Darstellung von fünf Balken beabsichtigt hat, obwohl im Ganzen nur zehn Streifen erscheinen: fünf von ihnen
treten nämlich ganz außergewöhnlich stark hervor, was bei einfachen Schildtheilungen in der Regel nicht der Fall
zu fein pflegt?) Schon das Siegel sub 3 aus dein f6. Jahrhundert und noch mehrere andere aus neuerer Zeit
haben in Wirklichkeit fünf Balken. — Der halbe Stierkopf im sigillum sub 1 ist nicht gekrönt, sondern cs erscheint

nur eine kleine wachsende halbe Lilie 5) in der Mitte des Aopfes.

9 viel. IN. u. IN. 1, s. 19. — *) m. 11. B. II. 987. — *) vid. B. G. d. £. St. I. pag. 53 ff. — *) Hält man diese, mehr
als wahrscheinliche Herleitung der fünf Balken oder der zehnfachen Theilung aus dem Askanischen Stammwappen fest, so ist zu be¬

dauern, daß der linken Schildhälfte des Stadtwappens nach der Festsetzung von <857 nicht die richtigen Tinkturen: schwarz, gold,
gegeben sind. Daß die außerhalb des Schildes im Siegelfelde angebrachten Sterne nichts mit dem Wappen zu schaffen haben, ist

bereits an anderer Stelle hervorgehoben; man ist sich dessen in früherer Zeit (vid. Siegel sub 4, 5) auch sehr wohl bewußt gewesen.
— 5

) vid. Gnoien und Laage.
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Die Stabt gebraucht im sigillum und im secretum bas nämliche JDappcubilb; es hat sich basfelbe,
abgesehen von mehreren burch bie Zeitrichtung bebingten Abnormitäten, wohin auch 6te vollstänbige Arönung bes
Stierkopfes gehört, in ben sämmtlichen Siegeln bis zur Gegenwart erhalten.

*8»

29. Plan.
(Herrschaft Richenberg.)

Wappen.
In gold ein rothes Stadtthor, in dessen runder Öffnung der Richenbergische Stierfopf

steht.

Siegel.
(. O Dm: ^6mm. Auf einem glatten, in brei Theile getheilten Funbamente ein Thurm ober Thor mit vier

Zinnen, an jeber Seite besselben eine runbe Auslabung mit zwei Zinnen unb in ber großen runben Öffnung
bes Thores ein einfacher gekrönter Stierkopf. Umschrift

* SKSK1LLYM - CUVIT'flTIS • PLUWÖ
Das Siegel gehört noch bem (4. Zahrhunbert an; ein Abbruck ist zuerst (44( bemerkte)

2. Siegel mit bem Bilbe bes vorigen, ber Sticrfopf mit £)alsfcll, unb ber Umschrift

* SIGILLYM PLAYENSE - MEG
(620 gebraucht. 9

f 3. O Dm: 29 mm, mit bem Bilbe wie sub (, Stierkopf mit Nasenring unb Halsfell; Umschrift
SIEGEL DER STADT PLAU

f 4. O Dm: (8 mm,
f 5. O Dm: (7mm; Bilb wie ad 5, Umschrift

STADT SIEGEL ZU PLAU
unter bem Thore bie Jahreszahl (2(8.

1° 6. O Farbestempel, Dm: (9 mm. Bilb, Umschrift unb Jahreszahl wie ad 4 unb 5.

f 7. O Dm: 28 mm. Bilb wie ad ( (Stierkopf ohne Nasenring unb Halsfell). Umschrift
STADT PLAU

1218
ff 8. O Farbestempel, Dm: 33mm. Bilb wie ad 7. Umschrift

MAGISTRAT PLAU I/m
1218

ff 9- 0 Farbestempel, Dm: 33/27mm. Bilb unb Umschrift wie ad 7.

Die Stabt plau ist wahrscheinlich um (223 :1) gegrünbet; burch bie Gebrüber Johann, Nicolaus, Borwin
unb pribislav, Fürsten von Ulecklenburg, würben ihr im Jahre (233 0 bie Privilegien bestätigt. Nach ber ersten
kanbestheilung kam bie Stabt an bie Linie parchim-Richenberg.

Das älteste Siegelzeichen, wie es sich im wesentlichen in allen späteren Siegeln erhalten hat, besteht aus
bem auf bie Stabt als solche hinweisenben Sinnbilb: einem Ihor ober thunnartigen gezinnten Bau, in beffen runber
Öffnung bas Herrschaftsbilb: ber gekrönte Stierkopf, steht.

*1*
') rn. u. m. 2. ;7,42. — 9 via. m. u. m. 2, s. —

->) m. z. v. xvn. s. 35 ff. - 9 m u. B. 1.428.
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50. Rehiia.
Herrschaft Mecklenburg.)

Wappen.
In gold der schwarze Alecklenburgische ^tierkopf.

Siegel.
-f

(. O Dm: 26 mm. Gekrönter Stterfopf mit großen, Nasenring (ohne Halsfell). Unischrift innerhalb eines

Rankenkreises
- STADT - RENA -

Ende des (7. Jahrhunderts.
-s 2. O Dm: 22mm, mit Bild wie ad (. Umschrift* REHNAISCHES KLEINES STADTSIEGEL 1779

f 3. Lin dem ad 2 beschriebenen ganz gleichendes Siegel; nur der Stierkopf ist etwas breiter gehalten,

f 4. 0 Dm: 27/24 mm. Gekrönter Stierkopf mit Halsfell und Nasenring; Umschrift ebenso wie ad 2.

f 5. 0 Dm: 38/30 mm. Gekrönter Stierkopf mit Halsfell und Nasenring; Überschrift
STADT REHNA

f 6. 0 Dm: 23/(9mm. Dild und Umschrift wie ad 3.
-f 7. O Farbestempcl, Din: 26 mm. Gekrönter Stierkopf mit Halsfell, anscheinend ohne Nasenring. Uinschrift

STADT REHNA *
f 8. O Papieroblate, Dm: 26 nun. Gekrönter Stierkopf mit Nasenriiig und Halsfcll. Überschrift auf cincni

Schriftbande
STADT REHNA

-f 9. O Papieroblate, Dm: 24 mm. Bild und Überschrift wie ad 8.

Als in den Jahren (236/37 zu Rehna — im tande Gadebusch — ein Benediktiner-Nonnenkloster gestiftet

wurde/) war der Ort noch ein Dorf. Bereits während der Klosterzeit, im Jahre (423, wird Rehna „Stadt"
genannt; sie hatte schon danials einen „Rath" und „Bürger", wenn auch daneben noch Bauern?) Stadtprivilcgien

erwarb der Ort aber nicht, sondern er blieb Ligenthum des Klosters und nach dessen Säkularisirung ((555) 8) „aints-

sassig", d. h. unmittelbar unter landesherrlicher Verwaltung stehend. Am 50. Mai (79( hörte diese Amtssässigkeit

auf; die Stadt erhielt eine Stadtordnung und damit ihr erstes Privilegium.
In älterer Zeit hatte Rehna höchst wahrscheinlich kein eigenes Siegel; in die neueren, vorstehend beschriebenen,

ist nur ein Stierkopf gesetzt, welcher hier — dem kleinen landesherrlichen Mappen entsprechend — kein anderer als

der Mecklenburgische sein kann.

51 Rlbnitz.
(Herrschaft Rostock.)

Wappen.
In blau ein aufsteigender goldener Greif.

-) m. 3. B. X. ;ao, XV. 287; m. 11. B. I. *53, *71, — *) m. 3. B. III. 2*0, XV. 289. — 3
) in. 3. B. XXII. UH.
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Siegel.
1. O Dm: 84 mm. Gekrönter Stierkopf mit geschlossenem ITTaul, beseitet von zwei aufsteigenden Fischen. Umschrift

l*> SIGILLVH : aiVITÄ(TIS : R)IBG(RIS)
s3s3 im Schweriner Archivs)

2. O Dm: 6s mm, dem Siegel sub s in allen Theilen nachgebildet; nur die Formen sind schlanker und inehr
künstlerisch. Ts stammt aus dem s4. Jahrhundert und wurde noch im s6. Jahrhundert gebraucht.-)

5. O Dm: 46 mm. In einer durch vierzehn kleine Bögen gebildeten runden Einfassung ein aufsteigender Greif.
Umschrift * L80R6TV - BVRGSRMV - l - RIBBURITXG -

s57s und s378 vorkommend?)
f 4 O Dm: 35 mm. Im runden glatten Siegelfelde der Greif. Umschrift

SIGILLVM . CIVITATIS - RIBNICENSIS •

letzte Hälfte des s6. Jahrhunderts.
5. Siegel aus dem s7. Jahrhundert mit den: Bilde desjenigen ad 4 und der Umschrift 4

)* SEGEL - DER - STADT - KIBENS
f 6. O Dm: 52 mm, ebenfalls mit dem Greifen im glatten Siegelfelde und der Unrschrift* SIGILLUM CIVITATIS RIBNITZENSIS

Ende des s7. Jahrhunderts.
-f 7. O Dm: 28 mm, mit dem Greifen im runden blau gestrichelten Schilde; Umschrift aus rundem Bande

SIGILLUM . CIVITATIS . RIBNITZENSIS
Zwischen den Bandenden ein Röschen. — s8. Jahrhundert.

7 8. O Dm: 29min. Greif im ausgebogenen blau gestrichelten Schilde. Uinschrift wie ad 6. Spätes s8. Jahr¬
hundert.

7 9-0 Dm: 50mm. Aufsteigender Greif in blau schraffirtem Schilde. Umschrift oben
STADT RIBNITZ

s9- Jahrhundert.
7 s0. O Papieroblate, Dm: 28 nun, dem Siegel ad 9 nachgebildet mit derselben Umschrift; Schild jedoch nicht

gestrichelt.

Die Stadt Ribnitz wird noch in der ersten Hälfte des sä. Jahrhunderts gestiftet sein; bereits eine Urkunde
Heinrich Borwins III. von Rostock aus dem Jahrs s232°) handelt von Ansprüchen eines Bürgers Bernhard
Scheel zu Ribnitz (Bernardus Luscus, civis in Ribeniz), die derselbe auf Güter des Klosters Bersenbrück bei
Osnabrück erhoben hatte, und im Jahre >257 6

) bezeugt der Rath von Rostock, daß die Ribnitzer Bürger sich des
zu Rostock und Lübeck üblichen Rechts bedienen. Fürst IDaldemar von Rostock (s2<><>—s282) bestätigte darauf
— nach neueren Angaben im Jahre s27s — die Privilegien der Stadt . r)In ihr ältestes sigillum setzt Ribnitz den Stierkopf, wie ihn anfänglich die Rostocker Fürsten und auch
die Stadt Rostock in ihren Siegeln führten. Beseitet wird dieses Herrschaftsbild von zwei aufsteigenden Fischen,
welche durch den Namen der Stadt (altsl. ryba - Fisch, Ribnitz also Fischort) sich leicht erklären lassenp)
das nämliche Bild hat das zweite sigillum aus dem s4. Jahrhundert. In das soerotum wurde das spätere
alleinige IDappen der Rostocker Herren, der Greif, aufgenommen; bcmerkenswerth ist, daß der Greif des Sekrets
aufsteigend, also in der nur von Nicolaus dem Kinde (7 \5\4) zuletzt geführten Gestalt erscheint, was darauf
schließen läßt, daß das fragliche Siegel zur Regierungszeit dieses Fürsten entstanden sein wird, und damit stimmt
denn auch sein Styl überein. — Der Greif ging in der Folge, sicher seit der ersten Hälfte des p. Jahrhunderts, in
die sämmtlichen Stadtsiegel über; für das im Jahre s857 offiziell firirte Stadtwappen wurde er ebenfalls beibehalten,
und ist so das bezeichnende Bild der alten sigilla leider ganz bei Seite gesetzt.

*II.

*1*

*) M. u. B. VI. 3<w». — ■) m. u. in. 2, 37 — *) in. u. in. 2, 16,32. - 9 Viä. in. u. in. :, 5.26. — 9 in. u. R.
II. 708. — 9 m. u. B. II. 794. — ’) 111. 11. B. II. 1212. — 8

) Auch die voll Rieben führen einen Fisch im Ivappen.
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52. Röbel.
(Herrschaft Werke.)

Mappen.
Gespalten: rechts in gold der halbe werle'sche Sticrfopf, links in blan ein aufrecht

stehender, auswärts gekehrter goldener Schlüssel; im rechten Gberwinkel des Schildes ein blauer
Stern.

Siegel.
1. {J Dm: oben 59, Axe 68 mm. Halber gekrönter 5tierkopf in der rechten, nach auswärts gekehrter Schlüssel

in der linken Schildhälfte; iin Schildwinkel neben dem Stierhorn ein Stern. Umschrift* Sl((aILLVM) # ClVIT(ffiTI)S # ROBÖ(LLÜ)
(298 im Archiv des Alosters Malchow?)

2. O Dm: 56 min. Im runden Siegelfelde ein Dreiecksschild mit dem Bilde wie sub (. Umschrift* S6(IR6lTV5B UlVITR^lL R0B6E8
Nach einem abgefallenen Siegel in der Sammlung des Vereins f. Meckl. Gesch. u. Alterth. - Runde in Schwerin.
Der Stempel dürfte der Mitte des (4. Jahrhunderts angehören?)

f 5. O Dm: 37mm. Im ausgebogenen, mit verzopfter Aartusche umgebenen und gespaltenen Schilde rechts
halber gekrönter Stierkopf mit Nasenring (ohne Stern nn Schildwinkel), links ein nach auswärts gekehrter
Schlüssel. Umschrift

* SIGILLVM « CIVITATIS * ROBELENSIS * 1707

f 0 Dm: 23/22mm, mit dem Bilde des vorigen und mit derselben Umschrift, jedoch ohne Jahreszahl.

Die Stadt Röbel ist durch Heinrich Borwin II. ((2(9—(226) gestiftet; im Jahre (26( wurde ihr durch
Nicolaus I. von Merle das Schweriner Stadtrecht bestätigt?)

Das älteste sigilluw der Stadt giebt rechts einen halben gekrönten Stierkopf mit einem Stern im rechten
Schildwinkel neben dem Stierhorn, links einen aufgerichteten, nach auswärts gekehrten Schlüssel. Die Bedeutung
des Ortes beruhte daraus, daß dort ein Havelbergischer und ein Schweriner probst (archidiaconus) saß , auch
daneben der fürstliche Bogt über das Land Röbel; der Schlüssel könnte also, im Gegensatz zu dem sich auf die

weltliche Oberhoheit beziehenden Stierkopf, die geistliche bezeichnen sollen?) Auffallend ist es allerdings, daß das
Siegelzeichen von Anfang an als wirkliches Wappen gebildet ist, indem das sigillum eine schildförmige Gestalt
hat und das Bild auf das ssoretuw gleichfalls nur im Schilde übertragen wurde?) Ls dürfte dies zu der Ver¬
muthung Anlaß bieten, daß auch der Schlüssel einem wirklichen (Geschlechts-) Wappen (dem der von Blücher?)
entnommen sei. Doch sind Beziehungen, die einen sicheren Anhalt nach dieser Richtung hin bieten, insbesondere
aus älterer Zeit, nicht bekannt.

In den beiden neueren Siegeln sub 5 und 4 ist der Stern neben dein Stierhorn, als einer Bedeutung
entbehrend, fortgelassen.

*K»

9 m. u. B. IV. 2506. — 9 ITT. u. 2Tt. t, 9, ;e. — *) 11t. u. B. II. 9U. — *) Der Schlüssel (Kirchenschlüssel, Symbol Sanct
Petri) ist häufig in diesem Sinne gebraucht. — 8

) Die Unhaltbarkeit der Ansicht, welche sich anderweitig geltend zu machen gewußt
hat, daß Städtewappen nur rund zu bilden seien, und daß dort, wo in den älteren runden Siegeln etwa ein Schild steht, auch die
durch die Auflegung desselben entstandenen Kreisabschnitte des runden Siegelfeldes mit allem, was möglicherweise darin zur Füllung
oder Ausschmückung angebracht worden, als mit zum Wappen gehörig zu betrachten seien, und daß ferner, selbst wenn solche Zier-
rathe nicht vorhanden, dennoch das Siegelfeld mit zum Wappen gehöre und ihm eine besondere heraldische Tinktur für solchen
Zweck gegeben werden müsse, dürfte sich nach Beispielen der vorliegenden Art, deren es vielfache in lltecklcnburg giebt (vid. Brüel,
Gadebusch, penzlin, Stavenhagen, warin, Wismar [secretum], Strebt; rc.) und welche klar erkennen lassen, daß in den älteren
Siegeln eine große Anzahl von Städtezeichen ganz die nämliche Behandlung erfahren hat als die waxpenbilder wirklicher Personen,
auf das handgreiflichste herausstellen.

8
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33. Rostock.
(Herrschaft Rostock.)

Mappen.
Getheilt: oben in blan ein goldener, nach rechts schreitender Greis, unten nochmals

getheilt von silber über roth. (Helm: zwei schwarze Dörner, rechts mit sechs, links mit fünf
blau-weiß-rothen Fähnlein besteckt; Decken rechts blau-golden, links roth-silbern, ^childhalter
zwei goldene Greifen.)

Siegel.
1. Erstes großes Sieget, O Dm: 83 mm. In dem mit Blümchen bestreuten Sicgelfelde steht ein kräftig

gebildeter Stierfopf mit geschlossenen: Biaul, um die Hörner eine dreizinkige mit Lilien besteckte Arone, zu
den Seiten des Aopfes rechts ein Stern, links ein Halbmond und an jeder Seite des Ulauls ein kleiner
Zweig. Umschrift * SIGILLVm : BVRGQRSIVm : DG . ROZSTOB
Es ist zuerst an einer Urkunde von (257 im Lübecker Archiv bemerkt und bis in die jüngsten Zeiten gebraucht?)

2. Erstes Sekret, O Dm: (Omm. Im runden Siegelfelde ein nach rechts schreitender Greif. Umschrift* SGCRGSÜOI BVR6GRSIVJR Dö ROSTOö
Das Siegel ist sehr gut und kräftig gezeichnet, es gehört jedenfalls noch dem (5. Jahrhundert an; ein Ab¬
druck hat sich an einer Urkunde von (507 im Archiv der Stadt Rostock gefunden?)

5. Zweites Sekret, O Dm ebenfalls (0 mm. Es ist im Wesentlichen ebenso gestaltet wie das erste und unter¬
scheidet sich von diesem nur dadurch, daß es lange nicht so schön gezeichnet und gearbeitet ist; der Greif ist
etwas gestreckter und dünner, die Ulaße der Glieder stimmen nicht ganz überein, das rechte Hinterbein ist
vorwärts schreitend, während es auf dem ersten das linke ist. Die Umschrift des ersten hat in dem Worte
Secretum ein kräftiges <£, während das zweite ein T zeigt. Dies zweite Sekret kommt an einer Urkunde
von (365 im Lübecker Archiv vor?)

4. Drittes Sekret, O Dm: (7mm. Uach rechts schreitender Greif in einem Sechspaß. Umschrift* söörgtvjr - aiviTzms -- roztoe
Im Lübecker Archiv zuerst an einer Urkunde von (5si5 bemerkt und bis in die spätesten Zeiten gebraucht?)

5. O Dm: 5(mm. Im runden Siegelfelde ein Dreiecksschild, dreifach getheilt; in der Witte des ersten Platzes
ein kleiner nur skizzenhaft gehaltener, steigender Greif, der zweite Platz damascirt, der dritte leer. Umschrift* SI6RVSI2 • DÖ • ROZSTOB
Zweite Hälfte des (4. Jahrhunderts?)

si 6. Viertes Sekret, O Dm: 28 mm. Im getheilten Renaissanceschilde oben ein nach rechts schreitender Greif;
die untere Hälfte ist nochmals getheilt. Umschrift

SECRETVM • SENATVS • REIPVB • ROSTOCH
Neben dem Schilde die Jahreszahl (5— c)2. Dies Sekret gebrauchte die Stadt seitdem lange Zeit neben dem¬
jenigen ad <(.

t 7. O Dm: 29 mm. Auf einem Erdboden nach rechts hin schreitender Greis mit Doppelschweif im runden
Siegelfelde. Umschrift

SIGILLUM CIVITATIS ROSTOCK
f 8. O Dm: (3 mm, mit Bild wie ad 7. Umschrift

SECRETUM CIVITATIS ROSTOCK
f 9. Ein dem Sekret aub 6 nachgebildetes Siegel von fast derselben Größe und mit derselben Umschrift, statt der

Schlußarabeske ist ein Röslein gesetzt. Die Jahreszahl (592 steht hier ebenfalls neben dem Schilde,
si (0. O Dm: 2(mm, mit Wappen wie ad 6; der obere Platz der unteren Schildhälfte roth gestrichelt. Umschrift

* SIGILLVM CIVITATIS ROSTOCK

') ITT.u.m. t> M, 24; M.U.B. II. 786,847. — s
) M.U.B.V. z;84. — ')m.u.m.u. 25. — *) m.u.m. 1, u, 26 . - s

) m.u.m. 2, 66.
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t Lin SIEGEL DES GERICHTS ZU ROSTOCK und

f ein SIG- CAM* ROST* haben das Wappen wie suk 6 im Schilde und auf letzterem den Helm mit zwei
durch je 5 Fähnlein besteckten Hörnern.

Die Stiftung der Stadt Rostock wurde im Jahre (2(8 durch Heinrich Borwin I. bestätigt und sie mit
kubischem Rechte bewidmet; H Rostock lag damals wohl noch im ersten Stadium seiner Entwickelung, obgleich
bereits die Rathsherren in dieser Urkunde zeuge».

Das älteste Siegelbild des sigillum ist der Stierkopf; jedenfalls hat die Stadt dieses Zeichen zu

oder doch unter dein Einflüsse derjenigen Zeit angenommen, in welcher Nicolaus I. ((233—(277), welcher beständig
einen Stierkopf führte, sich dominus äs Rostock nannte. Die im Siegelfelde angebrachten Röslein, der Stern, der
Halbmond und die beiden kleinen Zweige entbehren jeglicher selbstständigen Bedeutung. — Als später die Rostocker

Fürsten dauernd den Greisen als Wappen wieder aufnahmen, ging dieser in das sserstum der Stadt über. So
erhielten sich die städtischen Siegelbilder etwa (00 Jahre hindurch, bis balo nach der Witte des (<(. Säkulums,
zunächst in der» sub 5 beschriebenen signum de Rozstok, dem Greifen ein getheiltes, auf die Annahme des

kübischen Flaggenbildes zurückzuführendes Zeichen hinzugefügt wurde. Die Stadt gebraucht neben diesem also

komponirten Wappen jedoch in späteren und noch in allerneuesten Siegeln auch den Greifen allein, auf einem als
heraldische Verirrung zu bezeichnenden Erdboden stehend?)

Was zur Klarstellung des jetzt offiziell bestimmten Wappens — sowie wegen des Helins — sonst dienen

kann, ist bei Behandlung des Wappens der Stadt Wisinar gesagt.
Der Helm der Stadt Rostock, in den eigentlichen Stadtsiegeln nicht vorkommend, findet sich auf den

städtischen Münzen etwa seit (384; auch die große Schaumünze von \606 3) bringt ihn auf den: Schilde zur

Darstellung. Die Zahl der Fähnlein, mit denen das Helmkleinod besteckt ist, schwankt; auf der Schauinünze sind

es rechts 6, links 5; kindenberg-Ehronica ((596) giebt zusammen deren 9 an. Als Schildhalter des großen Wappens
hat die Neuzeit zwei Greifen erdacht?)

*8»

34- S>chwaan.
(Herrschaft Werle.)

Wappen.
Zn blau ein silberner Schwan mit goldenen Waffen.

Siegel.
(. O Dm: 29 mm. jm halbrunden Schilde ein rechts gekehrter stehender Schwan, den rechten Fuß erhebend.

Umschrift
S serretu : rivitas : swanp^J

Das Siegel kommt im Schweriner Archiv (506 vor, ist aber jedenfalls viel älter und gehört sicherlich in die

erste Hälfte des (5. Jahrhunderts."')
2. O Dm: 25 mm. Zni Tartfchenschilde der Schwan in derselben Stellung wie ad (. Umschrift

* SECRETVM * DER * STAT * SWAN
Es findet sich zuerst (528 im Schweriner Archiv, ist auch wohl nicht viel älter?)

>) M. U. B. I. 244. — a
) Das aus dem Oerrschaftsbilde, dem Greifen, und dem kübifchen Flüger (dem Oansezeichen)

zusammengesetzte Wappen ist mit Recht als das offiziell bestimmte Stadtwappen für den Schweriner Thronsaal zur Anwendung
gekommen, denn ohne das getheilte Feld fehlt ein eigentliches Zeichen für die Stadt. — s) Nettelbladt, Rost. Gerechtsame, auf dem

Titelblatt; Köhler, Müuzbelnstignngen, XX. S. 28g. — *) wegen Helm und Schildhalter viä. übrigens S. 20. — ‘) M. ». M. 2, ;s, 25.
— °) M. u. M. 2, 36.

8 *



f 3. 0 Presse! aus dem (6. Jahrhundert, Dm: (2/(0,5mm. Ovaler Schild, worin ein stehender Schwan; über
dem Schilde die Buchstaben R Z S (Rath ju Schwan).

4. (Ein (6(7 vorkommendes Siegel, in welchem der Schwan nach links gekehrt ist und mit beiden Füßen schreitet.
Umschrift *)

BORGERMAISTER . RATMAN THO SW-
5. Ein Siegel mit der Umschrift

STADTSIEGEL ZU SCHWAN DEN 17. MARZ 1771
hat den Schwan auf einem Boden stehend, den Schild gekrönt mit einer offenen Krone und umgeben mit
Blumen. — Stempel seit (850 verloren gegangen?)

f 6. 7. Zwei fast völlig gleiche runde Siegel, Dm: 25mm. Der Schwan, nach rechts gekehrt, steht ebenfalls im
Schilde auf einem Boden; zu den Seiten des Schildes zwei Röschen. Umschrift 2)

STADT SUAN KLEINES INSIEGEL D- 17^ MAR. 1771
f 8. O Dm: 3(rnm. Zm ausgeschweiften Schilde der auf einem Boden stehende Schwan; auf dem Schilde ein

gekrönter Spangenhelm mit Decken, jedoch ohne Kleinod. Unter dem Wappen
STADT — SCHWAAN

f 9- O Dm: 25 mm.
f (0. O Papieroblate, Dm: 5(mm.
t ((. O Farbestempel, Dm: 25mm, alle drei im Wappen und Umschrift dem Siegel ad 8 nachgebildet.

Schwaan wird in der zweiten Hälfte des (3. Jahrhunderts zur Stadt erhoben fein, 3) war aber bis (762
amtsfäffig.

(Ein älteres sigilluw hat sich bisher nicht finden lassen; die sub ( und 2 beschriebenen Sekrete führen als
redendes Wappen einen Schwan?) Auf beiden Sekreten sowohl, als auch auf dem kleinen presse! sub 5 ist die
heraldische Wiedergabe des Schwans gewissenhaft beobachtet, auf den neueren Siegeln jedoch bedauerlichst ganz
außer Acht gelassen. Die Darstellung von im Schilde stehenden Thieren auf einer (Erdbodenfläche und die sonstige
Naturalisirung der Figur verträgt sich wenig mit ihrem heraldischen Tharakter; als eine ebenfalls nur dem Zeit¬
geschmack und vielleicht der fehlenden Sachkenntniß zuzuschreibende Ungehörigkeit muß die Anbringung des gekrönten
Helms über dem Schilde bezeichnet werden.

*8»

33. Schwerin.
(Grafschaft Schwerin.)

Wappen.
Zn blau das goldene Reiterbild Herzog Heinrichs des töwen von Vaiern und Sachsen,

mit blauem leopardirten töwen in Schild und Fabne.

Siegel.
(. O Dm: 8^mm. Zm glatten, über den Rand hinaus erhöhten Siegelfelde das links gekehrte Reiterbildniß
Heinrichs des töwen; der Herzog sitzt auf einen, gezäumten, schreitenden Rosse, ist mit Kübelhelm und Dreiecks

*I.

') viä. M. u. M. 2. S. 28. — *) Nicht DER STADT rc., wie Mosch — M. u. M. 2 . S. 28 — angiebt. — ») Nach B. G. M.
I. S. ,08 vor ,26,. — 4

) Der ursprüngliche Name des Mrts: Sywan, Sivan, Zywan rc. ist entschieden slavischen Ursprungs (von
xivü — lebend, polnisch iSywan) — vielleicht auf die dort angeblich verehrte heidnische Göttin Siwa (Franke I £. 223, 224) zurück¬
weisend. Lr wurde von den deutschen Bewohnern in das nahe liegende Wort „Swan“ umgeändert und dem entsprechend auch das
wappenbild gewählt.
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schild bewaffnet und hält in der Rechten eine in drei Lätze endigende Lahne. Zm Dreiecksschilde sieht man
einen schreitenden leopardirten Löwen. Umschrift

* ovx * rgi/irigvs * gt * sigillvm * oivitäsis * zvgrin
Zuerst 1255 int Lübecker Archiv und noch (.340 gebraucht.')

ff 2. Erstes Sekret, O Dm: 53 mm. Auf gegittertem Gründe das Reitcrbild Heinrichs des Löwen auf dahin
sprengendent Roß. Der Herzog, gerüstet wie auf dem ältesten großen Siegel, trägt hier noch ein Schwert.
Umschrift

-OVX - hlRIGVS - 0T • S00R0T^7 - ÜIVITÄTLS - ZV0RIR
Die Füße des Pferdes, Fähnlein und Helm des Reiters ragen in die Umschrift hinein. — Ein Abdruck
dieses im (4. Jahrhundert häufig gebrauchten Sekrets kommt schon (328 vor. ?)

3. Zweites Sekret. Es ist deut ersten in jeder Einsicht ähnlich, die Fornten sind aber leichter und schlanker,
jedoch weniger künstlerisch; das Fahnentuch ist bei diesem zweiten Sekret nach vorne gekehrt, während es

auf dem älteren nach hinten weht; die Buchstaben der Umschrift weichen in folgender Weise ab
•dvx hmRiavs es saaRös^ aivisms • zvaRlir

Es ist im Lübecker Archiv an einer Urkunde von I5st5 zuerst entdeckt?)

ff 4. O Signetum aus dem Mittelalter, Dm: 2ffmm, mit dem Rciterbilde des Sachsenherzogs, der mit Salade,
Tartfchenschild (worin ein Löwe), Fähnlein und Schwert gerüstet ist. Auf einem Schriftbande

Singne rivie suerin
Ein Abdruck kontntt bereits (4(8 vor.

ff 5. Eine zientlich genaue Nachbildung des Siegels ad 4 aus späterer Zeit.
ff 6. O Dm: 37mm, mit dem Bilde der bisherigen Siegel; das springende Pferd wendet den Kopf nach vor¬

wärts und steht mit den Hinterfüßen auf einem Erdboden. Der Reiter ist mit Römerhelm, einem Phantasie¬
schilde mit dem Löwen, dem Fähnlein — worin gleichfalls ein Löwe sichtbar wird — und mit dem Schwert
gerüstet. Untschrift

4t- DUX : HENRICU : E: SIGILLU : CIVITATIS : SWERIN
(8. Jahrhundert,

ff 7. O Dm: 46 mm.

ff 8. O Dm: 28 mm.
Beide führen den Reiter im Theaterharnisch und desgleichen Helm; auf Schild und Fähnlein der Löwe,
dessen Feld blau schraffirt ist. Das springende Pferd steht mit den Hinterfüßen auf einem Erdboden. Untschrift
bei beiden

RATHS SIEGER DER STADT SCHWERIN
ff 9. O Dm: 43 mm. 3m gegitterten Siegelfelde das nach rechts sprengende Roß, dessen Reiter mit Aübelhelm,

Dreiecksschild, Fähnlein und Schwert gerüstet ist; auf Schild und Fähnlein der Löwe. Untschrift
* RATHS -SIEGER * DER * STADT * SCHWERIN

ff fO. O Farbestempel, Dm: 3st mm, mit Reiterbild wie ad 9 im glatten Felde; Fahnentuch ohne Wappenbild.
Umschrift

4t- MAGISTRAT DER HAUPTSTADT SCHWERIN

ff ((, O Papieroblate, Dm: 34111111. Reiterbild mit Stechhelm, Dreiecksschild (worin ein Löwe), Schwert und

Fähnlein; im Fahnentuch ein Stierkopf. Umschrift

HAUPTSTADT SCHWERIN
4t- MAGISTRAT 4t-

Die obotritische Beste Schwerin wird schon (0(8 erwähnt; sie wurde später (((60) durch den Obotriten-
Rönig Niclot, als er sich von Herzog Heinrich dem Löwen hart bedrängt sah, niedergebrannt, aber durch letzteren,

nachdem er das Dbotritenland unterjocht hatte, wieder aufgebaut. Sodann belehnte der Herzog mit Schwerin und

einem Theil des eroberten Landes seinen Basallen, den Ritter Gunzel Edlen von Hagen, unter dem Titel einer

Grafschaft. — Die Erhebung Schwerins zur Stadt wird um das Jahr ((60*) fallen; Urkunden darüber sind

>) M. ». M. 2, \9, W M. 11. B. I. 71; II. 759. - a
) M. u. IN. 2,19, 49- — 3

) vid. M. U. B. I. 7,. - ‘) IN. Z. B. XXVIII. S. «7.
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überall nicht erhalten. Die älteste Form des Schweriner Stadtrechts findet sich in den Urkunden, durch welche es
auf andere Stäötc des Landes übertragen wurde (Güstrow (228, Malchow (255, Malchin (256, Röbel (26(,
penzlin (265).

Daß die Gründung der deutschen Stabt Schwerin durch Herzog Heinrich den Löwen selbst und nicht erst
durch den Grafen Gunzel erfolgt ist, crgiebt sich unzweifelhaft auch aus dem ältesten Stadtsiegel; nach den: Bilde
und der merkwürdigen Umschrift *) desselben kann nur angenommen werden, daß der Herzog der von ihm gestifteten
StaM sein eigenes Siegelbild verliehen habe. In diesem ersten sigillum ist das Pferd schreitend dargestellt, der
Reiter mit Aübelhelm, Dreiecksschild — in welchem ein leopardirter -) Löwe — und Fähnlein gerüstet; das sserstum
zeigt das Roß galloppirend. Die Rüstung des Reiters sowohl, als die Zäunrung des Pferdes haben sich nach
der jeweiligen Mode verändert. Im (5. Jahrhundert besteht die Rüstung aus Salade (Rennhut) und Tartfchen-
schild; im (7., (8. und (st. Jahrhundert artet sie zu einem vollständigen Theater-harnisch, desgleichen Schild und
Helm, aus; das Pferd ist häufig auf einen Erdboden und ein Löwe auch in die Fahnen) des Reiters gesetzt.

<*!*

36. Stavenhagen.
(Herrschaft Merle.)

Mappen.
In gold der schwarze werle'sche Stierfopf.

Siegel.
(. O Dm: 80 mm. Im runden Siegelfelde ein Dreiecksschild mit aufsteigendem Greifen. Umschrift* SKSlLLVnr - BctRGönsiam • Da • ssovemiÄ(?a-sl
(M. u. M. geben statt 8 in Burgensium Q und statt des verkehrten R am Schluß noch zwei Punkte.)
Abdruck von (555 im Güstrower Archiv?)f 2. O Dm: 55 mm. Ungekrönter Stierkopf ohne Halsfell, etwas nach rechts schauend, iin runden Siegelfelde.
Umschrift

. SIGILLVM CIVITATIS STAVENHAGEN
Erste Hälfte des (7. Jahrhunderts,

f 5. O Dm: 20 mm, aus dem Anfang des (8. Jahrhunderts,
7 O Dm: 27mm, etwa ein Jahrhundert jünger, beide mit dem gekrönten Stierkopf, dem eine Halskrause

angehängt ist;

f 5. O Dm: 27 mm,
si 6. O Dm: 28 mm, mit gekröntem Stierkopf ohne Halsfell.

Sämmtliche ad 5 bis 6 erwähnte Siegel führen die Umschrift
« SIGILLVM CIVITATIS STAVENHAGEN

Stavenhagcn verdankt zweifelsohne seine Entstehung dem Ritter Reinbern von Stove, welcher im Jahre
(252 das Aloster Ivenack stiftete und bewidmete?) U)ie das Land Stavenhagcn, so gehörte auch die Stadt anfangs
zu Pommern; sie empfing noch unterm 2st. Mai (282°) durch Herzog Bogislav die Bestätigung ihrer Privilegien,
wurde aber bereits in demselben Jahres zuerst pfandweise und späterhin eigenthümlich an die Merle'schen Fürsten
überlassen.

st Eine dieser ähnliche Umschrift hat das älteste Siegel der Stadt Grabow, nur daß dort der Schutzheilige als Siegelbild
dient. — s

) keopardirt nennt man einen Löwen, der den Kopf nach vorwärts wendet, so daß beide Augen sichtbar sind. — *) Der
auf der Papieroblate sah u im Fahnentuch angebrachte Stierkopf dürfte dort schwerlich am Platze sein. — *) ill. u. !N. i, ;o, 2;;
m. u. v. III 1630 . — °) ITC. il. rz. II. 6%. — «) m. u. rz. III. t630 . — st m. u. III. tz>Zt.
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Der aufsteigende Greif des ältesten Siegels sub ( kann daher nur derjenige der Herzoge von Pommern
fein. — Später, nachdem Stavenhagen amtsfäffig geworden war, kam dies alte Bild außer Gebrauch und es

wurde statt dessen von den fürstlichen Beamten das Bild des kleinen landesherrlichen Wappen in die Stadtsiegel
gesetzt. Auch nach dem Aufhören der Amtssässigkeit ((789) ist der Stierkopf in den städtischen Siegeln verblieben;
durch die offizielle Feststellung von (858 ist ihm diejenige Form gegeben, in welcher sich seiner die Wcrle'schen
Fürsten bedienten. *8»

37. Sternberg.
(Herrschaft Richenberg.)

Wappen.
Gespalten: rechts in gold der halbe schwarze Richenberg'sche Stierkopf, links in roth

ein halber goldener Stern.

Siegel.
(. O Dm: 70 mm. Gekrönter, kräftig gebildeter Stierkopf mit geschloffenem Blaul, ohne Halssell; zwischen

den Hörnern ein großer sechsstrahliger Stern; unten neben den: Stierkops zwei kleinere gleiche Sterne. Umschrift
* SKsILLVM CIVITÄTIS STGRIIÖBÖRGä

Abdruck von (555 im Schweriner Archiv; das Siegel selbst stammt jedenfalls noch aus dem (5. Jahrhundert?)
2. O Dm: 48mm. Rechts ein halber sechsstrahliger Stern, links ein halber gekrönter Stierkopf mit Halsfell,

neben einander gestellt. Umschrift
* SOdRÖTV BVRGÖHSIVm Dö SSGRRGBGRGMI

Abdruck von (528 im Schweriner, von (552 im Lübecker Archiv?)
5. Gin (628 vorkommendes Siegel schließt das Bild des Sekrets sub 2 in einen Schild ein; Umschrift H* SECRET CIVITAT STERNB-

f 4. O Dm: 54 mm. Im gespaltenen runden Felde rechts halber gekrönter Stierkopf mit Nasenring und Halsfell,
links halber Stern. Umschrift* DER STADT STERNBERG GROSSES SIEGEL

f 5., 6. Zwei runde Siegel von je 25 mm Dm: mit dem Bilde wie ad 4 und der Umschrift* DER STADT STERNBERG KLEINES SIEGEL
f 7. Farbestempel, überall den Siegeln ad 5 und 6 gleichend.

Die Stadt Sternberg ist, wie mit Sicherheit anzunehmen, durch den Fürsten Pribislav I. von Parchim
Richenberg, und zwar wahrscheinlich in der Zeit von (240 bis (250 gegründet?)

Im ältesten sigillurn führt die Stadt das Wappenbild ihres Stifters, den Stierkops, gemehrt durch den

sich aus dem Stadtnamen von selbst erklärenden Stern, welcher zwischen die Stierhörner gesetzt wird; die den

Stierkops unten begleitenden Sternlein sind wohl nur zur Füllung leeren Raumes im Siegelfelde angebracht. Beide
Bilder — Stierkopf und Stern — finden sich auch im ältesten Sekret wieder, sie sind jedoch in anderer Weise mono¬
grammatisch mit einander verbunden, so daß von jedem nur die Hälfte erscheint; der halbe Stierkopf dieses Sekrets
ist der Mecklenburgische (mit dem Halsfell); er hat ganz genau dieselbe Gestalt, welcher sich Johann II. (gest. (299)
und Johann III. (gest. (289) in ihren Siegeln bedienen, was darauf schließen läßt, daß das städtische Sekret zur
Zeit dieser Fürsten entstanden sein wird.

Die Stadt hat in der Folge die Zusammenstellung der Bilder, wie sie im sigillurn sub ( anfangs geschehen,

nicht wieder angewendet und nur diejenige des Sekrets beibehalten. Neuerdings ist der halbe Stierkops in die

vornehmere rechte Schildhälfte gesetzt.

') m. n. m. 2,17, 40. - *) in. u. m. 2, ;7, 41 ; m. u. B. VII. 4959. - ') V id. m. n. m. 2, 5. 30. - 4
) IN. J. B. XU. s. ff.
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38. Sülze.
(Herrschaft Rostock.)

Mappen.
In gold der aus blauen Vellen stehende schwarze Rostocker Stierkopf, zu desseit Seiteil

zwei grüne pflanzen aus den Wellen hervorwachsen.

Siegel.
(. O Dm: 69 mm. Auf Wellen, welche den unteren Theil des Siegelfeldes füllen, steht ein gekrönter Stierkopf

mit geschlossenem Maul und neben demselben je eine Pflanze. Umschrift
* SIGILLVM x CflVITÄTIS x SVLTG

(289 im Schweriner Archiv?)
f 2. Tin etwas jüngeres Siegel, welches den: vorigen ziemlich ähnlich ist und schon (386 vorkommt. Dm: 66 mm?)f 3. 0 Dm: 26/23mm. Im ovalen, von einer Rokoko-Aartusche umgebenen Schilde ein gekrönter Stierkopf

mit Nasenring. Umschrift
* SELZER STADT SIEGEL 1719

f 4. O Dm: Spinn. Gekrönter Stierkopf mit Nasenring auf Wellen, aus denen zu den Seiten des Aopfes je
eine Tulpe hervorwächst. Umschrift

SELTZER STADT SIEGEL ANNO 1732
f 5. O Dm: 32 mm. Gekrönter Stierkopf mit Nasenring frei im Siegelfelde, darunter die Jahreszahl (846.

Umschrift * SIEGEL DER STADT SÜLZ
f 6. O Dm: 50 mm,
f 7. O Dm: 23 mm, mit einfachem, gekrönten Stierkopf auf Wellen, zu den Seiten des Aopfes wachsen aus den

Wellen Pflanzen hervor. Umschrift bei beiden
SIEGEL DER STADT SELZ

Die Umschrift des größeren beginnt von links oben, die des kleineren von rechts unten; der Raum zwischen
Anfang und Ende der Schrift wird bei ersterem durch ein 4«, bei letzterem durch einen ausgefüllt.

Die Stadt verdankt ihre Entstehung und ihren Namen den reichen in dortiger Gegend vorhandenen Salz¬
quellen. Letztere werden in den Urkunden zuerst (2<(3 3), als dem Aloster Doberan Antheile daran eingeräumt
wurden, erwähnt; im Jahre (252H erhielt das Aloster Dargun ähnliche Gerechtsame. — Schon (262 5) hatte Sülze
eine städtische Einrichtung, da in diesem Jahre der Rath von Sülze (univeraitas consulum in Sulta) eine Urkunde
ausstellt, Fürst Waldemar von Rostock ertheilte (277 6) den Besitzern von Sülzgütern in Sülze mehrere Privilegien
und Fürst Nicolaus schenkte den Einwohnern der Stadt Sülze (298H das Eigenthum des Dorfes Symen zu dem
für die ganze Stadt geltenden lübischen Rechte.

Die ältesten beiden sigilla haben im Bilde übereinstimmend den gekrönten Sticrkops als Herrschaftszeichen
in derselben Gestalt, wie er sich auf dem ältesten Rostocker Stadtsiegel findet; die Wellen, auf denen der Aopf
steht, dürften möglicher Weise auf die Lage der Stadt an der Rccknitz, wahrscheinlicher aber aus die von Alters
her bekannten Salzquellen, zu deuten sein. Uber die Bedeutung der aus den Wellen hervorwachsenden Pflanzen
ist nichts bekannt, vermuthlich sind sie bloße Verzierungen. In den Siegeln sub 3 und 5 sind Wellen und Pflanzen
ganz fortgelassen. Seit (838 ist das Stadtzeichen auf seine ursprüngliche Form zurückgeführt.

') M. u. M. i, 12, 27; M. U. B. III. 2025. - 9 vid. IN. 3. B. XI. S. 296. — 9 IN. II. IZ. I. 550. — ‘) IN. II. B. II. ror.— 3
) Hl. II. B. II. 900. — 9 IN. II. B. II. 1444. — 9 IN. U. B. IV. 2489.

\



59- Tessin.
(Herrschaft Rostock.)

Wappen.
Durch einen blauen Pfahl gespalten; rechts in gold der halbe schwarze Rostocker Stier=

köpf mit blauem Stern über demselben, links in roth eine halbe silberne Cilie.

Siegel.
(. O Dm: 47 mm. Im runden, durch einen schraffirten Pfahl gespaltenen Siegelfelde rechts einfacher gekrönter

halber Stierkopf, über welchem ein kleiner Stern, links halbe Lilie. Umschrift
i s : amxzms ; Tessm j * s ää

Abdruck von (564 'm Lübecker Archiv?)
f 2. O Dm: 32 mm, mit dem Bilde wie sab (; Pfahl ohne Schraffirung. Umschrift

* S CIVITATIS TESSIEN « A * A • 1590

f 3. O Dm: 25 mm, dem Siegel ad 2 später nachgebildet; der halbe Stierkopf mit großem Nasenring, der Stern
über dem Aopfe kaum erkennbar. Umschrift

8 . CIVITATIS TESSINEN . A : 1590 .

f Polizeisiegel aus dem Ende des (8. oder Anfang des (y. Jahrhunderts von ebenfalls 25 mm Dm. Die
Bilder sind hier gewechselt, rechts halbe Lilie, links halber gekrönter Stierkopf mit Nasenring und einem
Stern über dem Aopfe. Umschrift

POLIZEY SIEGEL DER STADT TESSIN
f 5. O Dm: 26 mm. Im runden, durch einen blau schraffirten Pfahl gespaltenen Siegelfelde: rechts — golden

punktirt — gekrönter halber Stierkopf, über welchem ein Stern, links — roth fchrafsirt — eine halbe Lilie.
Umschrift

SIEGEL DER STADT TESSIN
1858.

j- 6. O Farbestempel, Dm: 26 mm,
f 7, O Papieroblate, Dm: 26 mm, beide mit dem Bilde des Siegels sub 5 und der nämlichen Umschrift, in

letzterer fehlt jedoch die Jahreszahl.

Die Stadt Tessin wird vor (325 gegründet sein?) Ihr ältestes Siegelbild gleicht dem der ebenfalls in
der Herrschaft Rostock belegenen Stadt Gnoien, ist jedoch von letzterem dadurch gekennzeichnet, daß die beiden
Zeichen: halber Stierkopf und halbe Lilie/) durch einen Pfahl getrennt sind. Dem über dem Stierkopfe stehenden
Stern kann eine Bedeutung nicht beigelegt werden; offenbar diente er von Anfang an nur zur Ausfüllung eines
leeren Platzes.

40. Teterow.
(Herrschaft Merle.)

Wappen.
In gold der vorwärts gekehrte, stahlblaue Aübelhelm der UX'rle'scheu Fürsten mit zwei

an gekreuzten Stangen befestigten, natürlich gefärbten pst'auenrosen; über letzteren ein blauer
Stern, zu den Seiten des Helms je ein rothes Areuz.

J) HI u. m. 2, ;6. 37. — s
) HI. u. B. VII. 4446. — s

) über die Verleitung dieser Bilder vid. Wappen der Stadt Gnoien.
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SwQtl
\. O Dm: 65mm. Im runden Felde ein einfacher, gekrönter Stierkopf von ziemlich nüchterner Darstellung,

neben welchem zwei kleine Röschen stehen. Umschrift

* S* OHVOOTÄSttS-) TIiQS(0R)OW
Aus dein Ende des f3. Jahrhunderts. s326 im Stadt-Archiv zu Güstrows)

2. O Dm: 40 mm. In: runden Felde ein Kübclhelm mit zwei an über einander liegenden Stäben befestigten
Pfauenrosen; zwischen den Wedeln ein Stern, an jeder Seite des Pelms ein Kreuz. Umschrift

* S'. SödRQTVM • IR TQTGROWÖ
(353 und (563 im Schweriner Archiv?)f 5. O Dm: (9 mm. Ein etwas nach links gekehrter Stcchhelm mit palskleinod und pelmdecke; auf deinfelben
zwei aufrecht stehende Rosen mit je zwei Blättchen. Umschrift

-i- SECRETUM IN TETEROW
(6. Jahrhundert.

f 4. O Dm: 30 mm. Im Schilde ein vorwärts gekehrter Stechhebn mit drei Straußenfedern, oben neben dem
Pelm zwei kleine Perzen; auf den: Schilde gleichfalls ein Stechhelm mit Decken und einem Kleinod von
drei Rosen. Umschrift

. SIGEL DER . STADT • TETEROW •

Anfang des (8. Jahrhunderts.
t 5. O Farbestempel, Dm: 26 mm. Wappen wie ad 4; es fehlen jedoch die perzchcn neben dem pebn im

Schilde und die pelmdecken des Obcrwappens. Umschrift
STADT TETEROW

^ 6. O Dm: 32 mm. Pelm wie ad 2 mit Stern und Kreuzchen. Umschrift
SIEGEL DER STADT TETEROW

f 7. O Farbestempel, dem Siegel ad 6 nachgearbeitet, mit derselben Umschrift und von gleicher Größe.
's 8. O Papieroblate, Dm: 27mm, mit Bild und Umschrift wie ad 6.

Ad 6 bis 8 nach (858 angefertigt.

Teterow wird zuerst urkundlich (27( genannt, unterm (7. Dezember desselben Jahres verleiht Fürst
Nicolaus von Werle „seinen geliebten Bürgern in der Stadt Thiterow" 43 pufen in dem angrenzenden Dorfe Bu-
doi-p (Vaudorf)?) Jedenfalls ist die Stadt nicht lange vor dieser Zeit gestiftet. 5ie hat so wenig in ihr ältestes
sigillum, wie in das ssoratum, ein spezifisch städtisches Sinnbild aufgenommen, sondern bedient sich in beiden nur
des Wappenbildes ihrer Landesherren, der Werle'fchen Fürsten. Ganz dem Gebrauche entsprechend, wie er in alter
Zeit von wirklichen Personen meistens beobachtet wurde, fetzt die Stadt das Schildbild, den Stierkopf, in das
sigillum, den Pebn mit feinem Kleinod aber in das saeratum. Die beiden Röschen neben dein Stierkopf sowie
der Stern und die Kreuze im Siegelfelde des Sekrets sind von keiner Bedeutung und dienen augenscheinlich nur zur
Raumfüllung.

Das Bild des sigillum, welches gänzlich unbekannt geworden war und erst neuerdings wieder entdeckt ist,
war für die späteren Siegel der Stadt von keinem Einfluß; der Pelm des Sekrets erlitt schon im (6. Jahrhundert
eine wesentliche Entstellung seines Kleinods, indem die beiden Pfauenrosen (mit Federn besteckte runde Scheiben)
mißverstanden wurden und zu zwei wirklichen Rosen ausarteten. Im (8. Jahrhundert entstand hieraus ein gänzlich
verschrobenes, vollständiges Wappen: Pelm mit drei Straußenfedern im Schilde, auf letzterem pebn mit drei Rosen.
Erst nach Feststellung des Stadtwappens für den Thronsaal des Schweriner Schlosses hat das pelmklcinod feine
ursprüngliche, allein berechtigte Gestalt auch in den städtischen Siegeln zurück empfangen.

>) IN. u. L. XIII. 777,. — '/ m. U. m I, 10, 70; 111.11. v. XIII. 7771 — M. u. B. II. ,76,.
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41. Waren.
Herrschaft Werte.)

Wappen.
In gold eine gezinnte rothe Mauer init Thor und zwei großen Seitenthürmen auf

grünem Anger, bespült von blauen Wellen. Auf der Mauer ein vorwärts schauender, nach
rechts schreitender, gekrönter halber Stier mit silbernen Hörnern; über dem Stier der fürstlich
werle'sche Helm mit zwei an gekreuzten Stangen befestigten, natürlich gefärbten Pfauenrosen.

Siegel.
f (. O Dm: 79 mm. Auf einem an den Leiten mit Kleestengeln besetzten Hügel steht eine gezinnte, von Wellen

bespülte Ltadtmauer mit offenein Thore; hinter der Mauer zwei runde, glatte, gezinnte Thürme nnt Kegeldach;
zwischen denselben auf der Mauer ein nach rechts schreitender, halber gekrönter Stier mit vorwärts gekehrtem
Kopfe. Über den Hörneru des Ltiers steht ein Kübelhelm mit zwei an gekreuzten Ltäben befestigten Pfauen¬
rosen. Letztere ragen in die Umschrift hinein; das Kreuz in derselben ist zwischen das Helmkleinod gesetzt. Umschrift

* LlGlLLVOI - (IIVIT3ITIS - W7IRIIQ -

In dem noch vorhandenen broncenen Originalstempel sind die Buchstaben dl zur Hälfte ausgefeilt. Tin
theilweife erhaltener Abdruck findet sich im Demminer Stadtarchiv von

fi 2. O Dm: 43 mm, mit dem Bilde des vorigen; die runden Thürme haben jeder ein vierblattfönniges Fenster;
der Helnr mit seinem Kleinod steht im Liegelfelde. Umschrift

* saaRöTvm : üivitiitis - wärrq
Abdruck von ;562 im Lübecker Archiv?)

f 5. Lpätmittelalterliches Lieget, O Dm: 39 mm, dem großen Liege! ad ( nachgebildet; das Kleinod des Helms
steht ebenfalls in der Umschrift und das Kreuz derselben zwischen den Pfauenrosen. Umschrift* * SIGILLVM S CIVITATIS * WARI/IE *

f 4. O Dm: 28 mm. Mauer mit Thor auf einem von Wellen bespülten Hügel, hinter der Mauer die zwei
Thürme; zwischen den letzteren ein gekrönter Ltierkopf. Der Helm fehlt ganz. Unrschrift

* SIGIL o CIVITÄ o WKRNE o
\7. Jahrhundert.

t 5. O Dm: 2; mm. Tin von zwei Leitenthürmen flankirtes offenes Thor auf einem graden Trdboden; zwischen
den Thürmen ein gekrönter Ltierkopf. Umschrift

* SIGIL - CIVT2S - WÄRNE • 1697
f 6. O Dm: 35 mm, mit dein Bilde wie ad 5. Umschrift

* SIGILL : CTVITAT : WARNAE • 1697 • RENOV: 1804
f 7. O Dm: 29 mm. Bon Wellen bespülte, gezinnte Mauer mit auf einem von zwei Kleestengeln besetzten Trd¬

boden stehenden, geöffneten Thor; hinter der Mauer zwei runde, gezinnte Leitenthürme mit Kegeldach. Auf
der Ulauer der nach rechts schreitende, gekrönte halbe Liier und über dessen Hörnern der Kübelhelm mit
gekreuzten Pfauenrosen. Ohne Umschrift. Lteinpel nach f858 angefertigt,

fi 8. O Papieroblate, Dm: 3; mm, mit dem Bilde des Liegels sub 7. Umschrift
MAGISTRAT DER STADT* WAREN *

Das Gründungsjahr der Ltadt — der Ort selbst dürfte uralt sein — ist unbekannt; ;292 3
) wird Waren

aber schon als Ltadt (oivitas) bezeichnet.
Die Bilder des sigillum und des später entstandenen seeretum sind die nämlichen; sie bestehen aus dem

städtischen Lymbol, einer mit Thürmen versehenen Mauer, deni als Zeichen der Landesherrschaft ein halber

9 m. „. m. \, 9 , w; m. u. B. IX. 6392. — *) m. u. m. 9 , tS. — ') in. u. B. m. 2;61.

9*



gekrönter Stier und der fürstlich werle'sche Helm hinzugefügt sind; die Wellen, von denen die Mauer bespült wird,
dürften in der Lage der Stadt an der Müritz ihre Erklärung finden. Auch das spätmittelalterliche Siegel sub 3
hat noch dieselbe Darstellung; in den folgenden Siegeln 8ub 4, 5, 6 ist der bedeutungsvolle Helm ganz fortgelassen
und statt des charakteristischen halben Stiers nur ein Stierkopf zwischen die Thürme gesetzt, so daß das Bild
dadurch demjenigen der Stadt Malchin zieinlich ähnlich wurde. Gegenwärtig insbesondere nach der offiziellen
Feststellung von (858 führen die Stadtsiegel das Bild wiederum demjenigen des ältesten siZillum entsprechend.

42. wann.
(Bisthum Schwerin.)

Mappen.
In roch zwei gekreuzte, silberne Bischofsstäbe mit goldener Krümmung.

Siegel.
\-

f 2.

t s.
t ch

U Dm: oben 49 mm, Are 57mm, mit zwei über Areuz gelegten, nach auswärts gekehrten Bischofsstäben.
Umschrift * LlbllwVH -OPIDI - WKRIH
Es kommt im Schweriner Archiv von (584 und (595 vor, stammt aber jedenfalls noch aus dem (5. Jahr¬

hundert?)
O Dm: 29 mm. Im halbrunden, kartusckiirten Schilde zwei gekreuzte Bischofsstäbe. Umschrift

* SIGILLVM - OPPIDI - WAR IN , | 1

Anfang des (7. Jahrhunderts. \ A
O Dm: 3( mm, in Wappen und Uinschrift demjenigen ad 2 gleichend.
O Farbestempel, Dm: 29 mm, mit Wappen und Umschrift wie ad 2.

Das im Stiftslande Bützow belegene bischöfliche Schloß warm wurde durch den Bischof Hermann von
Schwerin um (284 H erbaut; es war die Nebenresidenz der Bischöfe. Zur Stadt 3) soll wartn erst spät von den
Bischöfen erhoben sein. Das sub ( beschriebene, sicher noch dem Ende des (5. Jahrhunderts ungehörige Siegel
beweist aber, daß schon zu dieser Zeit neben dem Schlosse ein Städtchen (oppidum) mit selbstständiger komnmnaler
Verwaltung entstanden war.

Das älteste Wappenbild der Stadt, wie es sich auch in den neuen Siegeln erhalten hat, sind zwei kreuz¬
weise über einander gelegte Bischofsstäbe, die Würdenzeichen ihrer danraligen Grundhcrren und Stifter.

*8*

45. Wismar.
(Herrschaft Mecklenburg.)

Mappen.
Gespalten: rechts in gold ein halber schwarzer Mecklenburgischer Stierfcpf; links vier¬

fach getheilt von filber und roth. (Helm: Zwei rothe Stierhörner; zwischen denselben sechs
silberne Fähnlein, nach beiden Seiten gleichmäßig ausschlagend. Decken rechts schwarz-golden,
links roth-silbern.)

9 m. u. m. 2,20,59. - 9 in. u. v. ui. 1:59; vid. in. 3. r?. in. ^e-^; iv. 87-9;. — 3) in. 3. B. xxxxvii. s. 103 ff.
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Siegel.
f
J. O Dm: 75mm. Ein auf Wellen gehendes, nach links gewendetes Schiff mit Steuer und Takelung; am

bewimpelten Mast hängt ein Dreiecksschild mit einem gekrönten Stierkopf; im Wasser schwimmen zwei
einander zugekehrte Fische. Unischrift

* SIGJLIVOI r WISSQI IÄRIfJ r CU2IISITTJS
Das Areuz im Anfang bildet zugleich die Spitze des Mastes. — Das Siegel kommt an einer auf der Trese
zu Lübeck befindlichen Urkunde vom f256 zum ersten Male vor.')

2. O Dm: HS mm. Im runden Siegelfelde ein gespaltener Dreiecksschild, rechts mit einem halben gekrönten
Stierkopf, links vierfach getheilt, der zweite und vierte Platz damascirt. Umschrift

* SeaRÜTV : BVR6ÖSIV : DO : WISIIÄRIÄ
Die Bildung des Stierkopfes auf diesem Sekret ist derjenigen auf dem ersten großen Siegel nicht ganz ähnlich;
ersteres ist vielmehr mindestens um einige Jahrzehnte jünger als letzteres. Es hat sich bisher erst an Ur¬
kunden aus dem Anfang des (4. Jahrhunderts finden lassen?)

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts treten neue Siegel auf; beide, großes Siegel und Sekret, haben genau
dieselben Maße, wie die Siegel ad ; und 2 und im Wesentlichen auch dieselben Bilder; sie sind nur
künstlerisch vollendeter ausgeführt. Die leeren Flächen der Siegelfelder sind mit Rankenwerk verziert; der
Stierkopf ist bei beiden niehr stylisirt, mit ausgeschlagener Zunge und so dargestellt, wie perzog Albrecht
ihn führte — auf diesen Wismar'schen Siegeln jedoch ohne palsfell. Das erste perzogssiegel kommt

\7>q.() vor; es liegt die Vermuthung sehr nahe, daß auch hier (ebenso wie bei Grevesmühlen) die betreffen¬

den Siegel von demselben Stempelschneider angefertigt sind.

5. Rücksichtlich des großen Siegels ist noch zu erwähnen: in den oberen Ecken des am Schiffsmaste hängenden

Dreiecksschildes finden sich kleine Areuze, auf dem Bordertheil des Schiffes sitzt ein nach links gewendeter
zurückschauender Vogel, in den Wellen unterhalb des Schiffes schwimmen drei Fische; die Flagge am Mast
zeigt deutlich zwei pfähle. Umschrift.

SIGILLVM ; wissesmiRia ; crvitatis
Das Siegel kommt zuerst f354 vor und ist seitdem bis in's >7. Jahrhundert hinein gebraucht?)

4. Das Sekret hat ebenfalls in den oberen Ecken des Schildes die beiden Areuzchen; in der linken Schildhälfte
sind alle Plätze daniascirt. Umschrift

* söaRöTvm • BVRGonsn/m • dq - wissiraRis
Es ist zuerst als Rücksiegel des großen oben sub 5 von P54 bemerkt; als solches und dann auch allein
wurde es mehrere Jahrhunderte hindurch benutzt?)

ff 5. O Dm: 35 mm. Im runden Siegelfelde ein gespaltener Dreiecksschild: rechts halber gekrönter Stierkopf mit
herausgeschlagener Zunge, jedoch ohne palsfell, links vierfach getheilt, Platz 2 und 4 schraffirt. .Umschrift

* LiEirvM - wissimRiGRse
Es kommt im Lübecker Archiv zuerst f368 vor, an Quittungen über den Empfang des Pfundgeldes, welches

zu erheben auf einem pansetage zu Aöln die Städte sich vereinigt hatten,

ff 6. Eine Nachbildung des Signum ad 5 aus etwas späterer Zeit,

ff 7. O Dm: fl mm. Wappen wie ad 5. Umschrift
»K SIEGEL DER STADT WISMAR 1802

ff 8. Q Dm: 52mm. Wappen wie ad 5. Umschrift
►5« siGmvm - wisffiÄRifmse

Zu dem Siegel ad 7 gehörig und mit demselben gleichalterig,

ff 9. O Dm: 45mm. Umschrift
SECRETVM - BYRGENSIVM • DE • WISMARIA

ff 10. 0 Dm: 25/22mm. Umschrift * SIGILLUM WISMARIENSE
ff ja O Dm: 54mm. Aranz über dem Schilde, von den, eine Guirlande zu beiden Seiten herabhängt. Umschrift

SIEGEL DER STADT WISMAR
ff \2. Siegel und Papierstempel, O Dm: 40 mm. Gekrönter Spangenhelm ohne Aleinod auf dem Schilde. Unl¬

schrift wie ad ft.

’) rn. u. m. {, 7,;; IR ll. B. II. 764, 817. - *) IN. u. IN. 7, 3; rn. u. B. II. 764- — IN. u. IN. 1, 7, 2. - *) 111. ». 111.1,7, 4.
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Die sämmtlichen Siegel ad 9—(2 führen das Mappen wie ad 5 beschrieben, dem halben Stierkopf ist
aber ein Nasenring und eine Halskrause angehängt; bei 9 und (( steht das Wappen im Dreiecksschilde, bei
(0 und (2 ist die Schildform eine verzopfte.

-f (3. O Papieroblate, Dm: 32 mm. Wappen wie ad 5 im oben zweimal eingebogenen Dreiecksschilde; Stierkops
ohne Zunge, fjalsfell oder Nasenring. Umschrift

* SIEGEL DER STADT WISMAR
t W- O Papieroblate, Dm: 32 mm. Wappen wie ad 3 im modernen, von drei kleinen Rosen begleiteten Schilde.

Umschrift * SIEGEL * DER * STADT * WISMAR

Der Name aqua Wissemara, ein Gewässer (die s. g. Aue) in der Nähe der nachherigen Stadt bezeichnend,
kommt schon ((67 *) vor. Zn der Bestätigung Kaiser Otto's IV. über das Bisthum und das Domkapitel zu
Schwerin von (2(( 2

*

) ist den Bürgern der letzteren Stadt das Recht bestätigt, daß sie „in dem Isafen, welcher
Wissemer heißt — —-zwei große Schiffe, die cogken genannt werden, und kleinere Schiffe, soviel sie
wollen, zum Handelsgebrauch" halten dürfen. — Der Name der Stadt ist also offenbar von dem Lasen, an
welchem sie liegt, abgeleitet worden; bemerkenswerth ist, daß sie fast durchweg in älteren Schriften und von dem
Landmanne noch heute plattdeutsch „de Wismar" genannt wird.

Als Stadt erscheint Wismar urkundlich zuerst (229"), in welchem Jahre Fürst Johann von Mecklenburg
seinen „geliebten Bürgern in Wyssemaria das Land zwischen Altam Villam (Wendorf) und dem Orte, welcher
gewöhnlich Coperniz (bei St. Jakob) genannt wird", überläßt. Seit (236 war Wismar längere Zeit die Residenz
der Mecklenburgischen Fürsten; (266 4

*6*

) bewilligte Heinrich I. der Stadt den Gebrauch des lübifchen Rechts und
bestätigte ihren Besitz.

Jm ältesten sigillum führte Wismar, wie die Mehrzahl der deutschen Seestädte an der Ostsee, als sym¬
bolisches Bild ein auf Wellen gehendes Schiff;") das landesherrliche Hoheitszeichen wird ihm in Gestalt eines an
den Schiffsinast gehängten Schildes mit dem Stierkopf hinzugefügt. Jm wesentlichen dieselbe Darstellung hat das
zweite große Stadtsiegel. — Das secretum sub 2 sowohl wie dasjenige 8ub 4 zeigen einen gespaltenen Dreiecks¬
schild, rechts mit dem halben gekrönten Stierkopf, links vierfach getheilt, also ein eigentliches Wappen. Es kann
in keiner Weise zweifelhaft sein, daß die Annahme der linksseitigen Schildfigur auf ein bereits vorhandenes Flaggen¬
bild zurückgeführt werden mujj.

Wismar war schon im frühen Mittelalter sowohl als Seehandelsplatz wie als Hansestadt von großer
Bedeutung; es folgte, wie viele andere dieser Städte an der Ostsee, dein Beispiel von Lübeck, welches zuerst ein
-luer getheiltes Tuch als Flagge führte; dies lübische Flaggenbild wurde für Wismar einfach verdoppelt und das
derartig geschaffene Zeichen für die Stadt selbst oder das Rathswappen — als welches es sich auch auf mittelalter¬
lichen Münzen der späteren Zeit allein findet — int secretum mit dem Herrschaftsbilde zum Stadtwappen verbunden.«)

Die andere Mecklenburgische See- und Hansestadt, Rostock, aeceptirte die Lübecker Flagge vorläufig nicht;
sie gebrauchte anfangs beständig in ihrem großeit Siegel den Slierkopf als ältestes Zeichen ihres Landeshcrrn und
in den Sekreten den später von den Rostocker Fürsten angenommenen, dann aber dauernd von ihnen geführten
Greifen, ohne daß beiden ein speziell städtisches Zeichen hinzugeftigt wäre. Erft auf dem aus der zweiten Hälfte
des (4. Jahrhunderts stammenden Signum de Rozstok wurde das einfache Flaggcnbild mit dem Greifen derartig

') m. u. B. I. 88. — s
) in. II. B. I. 202. — *) m. 11. R. I. 362. — *) IN. 11. B. II. (078, (o<9. — 8) Bb die in den

wellen schwimmenden Fische etwa ans den Oeringsfang hinweisen sollen oder ob sie nicht vielmehr nur dekorativ aufzufassen sind,
mag dahingestellt bleiben. Die Ranken aber, durch welche das Feld des zweiten großen Ziegels damascirt ist, mit einer Anspielung
auf den Oopfenbau deuten zu wollen, ist wohl neu, aber nicht geistreich (vid. Ul. u. ITC. (, S. (0) sondern einfach abgeschmackt. —
6
) Dieser heraldisch merkwürdige Vorgang kaun nicht besser illustrirt werden, als es Grote (lllünzstudien No. 4, 5. 762 ff.) gethan
hat; er sagt: „was die Lagunenstadt für die inguies Hadria, das war Lübeck für die Gstsee; im Ziegel führte es ein Schiff, in der
Fahne den Reichsadler, als Flagge ein quergetheiltes Tuch: weiß und roth. Die Seestädte der pommerisch- preußischen (auch der
mecklenburgischen, indem sie ftd; aus dem Wappen ihrer Landesherren und dem lübifchen Flaggenbilde ihre Ztadtwappen bildeten,
A. d. V.) Küste betrachteten sich gleichsam als „Nachgeborene" Lübecks und führten als Flaggen die Lübecker mit einer Brisüre;
Stettin: in der Hütte jedes der beiden Ztreifen ein kleines schwebendes Viereck; Tlbing: eben so ein ausgeschweiftes Kreuz;
Königsberg: dasselbe Kreuz im unteren und eine Krone im oberen Streife-Die Oasen in Kurland führten die Lübecker
Flagge mit umgestellten Tinkturen: roth und weiß".



verbunden, daß ein Feld mit dem letzteren über das erstere gesetzt ward. Dieses signuin, in mehreren abgefallenen
Originalsiegcln erhalten, ist offenbar zu derselben Zeit und aus derselben Veranlassung entstanden, wie das «üb 5
beschriebene Signum Wismariense.

Zn der Annahme des Helms gehen Wismar und Rostock gleichfalls denselben Weg. Wann dies geschah,
darüber ist genaueres nicht bekannt. Auf den eigentlichen Stadtsiegeln kommt der Helm nicht vor; anscheinend hat
bei der Wahl des Rleinods der alte Helm mit den Stierhörnern, welchen sowohl die Mecklenburgischen als auch
die Rostocker Fürsten führten, zum vorbilde gedient. Statt der Pfauenfedern, mit welchen die Fürsten die Dörner
besteckten, nahmen beide Städte Fähnlein, und ein Unterschied zwischen ihnen wurde dadurch bewirkt, daß Rostock
die Dörner selbst mit Fähnlein besteckt, während Wismar die letzteren zwischen die Dörner setzt.

Der Helm der Stadt Wismar mit sechs, nach jeder Seite gleichmäßig ausschlagenden Fähnlein zwischen
zwei rothen Stierhörnern, wie er sich in Abbildungen des Wappens häufig findet, war schon im Audienzsaal des
alten Rathhauses unter der Decke über dem Schilde angebracht?)

44- Wittenburg.
(Grafschaft Schwerin.)

Wappen.
Zn silber ein rothes gethürmtes Stadtthor, auf dessen gezinnten Leitenthürmen zwei

braune, einander zugekehrte Lindwürmer sitzen.

Siegel.
s. O Dm: 70 mm. Gin Thor, flankirt von zwei stumpfen gezinnten Seitenthürmen und mit einem spitzen Thürin-

chen über dein Thore; auf den Seitenthürmen zwei einander zugekehrte Lindwürmer. Uinschrift
* S • BVRCeilSIV • D(ö WITTQ)IIB(RCTi

(296 im Schweriner Archiv?)j 2. O Dm: 66mm; dem sub { beschriebenen fast ganz gleich, nur schlanker und zierlicher in allen Formen,
föstä im Lübecker Archiv?')

3. O Dm: 4s mm. Zm fein gegitterten gespaltenen Siegelfelde: rechts ein nach rechts gekehrter rückschauender

Lindwurm; links halbe gezinnte Mauer mit Thor, über demselben ein halber runder Thurm mit Regeldach,
flankirt von einem Gebäude mit durch eine Strebe gestütztem Dach. Umschrift

* secResvm • chvisätis • wistgr-boror
Zm Lübecker Archiv an Urkunden von s33s, s353, s380, s38st u. s. w?)

f O Dm: 55 mm, im Bilde mit dem Sekret ad 3 übereinstimmend. Umschrift
* SIGILLVIR * ÜIVISÄSIS * WlfcSGRBORGIi

Erste Hälfte des s5. Zahrhunderts?)
f 5. O Dm: 27mm. Zm gespaltenen Siegelfelde rechts ein an die Spaltlinie hinaufkriechender Lindwurm, links

gezinnte Mauer mit Thor und zwei vollen vierecksthürinen mit Regeldach. Umschrift
* CIUITATIS - WITTENBURGENSIS

Anfang des s7. Zahrhunderts?)
6. Größeres Siegel, im Bilde sonst demjenigen ad 5 vollständig gleichend, mit der Umschrift 5)

* DER STADT WITTENBURG GROSSES INSIEGEL
f 7. O Dm: 29 mm, mit dein Bilde wie ad 5 und der Umschrift

4- DER STADT WITTENBURG KLEINES INSIEGEL

*) Schröder, Beschreibung von Wismar pag. ;56. — 2) ITT. u. ITT. 2, 50; ITT II. B. III. 2384. — 8
) viel. ITT. II. B. III. 238^.

— *) M. u. ITT. 2, ;9, 5;. — °) viel. ITT. 11. ITT. 2, S. 38.
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f 8. O Papieroblate, Dm: 29 mm. Bild und Umschrift wie ad 7.

f 9* O Papierstempel, Dm: 34mm, mit dem Bilde der ältesten großen Siegel. Unischrift
SIEGEL DER STADT WITTENBURG

Die Stadt Mittenburg ist durch die Grafen von Schwerin noch in der ersten Hälfte des (5. Jahrhunderts
gestiftet. Sie wird bereits in dem zwischen (230 und (254 niedergeschriebenen Ratzeburger Zehntenregister erwähnt?)
Graf Gunzel nennt (252 einen gewissen Wichsried Bürger in Wittenburg (Wichfridum, ciuem nostrum in Witten¬
burg). 2) — Der 21 litte des (5. Jahrhunderts dürfte auch das sub 1 beschriebene erste große Siegel angehören; das
Bild desselben zeigt ein gethürmtes Stadtthor, auf dessen Seitenthürmen die beiden Lindwürmer der Schweriner
Grafen sitzen. Das secretum verbindet das städtische Symbol und das Hoheitszeichen in anderer Weife und zwar
so mit einander, daß im gespaltenen Siegelselde rechts nur eiu Lindwurm, links eine halbe gethürmte Burg erscheint.
Später (Siegel sub 4) ist das Bild des Sekrets in das sigillum übergegangen und ist dasselbe schließlich (Siegel rc.
sub 5, 6, 7, 8) derartig verstümmelt worden, daß der Lindwurm nicht aufrecht sitzend und rückschauend, sondern
— in eidechsenförmiger Gestalt mit vier Füßen und ohne Flügel — an die Spaltlinie des Siegelfeldes hinauf¬
kriechend, zur Darstellung gebracht ist, so daß er die Hälfte des Feldes nur zum kleinsten Theile füllt. Durch die
offizielle Feststellung ((858) hat das Stadtwapen feine älteste Gestalt nach den Siegeln sub ( und 2 zurückempfangen.

') m. u. B. I. 275. S. 567. — 2
) m. u. B. II. 704.
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\. Friedlcnrd.
(Herrschaft Stargarfc.)

Wappen.
In (über drei auf einem doppelten Alanerbogen stehende gezinnte rothe Thürme; unter

denselben, und zwischen den Brustbildern der Alorkgrasen Johann und Gtto von Brandenburg,
ein silberner Schild mit rothem Adler.

Siegel.
si (. O Din: 72 mm. Auf einem doppelten Mauerbogen, der in seinem Vereinigungspunkte unten in sine wachsende

Lilie ausläuft, stehen drei Thürme. Der mittlere, sich über der Lilie erhebende, ist gerautet und von einer

durch Streben gestützten Mauerplatte mit fünf Zinnen bekrönt. Die niedrigeren beiden Seitenthürme haben

je ein Fenster und je eine Mauerplatte von vier Zinnen. Unter der Lilie steht ein Dreiecksschild init einem

Adler. Zu beiden Seiten des Schildes unter je einem der Bogen finden fich Brustbilder zweier weltlicher
Personen mit lockigem h>aar und einer Mütze oder einem kselm aus dem Kopfe. Die Figur zur Rechten

hält in der rechten ksand ein Schwert, in der linken eine Lanze; diejenige zur Linken in der rechten k)and ein

Schwert, in der linken eine Fahne. Umschrift

* SI6ILLVM i BVRGQIISIVH : D0 - ERIDÖLÄIIo
Abdrücke haben sich unter Urkunden nicht erhalten; es ist nur noch ein in einer lfolzkapsel in grünem Wachs
gemachter Abdruck im Archive der Stadt vorhanden, der von einer Urkunde abgeschnitten ist. Der Stempel
dürste in der zweiten Hälfte des (3. Jahrhunderts gefertigt fein. 1)

f 2. O Dm: 42 mm. Tnde des (5. Jahrhunderts. Das Siegelbild ist im Wesentlichen dem acl ( gleich. Der
mittlere Thurm hat keine Rautung, sondern ein langes Spitzbogenfenster; es fehlen ihm auch die Streben.
Die Figur zur Linken des Adlerschildes hält die Fahne in der rechten, das Schwert in der linken Hand. Umschrift

S’ SÖCIRflTVffi * ÖIVITäT - RRQDäLÄRD •

Auch dies Sekret ist unter einer Urkunde nicht erhalten; der Abdruck, welcher noch in einer Holzkapsel im
Archiv der Stadt aufbewahrt wird, hat niemals an einer Urkunde gehangen,

f 3, O Dm: 30 mm. Siegelbild wie ad (. Die drei Thürme haben jeder ein Fenster und je drei Mauerzinnen.
Die Fahne in der linken Hand der Figur zur Linken hat eine schlüsselförmige Gestalt; der Adler steht im
halbrunden Scknlde. Umschrift

* SIGILLVM - CIVITÄ . FREDELÄ
Abdruck von (625 im Schweriner Archiv.

-s 4. O Dm: 25 nun, den: ad 3 beschriebenen beinahe völlig gleich, ebenfalls noch aus dem (6. Jahrhundert
stammend. Zu bemerken sind dabei an Abweichungen nur, daß die Figur zur Rechten die Fahne, und zwar

in der rechten Hand, hält; diejenige zur Linken aber das Schwert mit der linken Hand erfaßt. Außerdem

differirt die Umschrift in etwas; sie lautet hier

* 8IGIL2IVM . CIVIT7S • FRIDELÄ

io*i) m. ii. s. x. 73--.
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■f 5. 0 Dm: 50/2( mm; J8. Jahrhundert. Die den Doppelbogen stützende Lilie ist fortgelassen und durch eine
grade Strebe ersetzt; es fällt hier wieder die schlüsselförmige Gestalt der Fahne in der linken Hand der Figur
zur Linken auf. Umschrift

SIGILLUM CIVIT ATIS FRIEDLAND
Die neuesten Siegel re., nämlich:

f 6. 0 Dm: 3^/26 mm,
f 7. O Stempel, Dm: 27mm, beide mit der Umschrift

SIGILLUM CIVITATIS FRIEDLAND
und

f 8. O Stempel, Dm: 33 mm, mit der Umschrift
# SIEGEL DER STADT FRIEDLAND

haben im Wesentlichen das althergebrachte Bild. Die männlichen Figuren erscheinen auf allen dreien im
„Theater"-lsarnisch und desgleichen Helm, auf letzterem drei Straußenfedern. Die Lilie, in welche der Doppel¬
bogen auf den älteren Siegeln zusammenläuft, ist gleichfalls fortgelassen und durch grade Streben ersetzt.
Auf dem Siegel ad 6 und dem Stempel ad 7 findet sich in der Fahne ein Areuz, auf dem Stempel ad 8
aber im Fahnentuch ein Ochsenkopf.

Nicht übergangen darf hier werden das aus dein 14. Jahrhundert ftanunendc, noch vorhandene alte
Siegel aus Bronze *) des Schöppenstuhls zu Friedland, das einzige dieser Art in Mecklenburg. Der Schöppen¬
stuhl selbst soll erst im 30jährigen Kriege zessirt haben.-)t Das runde Siegel hat genau 72mm Dm.; es wird durch zwei schlanke Säulen in drei Abtheilungen
getheilt. In der mittleren steht ein im Felde schraffirter Dreiecksschild mit den: gekrönten Mecklenburgischen
Stierkopf (mit Halsfell und ausgeschlagener Zunge); überragt wird der Schild von drei spitzen Nischen, aus
deren jeder ein Brustbild hervorsteht. Die Architektur zeigt weiter oben ein gothisches Doppelfenster, zu
dessen beiden Seiten wieder je ein Brustbild sichtbar wird, und schließt ab mit einem Aufsatz von drei
Zinnen, der durch Strebebogen über den beiden Brustbildern mit den Theilungssäulen verbunden ist. —
Jede der beiden Seitenabtheilungen hat unten ein Mauerwerk; auf demselben werden durch drei Säulchen
zwei Nischen gebildet, in deren jeder ein Engelsbild unter je einem Rundbogen erscheint; letztere laufen in
spitze mit Areuzblumen und Zäckchen verzierte Dächer aus. Umschrift* SIGILLVSR ! SCmBmORVffi ? DG • vrgdqlärdq

f Dieses Siegel ist sodann im f6. Jahrhundert im kleineren Blaßstabe, Dm: 37 mm, nachgebildet, mit der
Umschrift

. SIGILLVM - SCÄBINORVM • DE - FREDELÄNT
Der mit dem Nasenring versehene Stierkopf steht im Renaissanceschilde. Die Siegelplatte des ebenfalls aus
Bronze gefertigten Stempels wird in Friedland aufbewahrt.

Die Stadt wurde am 6. Ulärz \244 durch die Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg gestiftet?)Ihr ältestes Siegelzeichen sind drei auf einen doppelten Rundbogen gesetzte Thürme, auf die Stadt als
solche sich beziehend. Unter dem Doppelbogen steht der markgräflich brandenburgische Schild mit dem Adler, neben
welchem zwei weltliche Personen erscheinen, die nur die Gründer der Stadt — die beiden brandenburgische» Mark-
grafen — vorstellen können. In späterer Zeit hat man darin wohl, ganz unberechtigter Weise, die Apostel Petrus
und Paulus zu sehen geglaubt, indem die Aopfbedeckungen der Markgrafen siir Beiligenscheine, die Fahne in der
Hand des einen für einen Schlüssel, die Lanze in der Band des andern für ein Lilienscepter oder dergleichen
gehalten sind.

Sigillnm und secretum der Stadt haben das nämliche Bild, welches in den sämmtlichen städtischen Siegeln
bis auf die neueste Zeit sich im Wesentlichen bewahrt hat.

Simonis (a. a. O. S. 49) beschreibt das Stadtwappen folgendermaßen:

l

l) Nicht von Blei, wie M. u. 2Tt. 2, 5. 46 sagen. — 2) Simonis, Nachricht von Friedland, S. 48. Das Bild dieses Siegels
ist später in das Siegel des ehemaligen Stadtgerichts zu Friedland (vid. 4. Anmerkung ad Ncubrandenbnrg) übergegangen. —
») ITT. 11. B. I. 559.
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„Im Schilde ist ein schwartzer Büffels -
'Kopfs, mit einer güldenen Krone, und güldenen Rings

„in der Nase, im rohten Felde?) Auf dem Helm ein rohter Thurm mit dreyen Zinnen, auf welchem
„unterhalb ein schwartzer doppelter Adler. Die Schildhalter sind zweene geharnischte Männer, welche
„in der einen Hand ein Schwerdt, in der andern einen Spieß haben."

5o soll es im Jahre 1728 am Rathhause gemalt sein, wovon jetzt aber jede Spur verschwunden ist.
Bald nach dem Jahre (77 > ist es ganz in dieser Gestalt im s. g. Ständesaal des Rathhauses zu Neubrandenburg
angebracht.

Ts kann in dieser Darstellungsweise, wie klar auf der Hand liegt, nichts weiter befunden werden, als eine,

dem damaligen „Geschmack" entsprechende Mißhandlung des städtischen Symbols; die einzelnen Theile dieses Mach¬
werks sind augenscheinlich dem alten Siegelbilde der Stadt selbst und demjenigen des Schöppenstuhls, späteren
Stadtgerichts, entlehnt, indem man aus letzterem den Schild mit dem Stierkopf nahm, über denselben die drei
Thürme mit dem Adler als Helmzeichen setzte und die beiden Markgrafen — zu ganzen Figuren vergrößert —
als Schildhalter benutzte.

Tben so wenig nachahmungswürdig wie eine solche offenbare Verzerrung des Stadtzeichens ist jedenfalls
auch die charakterlose Wiedergabe der Portraits beider Markgrafen und die Setzung eines Stierkopfes oder Kreuzes
in die Fahne, welche der Markgraf zur Linken hält.

2. Fürstenberg.
(Grafschaft Fürstenberg — Herrschaft Stargard.)

Wappen.
In roth ein weiblicher, mit einer Binde umbundener Arm, oben mit einem Puffärmel

bekleidet, Alles silbern gefärbt, welcher einen goldenen, diamontenbesetzten Ring zwischen den

Fingern hält.

Siegel.
(. Achteckig; im Renaissaneeschilde ein nach rechts gekehrter Arm ohne alle Bekleidung, mit einem Ringe zwischen

den Fingern und einer Binde um den Ellenbogen; über dem Schilde die Buchstaben SCF. Ts läßt sich

von (568 bis (620 verfolgen?)
f 2. O Dm: 25 mm. Im runden Siegelfelde ein oben mit einem Puffärmel bekleideter, behandschuhter Arm,

einen Ring haltend; am Oberarm eine fliegende Schleife. Umschrift
SIGILLVM - CIVITATIS - FVRSTENBERGENSIS -

Aus der ersten Hälfte des (7. Jahrhunderts; zuletzt (752 in den Akten bemerkt,

ff 5. O Dm: 29mm. Im ausgeschweiften, von einem Tngelsköpfchen überragten Schilde der Arm mit dem
Ringe, bekleidet mit einem Puffärmel; um den Oberarm eine fliegende Schleife. Umschrift

* SIGLLUM * CIVITATIS * FURSTENBERGENSIS
Aus der Mitte des (8. Jahrhunderts; es findet sich zuerst (7-(8 und wird noch gegenwärtig gebraucht. —
Ts ist dies übrigens dasselbe Siegel, welches M. u. M. nach dem Originalstempel abbilden und welches dort
— nicht zutreffend — als gegen Ende des (6. Jahrhunderts vorkommend bezeichnet wird?)

ff O Farbestempel, Dm: 2(mm, im Wappen dem Siegel ad 3 nachgebildet; Umschrift
* SIGILL CIVIT FURSTENBERGENSIS

») Bemerkenswerth ist, daß während des u. ;s. Jahrhunderts in farbigen Darstellungen der in den Städtewappen vor¬
kommende Stierkopf (oder ganze Stier) nicht, wie im landesherrlichen Wappen, in gold. sondern — der heraldischen Regel zuivider —
vorzugsweise in roth erscheint. Ls ist dies nicht etwa eine Eigenthümlichkeit, die nur bei den Wappen der Vorderstädte parchim und
Güstrow auftritt (vergl. Lisch, Beschreibung des Thronsaals im Schweriner Schlöffe, Archiv für Landeskunde, Jahrg. >857, ad Städte¬
wappen IX0. 8). —

'■*) IN. u. UI. 2, s. 45; IN. 3. B. XXV. s. 96. — *) vid. IN. u. IN. 2, 2l, 63.
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f 5. O Dm: 29 mm. Im, von einem Engelsköpfchen besetzten, Schilde der aus Wolken hervorragende Arm
mit dem Ringe, mit Schleife am Oberarm. Umschrift

Ä SIGILLVM CIVITATIS FÜRSTENBERGENSIS
t 6. O Dm: 22mm, mit Wappenbild wie ad 5. Umschrift

SIEGEL DER STADT FÜRSTENBERG
f 7, O Farbestempel, Dm: 52mm, mit Wappen und Umschrift wie ad 5.

Geschichtlich kommt der Ort zuerst >278 vor, wo die von Redern nebst den Schinkeln hier wahrscheinlich
eine Vikarie stifteten;*) erwähnt wird er ferner >299 und \500 in den Bewidmungen des Klosters Pimmelpfort
durch Markgraf Albrecht von Brandenburg?) — Fürstenberg gehörte anfangs nicht zum Lande Stargard, und so

blieb es dem: auch nach Erwerbung des letzteren durch den Fürsten Heinrich von Mecklenburg Eigenthum der
Brandenburgischen Markgrafen?)

sZs8 erscheint Fürstenbcrg zuerst als Stadt: sie schließt uitterm 26. April desselben Jahresp einen Vertrag
mit dein Kloster Pimmelpfort über die Urbarmachung der paide zwischen der Fürstenberger Mühle uitd dem
Dorfe Garlin ab. >519 und >525 wird sie urkundlich in der Reihe der Uckermärkischen Städte genannt?)

Auf welche Weise Fürstenbcrg an Mecklenburg gekommen ist ziemlich duitkel. Stadt und Land waren
(527 vom Markgrafen Ludwig an die Grafen von Lindow verpfändet worden 6) und hatten diese es im Jahre
>555 bereits weiter verpfändet?) Boll 8) vermuthet, daß diese letztere Verpfändung an die von Dewitz geschehen
und daß die Abtretung an die Mecklenburgischen herzöge als Entschädigung für eine jährliche pebuug voit
200 Pfund aus der Vogtei Jagow erfolgt fei. Bach der Urkunde vom 25. Januar >549 , durch welche die
Grafschaft Fürstenbcrg konstituirt wurde, belehnten die I)erzöge Johann und Albrecht die Fürstenberger Grafen
insbesondere auch mit Fürstenberg, Stadt und Land mit der Mannschaft?)

Ein Siegel der Stadt aus dein f-f. oder >5. Iahrhuitdert ist nicht bekannt geworden; zwar wird das
Stadtsiegel schon >56> ^) j» einem zwischen der Stadt Fürstenberg uitd dem Kloster Pimmelpfort über die Fischerei¬
gerechtsame in den Seen des Klosters abgeschlossenen Vertrage genamtt, allein das Original dieser Urkunde und
somit auch das Siegel ist nicht erhalten. Dennoch kann zuverlässig angenommen werden, daß der Arm mit dem
Ringe (der sogen. Stargard'sche Arm) als Fürstenberger Stadtzeichen älter sei, wie als Wappenbild für die
Herrschaft Stargard.") Über die Perleitung des Arms sagt Lisch"): „Möglich ist es, daß die Stiftung der
Stadt in den Anfang des (4. Jahrhunderts, in die Zeit peinrichs des Löwen (von Mecklenburg) fällt und die
Stadt das Siegel zum Andenken ait dessen Gemahlin Beatrix von Brandenburg erhielt; aber mit Sicherheit läßt
sich hierüber nichts sagen." Die Entstehung der Stadt in der durch Lisch angenonunenen Zeit ergiebt sich mit
Sicherheit aus den vorstehend angeführten urkundlichen (Quellen, daß aber das Stadtwappen aus einer landes-
herrlichen Verleihung herrühren sollte, läßt sich nicht wahrscheinlich machen; ebenso wenig bietet sich für die Annahme,
daß es einem Geschlechtswappen entnommen sei, ein historischer Anhalt.

Die von Schwerin aus der Mecklenburgischen (parchim'schen) Linie führten allerdings im ^4. Jahrhundert
einen Arm, welcher einen Ring emporhält, bald nackt, bald halbbekleidet?8) In welcher Beziehung jedoch dieses
Geschlecht zu der ältesten Geschichte der Stadt gestaitden, ist nicht nachweisbar. Urkundlich erscheint in der Grafschaft
Fürstenberg s549") zwar ein Ritter Permann von Schwerin; Gollmert (Geschichte des Geschlechts von Schwerin)
rechnet ihn aber mit großer Wahrscheinlichkeit zur pommerschen (Spantekower) Linie, ") welche eine Raute im
Schilde führt. Eine definitive Lösung der Frage kann auch hier wieder nicht gefunden werden, da das der fraglichen
Urkunde angehängt gewesene Siegel abgefallen ist.

Der Arm in den bekannten Fürstenberger Stadtsiegeln ist im Entwickelungsgänge zienüich genau feinen:
Ebenbilde in: Wappen der Landesherren gefolgt. Zuerst erscheint er unbekleidet, mit einer Binde mn den Ellen¬
bogen, dam: nüt einen: Puffärmel angethan; die natürliche Wolke, in welche der Ärmel des Landeswappeits schon

*I.

>) Latomus, Starg. Adel, bei Franke, V. >0, 5. 70. — *) in. U. B. IV. 258:, 2597. - -) M. U. B..VI. 5394; IX. 5885. -
4
) M. U. B. VI. 5976; Riedel, Cod. dipl. Brand. I. >5, 5. 58. — °) 111. 11. R. VI. 4>50; VII. 4655. — °) IN. 11. B. VII. wo. —
’) IN. 11. R. VIII. 5466, 5509. — 8

) Gesch. d. £. Starg. 2, 5. 27. — 9
) IN. 11. R. X. 69>5. — ,0

) Riedel, Cod. dipl. Brand. >5, S. 40.
— n) vid. die Abhandlung über das für diese Herrschaft in den Landesherrlichen Schild aufgenommene Wappen, 4 . Periode. —
,2
) HC 3- B- XXV. 5. 96. — M) ©tto von Schwerin >529, Gollmert, I. S. >o>, III. S. 5o; Johann von Schwerin >545, Gollmert, I.

S. >o>, lll. S. 5>; Otto von Schwerin >555, Lüb. Urk.Büch II. 778, IN. I. R. Xlll. S. 455, Lisch, Gesch. des Geschlechts von Oertzen
I. S. >8 ff. — '*) 111. 11. R. X. 6949; Gollmert III. >59. — 10

) Gollmert II. 5. >25.

1
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während des (8. Jahrhunderts ausartete, findet sich beim Fürstenberger Stadtzeichen erst auf den in neuester Zeit
gefertigten Siegeln «üb 5, 6 und 7. 1) Daß das über den Wappenschilden häufig angebrachte Engelsköpfchen nichts
weiter fein kann, wie eine barocke Verzierung des Schildes, die mit dem Wappen an und für sich in keinem
fammenhange steht, ist selbstverständlich.

3. Neubrandenburg.
(Herrschaft Stargard.)

Wappen.
Zn silber eine rothe Burg init zwei Spitzthürmen, zwischen denen aus der Mauer ein

Aübelhelm mit rothem Adlerfluge steht.

Siegel.
f (. O Dm: 74 mm. Zweipfortiges, fpitzbogiges Stadtthor, bekrönt durch sechs Zinnen und zwei Spitzthürme,

zu beiden Seiten durch Gebäudetheile flankirt; zwischen den Thürmen ein »ach rechts gekehrter Aübelhelm
mit einem Flug. Umschrift

* 8IGIIWVM BVR60IISIV(R ÜIVITÄTIS ROVGBRÄP.DQBORGIi
(Die letzten drei Buchstaben stehen im Siegelfelde links über dem Helm.) (287 int Archiv zu Neustrelitz.-)

-f 2. O Dm: 70 mm. Das Bild differirt nur wenig von dem ad i beschriebenen; die Thürme stehen hier nicht
auf der Blauer, sondern gehen bis auf den Grund des Siegelfeldes hinab; die Blauerplatte hat nur vier
Zinnen. Umschrift * 8l6lIWVM - (IIVITÄTIS • ROV0BRKRDGBOR6
(305 im Archiv zu Neustrelitz?)

ff 3. O Dm: ost mm. Gemäuer, bekrönt von fünf Zinnen und zwei spitzen Seitenthürmen, init einer Pforte,
deren Thüren aufgeschlagen sind. Zwischen den Thürmen auf der Blauer steht der Helm mit dem Fluge.
Umschrift * S8CPTV aiVITÄT’ P.GVÖBRÄP.D8P.B0RGI
Seit der letzten Hälfte des (4. Jahrhundert vielfach gebraucht.

4. O Dem Sekret sud 5 nachgebildet; (6. Jahrhundert. Umschrift 4
)

8 CIVIT -ROVE BR3IXDEXB0RG
| 5. O Dm: 40 mm Bild des Sekrets sub 5 mit drei Thürmen im Schilde und auf diesen: der Helm mit

Flug und Hebndecken. Umschrift
SIGILLVM CIVITATIS XOVE BRAXDENBURGEXSIS

Neben dem Adlerflug die Jahreszahl (6— 59.

f 6. 0 Dm: 25/22 mm- Bild und Jahreszahl wie ad 5. Umschrift
8 - CIVIT - NOVE - BRANDEXBURCH •

f 7. 0 Din: 24/22 nun. Zn allen Theilen wie ad 6.

f 8. 0 Dm: 26/24 mm. Zn allen Theilen wie ad 6.

f 9. O Dm: 30 mm. Wappenschild und Helm wie ad 5, letzterer ohne Decken. Umschrift
8 - CIVIT - XOVE . BRANDENBURG

Zahreszahl (6—59 oben neben dein Adlerflug.

*2

9 Die offenbare verderbung, welche das Stadtwappen durch die Ausartung des Puffärmels in eine natürliche Wolke und
durch die Verengung der Armbinde zum Schnürbande neuerdings erst erfahren hat, im vorliegenden Werke als berechtigt hinzustellen
und demgemäß auch die Wappenzeichnung zu geben, dafür lag durchaus kein Grund vor. — 9 Hl 11 B. III. 19ZI. — s) Hl u. HI.
2 , 2 ;, 60; viel Hl II B. III. MZ. — 4

) IN. 11 . Hl 2 , 5. 41



f jo. O Dm: 3?mm. Mauer mit offener Pforte und drei Spitzthürmen im Schilde; auf demselben der £)elm
mit Adlerflug und Decken. Umschrift

CIVIT : NOVE - BRANDENBVRG
Unter feem Schilde die Jahreszahl (737.

f ff. Achteckig, mittlerer Dm: (9/(7mm, mit drei Spitzthürmen; in dein mittleren eine offene Pforte. Oberhalb
der Thürme die Buchstaben N. B.

| (2. Farbestempel, in allen Stücken mit dem Siegel sub 8 übereinstimmend.

j (3. 0 Papieroblate, Dm: 30/26 mm. Mauerwerk mit drei Thürmen und offener psorte im Schilde; auf
letzterem pelm mit Decken und Adlerflug. Umschrift

^ MAGISTRAT ZU NEUBRANDENBURG

Gerichts-Siegel.
Tin eiserner Stempel mit der Jahreszahl (635 führt das Neubrandenburger Siegelbild: Mauer mit psorte

und drei Spitzthürmen; darüber den sogen. Stargard'schen Arm. Tbenso hat es noch ein im ist. Jahrhundert
geschnittener Stempel?)

Am 4. Januar 1248 stellte Markgraf Johann von Brandenburg zu Spandau eine Urkunde aus, worin
er feinen Lehnsmann Uarbard ermächtigt, die Stadt Neubrandenburg' zu erbauen; sie sollte fünf Freijahre genießen,

dann aber Altbrandenburgisches Recht in ihr gelten?)
Das älteste Siegelzeichen fetzt sich demzufolge zusammen aus dem städtischen Bilde (dem Thor oder der

Burg) und dem oberhoheitlichen (dem brandenburgischen Pelm auf der Blauer). Das Sekret ist erst ziemlich spät
entstanden; es giebt das charakteristische Bild der sigilla auf und bringt statt dessen nur eine gezinnte Blauer mit
Pforte und zwei Thürmen — zwischen den beiden letzteren ebenfalls den Beim auf der Mauer — zur Darstellung.

Dem Jahre (639 war es vorbehalten, das Stadtzeichen in einen Schild einzuschließen und den pelm auf
diesen zu stellen; den durch die Fortnähme des Belms zwischen den beiden Thürmen leer gewordenen Platz füllte
man durch einen dritten Thurm aus. So hat sich das Bild bis zur Gegenwart in den Siegeln erhalten.

Schon eine im Museum zu Neubrandenburg befindliche Glasmalerei mit der Jahreszahl (393 hat das
Stadtzeichen, Mauer mit Pforte und drei Thürmen, im Schilde und den Belm mit dem Flug auf demselben; das
Mauerwerk ist roth im weiß gebliebenen Felde, das bjelmkleinod überhaupt nicht tingirt, falls man es nicht als
weiß (silbern) annehmen will. Tin im sogen. Ständesaal des Rathhauses zu Neubrandenburg befindliches Stadt -

wappen aus den: letzten Viertel des (8. Jahrhunderts giebt Mauer und Thürme roth in blau 3) und den Flug auf
dem Belm über feem Schilde schwarz?) Tine Mauer mit drei Thürmen findet sich aber so häufig in den Mappen
der Städte, daß man sie füglich als städtisches „Normalwappen" bezeichnen könnte, während die Darstellung des
Thorgebäudes auf den beiden ältesten großen Siegeln durchaus ein ganz ursprüngliches Gepräge trägt; nicht selten

gebeil diese Siegelbilder wirkliche Ansichten von städtischen Bauwerken, allerdings im Geiste der damaligen Zeit
aufgefaßt, und das mag vielleicht auch hier der Fall gewesen sein. Ts empfiehlt sich aus diesen Gründen, das
Bild der sigilla für das Mappen möglichst zu erhalten; der ljelin war zweckinäßig zwischen den Thürmen auf
der Mauer zu belassen uiid iiicht auf den Schild zu stellen.

9 In denjenigen Mecklenburgischen Städten, in welchen die Gerichtsbarkeit dein Landesherrn und der Stadt gemeinschaftlich
zustand, führten die Gerichte früher Siegel mit eigenartigen Bildern, welche nunmehr — nach Einführung der neuen Gerichtsverfassung
im Jahre ;87g — verschwunden sind. — 2

) 111.1t. B. I. 600 . — *) Derartige den heraldischen Regeln zuwiderlaufende Farben-
zusainmenstellungen (viel. Anmerk. 4 ad Seite 59) finden sich ans der Zopfzeit häufig; jedenfalls hat mair sich die Sache recht natür-
lich gedacht, indem man den „Horizont" hinter der rothen Burg hübsch blau malte. Das Feld eines farbigen Bildes kann aber nur
metallen sein, und wird man für eine rothe Burg am besten silber — als der „natürlichen" Farbe am nächsten kommend — nehmen;
wie man denn auch, speziell im nördlichen Deutschland, wo der Bau mit rothen Ziegeln vorherrschend war und noch ist, roth und
silber im allgemeineren Sinne zutreffend als Stadtfarbcn bezeichnen kann. Übrigens empfiehlt sich die Festhaltnng an roth und silber
hier schon deshalb, weil die Brandenburger Markgrafen gleiche Farben führten. — *) Daß das Helmkleinod der Markgrafen aus
dem Hanse der Askanier nur roth gedacht werden kann, ist bereits auf S. s, 9 bemerkt worden; auch hier verdient die rothe Färbung
in Übereinstimmung mit der rothen Burg den Vorzug.



4. Neustrelitz.

Mappen.
Gespalten: rechts in roth der einen goldenen Ainq emporhaltende, silberne Stargard'sche

Arm, (oben mit einem pnffärme! bekleidet, am Saume des Ärmels eine fliegende Schleife,
hervorragend ans einer kleinen natürlichen Wolke), links in gold der schwarze Mecklenburgische
Stierkops. (Schildbalter rechts ein schwarzer Stier, links ein goldener Greis; aus dem Schilde
eine offene mit Blattornamenten und Perle» abwechselnd besteckte Krone.)

Äogcl.
f |. O Dm: 39 mm. Gespaltener Vierecksschild, rechts Stargard'fcher Arm mit dem Ringe ans einer natürlichen

Wolke hervorragend, in roth schraffirtcm Felde, links gekrönter Sticrfopf mit großem Nasenring in goldener
punktirung. Schildhalter: rechts ein Stier, links ein Greif, beide dem Schilde zugekehrt. Letzterer steht auf
einer mit Laubgewinde behangenen Konsole und über ihm eine fünfzinkige, mit Blättern und perlen abwechselnd
besteckte, offene Krone. Umschrift

:: SIEGEL DES MAGISTRATS IN DER RESIDENZSTADT NEU STRELITZ
f 2. O Dm: 3)mm. Wappen wie ad Umschrift oberhalb des Bildes

RESIDENZSTADT NEUSTRELITZ

f 4-

O Farbestempel, Dm: 30 mm, mit dem Wappen wie ad ;; der gekrönte Stierkopf jedoch mit Ha'sfell und
herausgeschlagener Zunge (ohne Nasenring). Umschrift oberhalb des Bildes

Residenzstadt Neustrelitz
O Dm: 47 mm. Wappen wie ad 3. Umschrift

* SIEGEL DES MAGISTRATS DER RESIDENZSTADT NEUSTRELITZ

t 5.
Jm Jahre )882 angefertigt.
O Farbestempel, Dm: 52 mm, mit Wappen wie ad 3. Umschrift

* SIEGEL D. MAGISTRATS I). RESIDENZSTADT NEUSTRELITZ

Als im Jahre ;7i2 unter Adolph Friedrich III. das Residenzschloß zu Strelitz fast vollständig abbrannte,

wohnte der Herzog abwechselnd in einigen zu diesem Zweck hergerichteten Gebäuden in der Stadt und auf seinen

Jagdschlössern. Dem Wiederaufbau des Schlosses in Strelitz stellten sich demnächst Schwierigkeiten mancherlei Art
entgegen, so daß Herzog Adolpb Friedrich den Lntschluß faßte, seine Residenz überhaupt von dort zu verlegen.

Als Ort zu dieser neuen Residenz wurde das eine halbe Meile von Strelitz belegene Dorf Glienecke, wo sich bereits

ein fürstliches Jagdschloß befand, ausersehen. Der Ausbau des Residenzschlosses begann )726, und bereits )75j
wurde es bezogen. Neben der Residenz war allmälig die Stadt Neustrelitz emporgeblüht; sie empfing unterm

20. Mai s755 städtische Gerechtsame.
Durch landesherrliches Reskript vom Oktober 1794 wurden die bis dahin vereinigten Behörden, Stadt¬

gericht und Magistrat, von einander getrennt, die Mitglieder des letzteren bestellt und bestätigt, auch dem Ulagistrat
ein eigenes JnsiegeD) ertheilt.

Das Wappen desselben ist aus dem landesherrlichen Wappen entnommen und dem damaligen Zeitgeschmack

entsprechend auch mit den Schildhaltcrn dieses Wappens, sowie mit einer offenen Krone über dem Schilde ausgestattet.

Letztere ist früher wohl als die alte Krone der Mecklenburgischen herzöge und auf die Eigenschaft der Stadt als
Residenz hinweisend (??!) gedacht worden.

') Dasjenige sub
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Nachdem das Landeswappen neuerdings eine offizielle Feststellung erfahren hat, mußte sich diese auch auf
den Theil desselben im Neustrelitzer Stadtwappen erstrecken. Demzufolge zeigen die neuesten Siegel rc. den

Mecklenburgischen Stierkopf bereits in seiner richtigen Gestalt.'-)

5. Scbönberg.
(Fürstenthum Ratzeburg.)

Wappen.
Hauptschild: dreifach getheilt von blau, gold, roth; rNittelschild: silbernes, von einer-

offenen goldenen Fürstenkrone überragtes jDassionskreuz in roth.

Siegel.
f (. O Din: 33 mm. Im runden Felde ein auf einer

'Konsole
stehender, von Rankei: umgebener, ausgeschweifter

Schild von roth, blau, gold — in Strichelung resp. Punktirung — dreifach getheilt, iiüt einem roth gestrichelten
Mittelschilde, worin ein (silbernes) Ankerkreuz. Uber dem Schilde eine Mauerkrone. Umschrift

Siegel der Stadt Schönderg-
1822 .

f 2. O Farbestempel, Dm: 28/Zs »im, mit Wappen im von Ranken umgebeilen Schilde wie ad i; das Kreuz
im Mittelschilde hat eii: wenig ausgekerbte, beinahe rechtwinklige Balken. Uber den: Schilde gleichfalls die

Mauerkrone. Umschrift
SIEGEL DER STADT SCHÖNBERG

1822 .

Schönberg, bereits vor (2(9 gegründet, -) war lange Zeit hindurch die Residenz der Ratzeburger Bischöfe;
nach Säkularisirung des Bisthu:::s ((648) wurde es den: fürstlichen Amte als Sitz angewiesen. Zur amtssässigen
Stadt ist der Ort erst untern: 26. April (822 3

) erhoben, und geschah die in: § \8 des Stadt-Reglements verheißene
Verleihung des Stadtsiegels durch landesherrliches Reskript vom 9. August 1822. Der dreifach getheilte Hauptschild
zeigt die neueren Mecklenburgischen Landesfarben: roth, blau, gold und der Mittelschild das Wappen des Fürstenthmns
Ratzeburg: ein silbernes Kreuz in roth. Für das letztere inußle, da neuerdings eine offizielle Feststellung des

ganzen Landcswappens erfolgt ist, die entsprechende Korrektur berücksichtigt, dasselbe also als silbernes, von einer
offenen goldenen Fürstenkrone überragtes passionskreuz in roth wiedergegeben werden. Gleicherweise vernothwendigte
sich eine U:::stelluiig der in den Siegeln angedeuteten Farben, da nach den: Publikandum von: 4. Januar (864 H
die Folge der Landesfarben als blau, gold, roth von offizieller Seite bestimmt ist.

') Vb mit der Verleihung des Siegels von 1,794 Zugleich eine förmliche Wappenverleihung hat ausgesprochen werden
sollen, wage ich nicht zu entscheiden. Das Zopferzcugniß der „natürlichen" Wolke war für das Neustrelitz'er Stadtwappen zu
belassen, da sie ein Lharakteristikum aus der Lntstehungszeit der Stadt ist. wird das Bedürfniß empfunden, noch inehrerc derartige
Eigenthümlichkeiten herauszukehren, so können ohne Frage Schildhalter und Krone auch für alle Zukunft beibehalten werden. Mit
heraldischem Verständniß dürfte letzteres aber kaum sich rechtfertigen lassen. — '-) MT. U. B. I. 250. — s) Masch, Gesetze, Verordnungen
und Verfügungen für das Fürstenthum Ratzeburg S. 550. — *) Offizieller Anzeiger de ;86p, Ro. S. 5.
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6. Staraarb.
(Herrschaft Staraarb.)

Wappen.
3»t silber ein rother 2ldler.

Siegel.
f (. O Dm: 25 mm. Jin Renaissance -Schilde ein Adler. Umschrift aus rundem, an den beiden Luden leicht

gerollten Lande
CIVIT NOVE OLDENSTERGERT

Ansang des \7. Jahrhunderts.

f 2. O Dm: 26mm. Frei im Siegelfelde ein Adler, jedoch mit nur einem Flügel und Fuß zur Linken

(gestümmslt?). Umschrift
STAT . ALTEN . STARGART •

Ende des j7. Jahrhunderts.
f 3. O Dm: 5« mm. Im Schilde ein Adler. Umschrift

. SIGILL . CIVITATIS'. YET • STARGARD 1720

f 4. 0 Dm: 52/30 mm, mit dem Wappenbilde des vorigen im Schilde; Umschrift gleichfalls wie ad 5; Iahrcs-
• zahl 1758.

t 5. 0 Farbestempel, Dm: 28/25 mm. Umschrift und Jahreszahl wie ad 4, Adler frei im Felde,

f 6. 0 Farbestempel, Dm: 52/28 mm. Wappen und Umschrift wie ad 4 mit der Jahreszahl,

f 7. O Dm: 26mm. Wappen und Umschrift wie ad 5 ohne Jahreszahl.

Die ältesten Siegel der Stadt sind nicht bekannt; mit einiger Sicherheit läßt sich aber annehmen, daß sie

ebenfalls das jetzt noch gebräuchliche Bild, den Adler, geführt haben; letzterer kann kein anderer, als der Ulark-

gräflich Brandenburgische sein.

Am ft. Januar \259 bestimmte Ularkgras Otto der Fronune die Hufen für die anzulegende Stadt und

bewidmete sie mit dem Rechte der Altstadt Brandenburg?)

. 7. Streite.
(Grafschaft Fürstenberg — Herrschaft Stargard.)

Wappen.
Gespalten: rechts \'/2 goldene Oeckelbecher in roch, links von roch und gold ungleich

gemutet. _

f (. O Dm: 40 mm. Im runden Siegelfelde ein von Ranken umgebener, gespaltener Dreiecksschild, rechts

\ 1/.2 Deckelbecher, links ungleich gerankte Umschrift
* S’ BVRGättSIVm : OPIDI : STRQLITZ

«Das Z steht über dem Schilde im innern Siegelfelde.)

«•
') M. U. B. II. 8ZZ.
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Der Stempel stammt aus der Zeit bald nach Bewidmung von Strelitz mit Stadtrecht, also etwa aus der
HITitto des (4. Jahrhunderts; er ist noch (558 zur Besiegelung eines Schusterprivilegiuins benutzt worden,
dann aber, wahrscheinlich (575 beim Stadtbrande, verloren gegangen und erst (8(0 wieder aufgefunden?)f 2. O Dm: fst mm. Jm gespaltenen, beinahe halbrunden Schilde: rechts \ 1/., Deckelbecher; links oben ein
Fähnlein, unten eine dreieckige Figur. Umschrift

SIGIL . CIVIT . STRELITS
Lude des (6. Jahrhunderts.

f 3. 0 Dm: 20/(8 mm. In: ovalen Siegelfelde ein halbrunder, gespaltener Schild, rechts nur ein Deckelbecher,
links oben ein Fähnlein, unten eine dreieckige Figur. Der leere Raum oberhalb des Schildes ist durch ein
Ornament in Form einer wachsenden Lilie ausgefüllt. Umschrift

SIGEL - CIVIT : STRELITZ -

(7. Jahrhundert.
f 4. 0 Dm: (8/(6 mm. Gekrönter Stierkopf (ohne Dörner) mit Halsfell. Oben neben der Krone die Buchstaben

5 5 (Stadt Strelitz); unten neben dein Kopfe die Jahreszahl (7— 2(.t 5. 0 Dm: 28/24mm. Jm ovalen, von einer oben durch ein Engelsköpfchen gezierten Kartusche umgebenen
und gespaltenen Schilde: rechts ein Deckelbecher, unter welchem an der Spaltlinie eine kleine Rosette steht;
links zwei Fähnlein. Umschrift

SIGILLUM . CIVITATIS • STRELITZ .
Aus der zweiten feilste des (8. Jahrhunderts.

f 6. O Presse! mit Wappen wie ad 5 und derselben Umschrift; Dm: 29 mm. (st. Jahrhundert,t <• O Dm: 28 mm. Wappen wie ad 5. Umschrift
SIEGEL DER STADT
>** STRELITZ ***

t 8. O Papieroblate, Dm: 28 mm. Im runden, durch Striche und Punkte damascirten Felde ein ausgebogener,
gespaltener Schild, rechts ein Deckelbecher, links zwei Fähnlein. Umschrift

SIEGEL DER STADT* STRELITZ *

Des Schlosses Strelitz geschieht urkundlich zuerst Erwähnung in den Friedens-Präliminarien der Mark-
grafen Waldemar und Johann von Brandenburg mit dem Könige Erich von Dänemark und dein Fürsten
Heinrich von Mecklenburg d. d. Meienburg, (3. Dezember (5(6?) Nach einem zwischen Heinrich von Mecklenburg
und den Herzogen von Stettin im Jahre (328 s) abgeschlossenen Vertrage war Herr Otto von Dewitz damals im
Besitze des Schlosses Strelitz. Durch Tausch kam (32st 4) Haus und Dorf Strelitz von den Brandenburgischen
Ularkgrafen an die Fürsten Albrecht und Johann von Mecklenburg, welche — (548 zu Herzogen erhoben — im
Jahre (549 5) unter Andern: auch Strelitz, Haus und Stadt, den Grafen Otto und Ulrich von Fürstenberg zu
Lehn gaben. — Es ist hiernach anzunehmen, daß Strelitz zwischen (32st und (349 zur Stadt heranwuchs; das
förmliche Stadtrecht wurde ihm aber erst unterm 4. Dezember (349 G

) seitens der Fürstenberger Grafen ertheilt.
Letztere waren dem ritterlichen Geschlecht der von Dewitz entsprossen?)

Demzufolge ist das Wappenbild der Stadt, wie es aus dem ältesten Siegel erscheint, leicht verständlich;
es ist durch monogrammatische Vereinigung des Geschlechtswappens der von Dewitz (3 Deckelbecher) mit dem
Fürstenberger Grafenwappen (ungleich gerautet) — so daß von jeden: die Hälfte erscheint — gebildet.

Nachden: dieser älteste Stempel etwa in der zweiten Hälfte des (6. Jahrhunderts verloren gegangen war,
wußte mai: wahrscheinlich die linke gerautete Schildhälfte nicht :::ehr zu deuten; in erhaltenen, vielleicht nicht allzu
scharfen, Abdrücken glaubte man in der oberen Raute wohl ein Fähnlein zu erblicken, und so gelangte denn ein
solches in die Wappen der Siegel s::d 2 und 3, während unter ihn: eine dreieckige Figur sich findet, die entfernte
Ähnlichkeit mit einer halben Raute hat. (

1f2 Deckelbecher sind in: zweiten Siegel noch vorhanden, in: dritten
Siegel ist jedoch der halbe Becher schon ganz fortgelassen. Später kainen dann 2 Fähnlein ii: die linke Schildhälste;
die Rosette unterhalb des einen Bechers in der rechten Schildhälste auf den Siegeln sub 5, 6, 7 wird als ein

') m. u. m. 2,2:, 65. - 9 tu. u. i?. vi. 3862. — ->) m. u. r?. VII. 4992. — 9 m. u. B. VIII. 5081. 5082. — -) tu. U. B.X. 6915. — 0) tu. 11. B. X. 7016. — -) vid. s. 34. 33.



Überbleibsel des halben Bechers zu betrachten sein. Selbstverständlich ist, daß die Kartusche des Schildes und das
auf dieselbe als Verzierung gesetzte Lngelsköpfchen mit dein wappenbilde nichts zu schaffen haben. — Das s„b ff
beschriebene Siegel mit dein kleinen Wappen des Mecklenburgischen Fürstenhauses ist zu einer Zeit entstanden und
vielleicht auch benutzt, als Strelitz Residenz der herzöge von Mecklenburg-Strelitz ((70(—(73() war und ist aus
diesem Grunde das Bild desselben erklärlich.

Zwei aus Blech gemalte Stadtwappen aus dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts, voi: denen sich
das eine in Neubrandenburg, das andere in Strelitz befindet, haben im gespaltenen Schilde rechts einen goldenen
Becher in roth, links in stark vergilbtem silbernen Felde zwei rothe Fähnleins) auf dem Schilde steht ein Spangenhel,n
mit zwei Hörnern von roth und gold übereck getheilt, zwischen denselben ein achtstrahliger goldener Stern und über
diesem Kleinod eine offene Blattkrone. Die Helmdecken sind mit den neueren Tandesfarben blau, gold, roth tingirt?)
Dieser willkürlich erfundene Helmschmuck verdient keine Berücksichtigung. Das Schildzeichen mußte auf seine der
geschichtlichen Bedeutung entsprechende Form zurückgeführt werden; die Darstellung des Wappens in den gegenwärtigen
Siegeln der Stadt ist nichts weiter, wie eine Verunstaltung des ursprünglichen Bildes.

*§*

8. Wesenberg.
(Herrschaft Stargard.)

Wappen.
Zn silber ein grüner Berg, auf welchem drei rothe Thürme — ein 5pitzthurm, flankirt

von zwei gezinnten plattthürmen — stehen; auf letzteren zwei einander zugekehrte, hervor¬
brechende rothe Adler (Adlerköpfe).

Siegel.
O Dm: 6ff mm. Auf einem Berge stehen drei Thürme, der mittlere rund mit spitzein, durch ein Kreuz
gegipfelten Dach, die beiden äußeren eckig mit je einer durch Streben gestützten Mauerplatte von drei Zinnen;
auf letzteren je ein nach einwärts schauender Adlerkopf. Umschrift

* - S • aiVITÄTIS - Dö WQSÖIIBQRGQ
Abdruck von im Schweriner Archiv?)

2. Sekret mit den, Bilde des vorigen; es kommt (386 in, Schweriner Archiv vor, hat jedoch feine Umschrift
bis auf einige Buchstaben im Stadtnamen verloren?)

ff 3. O Dm: 2^ mm. Auf einer Mauer drei Thürme, mit Adlerköpfen auf den Seitenthürmen; über dem Bilde
auf einem Schriftbandc die Buchstaben S W B. Ende des (6. Jahrhunderts,

ff ff. O Din: 37mm, in, Bilde den, Siegel ad 3 gleichend; über den Thürmen ebenfalls das Schriftband n,it
den drei Buchstaben. Umschrift

INSIGEL BVR STADT s WESEXBERG
(7. Jahrhundert.

ff 5. O Dm: 3(mm, mit Bild und Schriftband wie ad 3; Umschrift — durch das Band getrennt —
SIEGEL D. STADT WESENBERG

ff 6. O Papieroblate, in allen Stücken dem Siegel ad 3 gleichend.

*) Aus diesem Grunde sind als Farben des gerauteten Fürstenberger Grafenschildes im Thronsaal des Schweriner Schlosses
roth und silber gewählt worden (vid. Lisch, der Thronsaal des Großh. Residenzschlosses in Schwerin, Archiv für Landeskunde,
Iahrg. Z857). Bagmihl, pomm. wapxenbuch 1.. Taf. XLV giebt als Wappen der Grasen von Fürstenbcrg vier goldene Rauten
in roth (Pelm zwei von gold und roth übereck getheilte, mit je vier Pfauenfedern besetzte Körner). Ich halte diese Tinktur für
sachgemäßer, wie silber-roth, denn aller Wahrscheinlichkeit nach haben die Grafen für ihr neues Wappen die Farben des Stamm¬
wappens beibehalten. — 2

) vid. aud; ITT. u. ITT. 2 , 5. $7. — 3
) Ist. u. ITT. 2, 2 (, 62 . — *) vid. ITT. u. ITT. 2, S. HZ.
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f 7. O Farbestempel, Dm: 27 mm, mit Bild wie ad 7. . Umschrift

* INSIEGEL DER STADT WESENBERG

Der Ort Wesenberg wird urkundlich bereits (257 x) und sodann (270 2) erwähnt; er gehörte anfangs zur
Herrschaft Werle. — Eine (276 zwischen Nicolaus von Werle und dem Markgrafen Otto von Brandenburg
eutstaudene Fehde wurde durch das Treffen bei Gr. Trebbow (zwischen Wesenberg und Streitig) zu Ungunsteit des

ersteren entschieden und nahiuen hierauf die Brandenburger auch die Stadt Wesenberg ein; so kam sie an das
Land Stargard. Im Jahre (278 bestätigte Markgraf Otto der Stabt den Gebrauch des ihr bereits durch den

Fürsten Nicolaus verliehenen Schweriner Stadtrechts?)
Das Stadtzeichen hat sich offenbar unter Vrandenburgischcr Herrschaft, also zwischen (276 und 1304,

gebildet. Es enthält als städtisches Symbol drei auf einem (die Endung des Stadtnamens fignifizirenden) Berge
stehende Thürme und auf den Seitenthürmen als Hoheitszeichen zwei einander zugekehrte, hervorbrechende Adler
(Adlcrköpfe). Aus dein Berge ist sodann — zuerst in dem Siegel sub 3 — eine Blauer geworden und es sind

später die über dem Bilde dieses Siegels auf einem Bande angebrachten Buchstaben SWB, deren Bedeutung
Sigillum oder Stadt Wesenberg ganz nahe liegt, anscheinend mißverstanden, indem sie auch in die neueren Siegel
niit übernommen und ihnen noch eine vollständige Umschrift hinzugefügt ist.

Die Wappenfarben anlangend, so empfiehlt sich die Tingirung der gemauerten Thürme mit roth, und
zwar in silber (als Farben der Brandenburgischen Markgrafen);9 die Adlerköpfe können nur roth gefärbt werden,
und versteht sich die grüne Tinktur des Berges vou selbst.

*8*

9. Woldegk.
(Herrschaft Stargard.)

Wappen.
In silber ein grüner ausgerissener Eichbaum, in welchem ein rother Adler steht.

Siegel.
(. Bon dem ersten großen Stadtsiegel ist unter einer Urkunde im städtischen Archiv aus den: Jahre (307 nur

noch ein Bruchstück vorhanden, welches zwischen den beiden Zweigen eines Baumes einen Adlerschild
erkennen läßt?)

2. O Dm: 34 mm. Im runden Siegelfelde ein ausgerissener Eichbaum, zwischen dessen Asten ein Dreiecksschild

mit einem Adler steht. Umschrift
seaRCiTVii ° aivix’ woldgo

Anfang des (4. Jahrhunderts; Abdruck von (339 int Schweriner Archiv?)
f 3. O Dm: 50 mm. Im runden Felde ein Eichbaunt utit in demselben stehenden Adler (ohne Ring int Schnabel)

mit ausgeschlagener Zunge. Umschrift
X DER X STADT X WODDEGR X INSIEGEL

Anfang des (7. Jahrhunderts.
ff 4. 0 Dm: 22/2(mm. Adler und Eichbaum itt einen Schild eingeschlossen; im Schnabel des Adlers ein kleiner

Ring. Untschrift
SIG - CIV : WOLDEGK

(7. Jahrhundert, Ende.

') m. u. B. II. 789. — 9 m. u. !?. II. U99. - *) m. 11. rz. 11. (450; G. 1>. B. St. I. 5. 85. — 4
) vid. Anmerk. 5

ad Seite 80 . — B
) IN. 11. B. V. 3(77.
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f 5. O Dm: 30 mm. Eiche und Adler frei im Siegelfelde, im Schnabel des Adlers ein großer Ring; über dem
Bilde die Jahreszahl \73S. Umschrift

DER STADT WOLDEGK INSIEGEL -

f 6. O Farbestempel, Dm: 39 mm. Umschrift und Jahreszahl wie ad 5; der einen Ring im Schnabel haltende
Adler steht zwischen zwei Lorbeerzweigen.

si 7. O Dm: 3^ mm. Bild und Umschrift wie ad 5, ohne Jahreszahl, Adler mit Aleestengeln auf den Flügeln,

f 8, O Dm: 3^mm. Bild wie ad 5 ohne Jahreszahl, Umschrift
COMMISSIONS SIEG : DES MAGISTRATS ZU WOLDEGK

f 9. O Farbestempel, Dm: 3s mm,
-s sO. O Farbestempel, Dm: 2^ mm, mit dem in einem Baum stehenden, den Ring im Schnabel haltenden Adler;

Umschrift bei beiden wie ad 3 (ohne Jahreszahl).

Ein Stiftungsbrief wegen der Stadt lvoldegk hat sich nicht erhalten. Ihre Lage gegen das Uckerland
spricht dafür, daß sie gleichzeitig mit den übrigen Städten zun: Schutze des Landes von den Brandenburger Mark¬
grafen angelegt wurdeI) daß sie eine Gründung der letzteren ist, beweisen deutlich ihre ältesten Siegelzeichcn. In
einer Urkunde der Markgrafen Otto und Albrecht von >27l 2) wird unter den Zeugen bereits ein pfarrherr von
IVoldegk (Arnoldus plebanus in Woldege) aufgeführt. Die älteste bekannte sich auf die Stadt beziehende Urkunde
ist vom s2. Juni (2si8 3) datirt; in derselben verleiht Markgraf Albrecht seinen „getreuen Rathmännern und der
Bürgerschaft seiner Stadt Moldegh" das Eigenthum des Dorfes „Nyendorp“ (Niendorf). Unterm 5. August s307^)
bestinnnt sodann der Rath die Abgaben und Erbrechte der Bürger in den parzelen dieses neuen Stadtdorfes.
Der Stadtname dürfte, ebenso wie die der übrigen von den Markgrafen in: Lande Stargard erbauten Städte,
deutschen Ursprungs und auf „Maid-Ecke" zurückzuführen fein.

Das älteste Siegelzeichen der Stadt ist im großen Siegel und im Sekret das nämliche; die Bestandtheile
desselben: Brandenburgischer Adlerschild in einem Baum stehend, sind auch auf dem erhaltenen Rest des sigillum
deutlich erkennbar, das seoretum giebt die Gestalt des Baumes als Eiche. Schon ein Siegel aus dem Ende des

s7. Jahrhunderts zieht beide Bilder in einen Schild zusammen; der etwa seit dieser Zeit vorkommende Ring im
Schnabel des Adlers ist eine vielleicht anfangs nur durch die Ungeschicklichkeit des Siegelstechers, welcher der Zunge
des Adlers eine ringförmige Gestalt gab, hervorgerufene Ausartung. Daß die Lorbeerzweige des späteren Stempels,
als eine mit dem Fehlen jeglicher Sachkenntniß entschuldbare Verirrung, aus dem Eichbaum hervorgegangen sind,

bedarf kaum der Erwähnung.
Ein gemaltes Moldegker Stadtwappen aus dem letzten Drittel des (8. Jahrhunderts im sogen. Ständesaal

des Rathhauses zu Neubrandenburg hat im silbernen Felde den grünen Eichbaum und im letzteren einen schwarzen

Adler mit rothen Waffen, welcher einen goldenen Ring im Schnabel hält. Der Adler kann aber nur der Mark¬
gräflich Brandenburgische sein und mußte deshalb roth tingirt werden; die Färbung des Feldes mit silber und des

Baumes mit grün konnte beibehalten werden, ebenso war es zulässig, den Adler frei in den Baum zu setzen,

insbesondere empfahl sich dies schon deswegen, weil der Adlerschild und das Feld des Baumes gleiche (silberne)
Tinkturen haben.

') B„ G. d. £. St. I. 73 . — *) HI. U. B. II. ;232. — 3
) IN. II. B. IV. 2509 . — *) IN. U. B. V. 5{77.
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Die Staöt Krackow wird zuerst in einer Urkunde des Fürsten Nicolaus von Merle von ;2<f8 genannt;
sie ist jedoch älter, da in dieser Urkunde von Freiheiten der Staöt die Rede ist, welche ihr von den Vorfahren des
Fürsten verliehen worden?)

3nt Jahre 1307 geschieht der Rathmänner der Stadt Arackow Erwähnung; 2) sie hatte also von Anfang
an eine derjenigen der übrigen Mecklenburgischen Stäötc gleichende eigene Verwaltung, und es werden daher au
wohl ältere Arackower Stadtsiegcl existirt haben, keider ist von ihnen nichts erhalten; die neueren
Mecklenburgischen Stierkopf, also das kleine landesherrliche Mappen, ohne irgend ein Beizeichen.

Durch die Feststellung der -tädtewappcn für den Thronsaal des Schweriner Schlosses ist der^hier diejenige Gestalt gegeben, in welcher er von den Merle'schen Fürsten geführt wurde. -

U

*8»

US. Kröpelin.
(Herrschaft Rostock.)

Wappen.

3« blau ein nach links kriechender Krüppel mit silbernem Gewände, natui
Gesicht tlnd Händen, braunem Hute litid braunen holzschuben an den Fußstummelt
deit fänden; über dein Krüppel ein goldener Schild ,nit dem schwarzen Rostocker

>

m

o
I

Siegel.
—

O Dm: 67mm. Im, mit drei- und sechspunktigen Blumen bestreuten, runden Felde ein nach links
Krüppel mit um den keib gegürteten: Rocke, einem Spitzhut und holzschuhen an den Füßen
Händen; über demselben ein links gelehnter Schild mit gekröntem Stierkopf. Uinschrift

* SI6ILLV0? • CiaiSÄTIS • GROPGLIR •

Abdrücke von 1306, \307, \322 und zwei Mal von >325 im Schweriner Archiv?)
2. Kleineres Siegel mit dem Bilde und der Umschrift desjenigen »6 f; {58^ im Schweriner Archiv vc

si 3. O Dm: 33 mm. Krüppel mit weiblicher Bekleidung auf einem Erdboden im Siegelfelde sich
fortbewegend; über ihm in: ausgebogenen, aufrecht stehenden Schilde ein gekrönter Sticrkopf mit
und Kalsfell. Umschrift

SIGILLUM CIVITATIS CROPELIN
Neben dem Schilde die Jahreszahl (7—7-p

f O Dm: 23 mm, dein größeren ad 5 in allen Stücken gleichend,

si 5. O Farbestempel, Dm: 30 mm, mit dein Bilde wie ad s. Umschrift

* MAGISTRAT ZU CROEPELIN

Kröpelin ist durch den Fürsten Heinrich Borwin von Rostock jedenfalls kurz vor dein Ja je

gestiftet. Der Name der Stadt — oder des Dorfes, auf dessen Feldniark sie gegründet wurde — enthält | 5
einen slavischen Kern; 5) schon frühzeitig wurde ihm aber von den deutschen Bewohnern eine durch c

deutsche Idiom (Kröpel Krüppel, krupen kriechen) leicht erklärliche Bedeutung im deutschen Sinne § x
und demzufolge auch ein kriechender Krüppel, 5) durch das Rostocker Herrschaftswappen vermehrt, in |

') M. U. 8 . IV. 25oo. 250i; in. 3 . 8. XXVII. 5. ,2« ff. - -) IN. U. 15. V. ,202 . — 'I M. u. IN. 2 . 34; M. 1 N
— 4

) IN. II. 8 . I. d§2 . — &
) llltflar. hrop schnarchen oder kropa Tropfen (ITT. 3- S- XXXXVI. £. TT,); ob darin

Wachtel (IN. I. 8 . VI. S. 53) gefunden werden Faun, erscheint wohl fraglich. — •) Das 8 ild ist möglicher weise
Hinsicht ein redendes, indem der Krüppel auch mit einem Kropfe «plattdeutsch Krop) ausgestattet zu sein scheint.



-o H3 o-
Siegel gesetzt. — Die Sage, daß die ersten Ansiedler sich init der Bitte an den kandesfürsten (?) gewendet hätten,
ihnen soviel Land zu schenken, als ein Krüppel, der unter ihnen sei, in einem Tage umkriechen könne und daß,
nachdem dieser Bitte gewillfahrt worden, der Krüppel nun dasjenige Land umkrochen habe, welches noch heute

zur Stadtfeldmark gehöre, ist sicher nur zur Erklärung des Stadtnamens in neuerer Zeit erfunden. — Auf den sub
3 und H beschriebenen Siegeln findet sich dem Anschein nach ein weiblicher Krüppel; vermuthlich nahm man den

Namen „Kröpelin" für gleichbedeutend mit „Krüppelin".

«§»

J9- £aage.
(Herrschaft Merle.)

Wappen.
Zn gold der schwarze Verle'sche ungekrönte StierFopf mit einer wachsenden, rothen

tüte zwischen den Hörnern.

Siegel.
luden Siegeiseide ein ungekrönter Stierkopf, zwischen dessen Hörnern eine große Ctlte

* SIGILLVOI X dlVITÄTIS X LÄW0
^'3ß3 im kübecker Archiv?)

t; Umschrift
^^^^^rgtllnm jk® oprdt jKi> laivr jk®%A 2)

frottier Stierkops ohne Lilie; zwischen Ansang und Ende der Untschrift
x CIVITATIS X LAWREI/IIS

-

A\^''cP' --erkopf ohne Lilie im Schilde. Umschrift oben
V ^ STADT = SIEGEL

LAAGE
^fertigt.

^arbestempel, Dm: 23 mm. Zm Schilde der Stierkopf mit kilie. Untschrift oben.
STADT LAAGE

f 6. O Dm: 26 mm. Zm Schilde ungekrönter Stierkops mit ausgeschlagener Zunge und der kilie zwischen den

Hörnern. Untschrift oben STADT, unten LAAGE; der Raum zwischen beiden Morten durch Sterne, an
jeder Seite des Schildes stehend, ausgefüllt,

f 7, O Papieroblate, dem Siegel ad 6 getreu nachgebildet.

kaage erscheint zuerst urkundlich als Stadt \270, 3) in welchem Zahre Fürst Nicolaus I. von Merle ihm
das Eigenthuttt einer Miese zur Stadtfeldmark verleiht.

Die Stadt gebraucht auf dent sigillum sub tz dessen geringer, etwa den Sekreten der übrigen Städte gleich¬

kommender Umfang auffällt, das Bild ihrer Landesherren, den Stierkopf — jedoch ungekrönt —, zwischen dessen

Hörnern eine wachsende kilie steht. Als mittlerer Fleuron der gewöhnlich mit drei Lilienzinken versehenen Krone

>) m. u. m. 1 , u, 22 . — -) m. ti. m. i, 5. 2o. - *) in. u. B. n. MO.
6*
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